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156. August 2022

Offentliche Anhérung des Ausschusses fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen am
7. September 2022

Gesetzentwurf Landesregulierung Gesetz zur Anderung des Hessischen Energiegesetzes
- Drucks. 20/8758

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Namen der Stadtwerke Herborn bedanke ich mich herzlich, eine Stellungnahme zum Gesetz
zur Anderung des Hessischen Energiegesetzes abgeben zu diirfen.

Die Stadtwerke Herborn sind ein kleiner Energieversorger mit 60 Mitarbeitenden am Fule des
Westerwaldes. Wir decken die klassischen Betétigungsfelder wie die Lieferung von Strom, Gas
und Wasser, aber auch Wéarme- und Energiedienstleistungen ab. Parallel betreiben wir ein Re-
chenzentrum, an dem 15 Stadt- und Gemeindewerke deutschlandweit angeschlossen sind. Seit
2007 beschaftigen wir uns bereits mit erneuerbaren Energien und liefern seit 2008 unseren Haus-
haltskunden ausschlieBlich Strom aus erneuerbarer Energie, hier besonders aus Wasserkraft.

Wir sind Mitgesellschafter an einem Zusammenschluss von 12 Kommunen und zwei strategi-
schen Partnern zur ErschlieBung von Windkraft- und/oder Solaranlagen auf den Gebieten der
Kommunen, der Lahn-Dill-Bergland Energie GmbH, und sind Mitglied sowie im Vorstand der
Lahn-Dill Bergland Energiegenossenschaft eG, liber die die Beteiligung von Blrgern an den Pro-
jekten der Lahn-Dill Bergland Energie GmbH ermdglicht wird. Wir unterstitzen die Ziele des hes-
sischen Energiegesetzes, Strom und Warme zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen zu de-
cken.

In meiner Stellungnahme machte ich besonders auf den § 13 ,Kommunale Warmeplanung® ein-
gehen.

Als Grundlage fiir eine erfolgreiche und aussagekréaftige Warmeplanung werden plausible und
ausreichende Daten bengtigt.
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Aus unseren Erfahrungen bei der Planung intelligenter Warmenetze, sogenannter Warmenetze
4.0, stellen wir fest, dass besonders Daten der Warmeerzeugungsanlagen wie Kessel, Kamine,
Ofen, Solarunterstiitzung, Warmepumpen und andere Quellen von groRer Relevanz sind. Aus
unseren Datenbestdanden kénnen wir sehr valide Daten tUber die von uns gelieferten Energien
entnehmen, aber zum Beispiel parallel betriebene Ofen oder Kamine sind uns nicht bekannt.

Im § 13 (4) wird aufgefihrt:

~Soweit dies zur Erstellung kommunaler Warmepléne erforderlich ist, sind Gemeinden berechtigt,
vorhandene Daten bei Energieunternehmen, Industrie- und Gewerbebetrieben sowie bei der 6f-
fentlichen Hand zu erheben; dies gilt auch soweit es sich dabei um personenbezogene Daten

handelt. Daten, die Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse darstellen, sind bei der Ubermittlung als
vertraulich zu kennzeichnen.”

Hier wére es von Vorteil, sich zur Dateniibermittiung fir die Erstellung kommunaler Warmepléane
an § 7 e des Klimaschutzgesetzes Baden-Wurttemberg (KSG BW) vom 23. Juli 2013, Stand
12. Oktober 2021, zu orientieren.

Von besonderer Wichtigkeit erscheint uns die Einbeziehung der Daten entsprechend dem dorti-
gen Passus ,Offentliche Stellen gemaR § 2 Absatz 1 Satz 1 des Landesdatenschutzgesetzes
sowie bevolimachtigte Bezirksschornsteinfeger sind verpflichtet, den Gemeinden auf Anforde-
rung insbesondere gebiudescharfe Angaben zu Art, Brennstoff, Nennwarmeleistung und Alter
von Anlagen zur Warmeerzeugung sowie Angaben Uber deren Betrieb, Standort und Zuweisung
zur Abgasanlage und die fiir die Aufstellung von Emissionskatastern im Sinne des § 46 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes erforderlichen Angaben nach MaRgabe der &ffentlich-rechtlichen
Vorschriften auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zu Ubermittein. Die Pflicht erstreckt sich
nur auf die Daten, die im elektronischen Kehrbuch nach § 19 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
einzutragen und fir die Warmeplanung von Bedeutung sind.” (Klimaschutzgesetz Baden-Wirt-
temberg; § 7e Datentbermittlung zur Erstellung kommunaler Warmeplane Absatz 2).

Auch sind Informationen von Industrie und Gewerbe zu Energiepotentialen aus Abwarme oder
zum Beispiel Restholzaufkommen von groer Wichtigkeit. Ob und inwieweit hier auf freiwillige
Angaben beziehungsweise Auskinften der Firmen dauerhaft zu zahlen ist, bleibt abzuwarten.
Auch hier wére eine Regelung wie zum Beispiel in Baden-Wiurttemberg sinnvoll; ,Gewerbe- und
Industriebetriebe sowie die dffentliche Hand sind verpflichtet, den Gemeinden Angaben Gber die
Hohe ihres Endenergieverbrauchs, Warmeenergiebedarfs oder -verbrauchs, die Art der Warme-
energiebedarfsdeckung einschliellich des Anteils erneuerbarer Energien und von Kraft-Warme-
Kopplung sowie der anfallenden Abwéarme auf Anforderung zu Ubermitteln.” (Klimaschutzgesetz
Baden-Wirttemberg; § 7e Datentibermittiung zur Erstellung kommunaler Warmeplane Absatz 3).

Hier bitte ich das Parlament zu priifen, ob eine redaktionelle Anpassung méglich ist.
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Warmepumpen werden einen groen Anteil an der Warmewende ausmachen; direkt im Gebau-
desektor oder als zentrale GroBwarmepumpen. Idealerweise wird vorhandenes Potential von PV-
Anlagen unmittelbar fir die Bereitstellung von Strom zum Antrieb der Warmepumpen genutzt.
Daher sehen wir den unmittelbaren Zusammenhang einer kommunalen Warmeplanung mit einer
Planung der Stromnetze unter gleichzeitiger Beriicksichtigung der Elektrifizierung des Individual-
verkehrs. Dies muss nach unserer Auffassung parallel angegangen werden.

Die kommunalen Wérmeplanungen werden aller Voraussicht nach in graphischen Informations-
systemen, sogenannten GIS, erstellt und bearbeitet werden. Vom Land Hessen wird unter der
Homepage Energieland Hessen ein Solar-Kataster angeboten, aus dem Solarenergie-Potentiale
von Dach und Freiflichen leicht ermittelt werden kénnen. Winschenswert wére es, den Planern
das Solarkataster zum Beispiel Uber Shapefiles zur Verfiigung zu stellen, bestenfalls mit den in
kW-Peak ausgegebenen Potenzialen. Ebenfalls soliten die Teilregionalpléane Energie ,Teilregio-
nalplan Energie Mittelhessen | rp-gieRen. hessen.de" und die Daten aus dem Hessischen Natur-
schutzinformationssystem (Naturreg Viewer) tber definierte Schnittstellen zur Verfugung gestelit
werden.

Wie Sie sehen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, beschéftigen wir uns zumindest gedanklich
schon mit der praktischen Umsetzung und Anwendung des Gesetzes.

Fir uns als Energieversorger geht die kommunale Warmeplanung einher mit den bis 2045 um-
zusetzenden Dekarbonisierungspléanen fur Wéarmenetze und somit dem Erhalt der kommunalen
Selbstbestimmung der Energieversorgung und Sicherung von Arbeitsplatzen in der Region.

Ich wiinsche Ihnen gute Entscheidungen und bedanke mich fur Ihre Aufmerksamkeit.
Mit freundlichen GruRen
Stadtwerke Herborn GmbH
%
5 ey A

Jurgen Bepperling
Geschaftsfuhrer
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Eisert, Martina (HLT)

Betreff: WG: Anhérung des Ausschusses fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Wohnen im Hessischen Landtag zum Thema Energiegesetz

Von: Sebastian Moéll <smoell@shk-hessen.de>

Gesendet: Mittwoch, 17. August 2022 16:07

An: Schnier, Heike (HLT) <H.Schnier@Itg.hessen.de>; Eisert, Martina (HLT) <M.Eisert@Itg.hessen.de>

Betreff: WG: Anhorung des Ausschusses fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen im Hessischen Landtag zum
Thema Energiegesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prifung des Entwurfes durch den Fachverband SHK Hessen, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir
derzeit keine Einwande zu dem Gesetzesentwurf haben. Fiir unser Gewerk werden die zu einem spateren Zeitpunkt
erscheinenden Verordnungen mafigebend sein. Aufgrund dessen, sehen wir vom Fachverband SHK Hessen es

nicht als notwendig an, an der Anhoérung teilzunehmen.

Jedoch méchten wir bemerken, dass aus unserer Sicht die Férderung des BEG EM nach Inkrafttreten am 15.08.2022
nicht ausgewogen verteilt sind. Bei dlteren Gebauden sollte die Férderung fir Einzelmanahmen in den Fokus
ricken, da hier ein Austausch der Heizung oftmals nur mit einer groRen Investition fiir die Gebaudehille und auch
Anlagentechnik umsetzbar ist. Gerade hier ist ein hohes Einsparpotenzial vorhanden, das geférdert werden sollte.

Wenn Sie noch weitere Informationen benétigen oder Fragen haben, Ihr Anruf ist herzlich willkommen.
Mit freundlichen GriiRen aus GieRen

Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Moll Thorsten Jakob
Technischer Referent Landesfachgruppenleiter Sanitdr und Heizung

Wenn Sie noch weitere Informationen benétigen oder Fragen haben, lhr Anruf ist herzlich willkommen.

Fachverband Sanitdr-, Heizungs- und Klimatechnik Hessen
GoethestralRe 10 | 35390 Giellen
Tel. 0641 97437-25 | Fax 0641 97437-23

smoell@shk-hessen.de | www.shk-hessen.de

Kennen Sie schon unsere Ausbildungsinitiative?
www.zeitzustarten.de
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Oberburgermeister
Dr. Heiko Wingenfeld

Hess. Landtag

Herrn Dr. Stefan Naas
Schlossplatz 1-3
65183 Wiesbaden

per E-Mail: h.schnier@ltg.hessen.de
m.eisert@ltg.hessen.de

Fulda, 18.08.2022

Stellungnahme - Gesetzentwurf der Hessischen Landesregierung zur Anderung
des Hessischen Energiegesetzes vom 05.07.2022 (Drucksache 20/8758)
Ihr Schreiben vom 26.07.2022

Sehr geehrter Herr Dr. Naas,
sehr geehrte Damen und Herren,

zur Vorbereitung der mindlichen Anhérung am 07.09.2022 hatten Sie um Stellungnahme
gebeten. Nachfoigend sende ich Thnen diese zu:

1. Allgemein

Das Hessische Energiegesetz (HEG) vom 21. November 2012 (teils ge&ndert am
12.10.2017) tritt planmaBig mit Ablauf des 31. Dezember 2022 auBer Kraft. Aus diesem
Anlass, jedoch auch mit dem Blick auf ambitioniertere Ziele des Bundes und des Landes
zur Energieeffizienz und Energieunabhéangigkeit, soll das Hessische Energiegesetz noch vor
dem Ablaufdatum geandert und verlangert werden.

Das bisherige HEG gliedert sich in vier Teile: 1. Ziele und MaBnahmen, 2. Férderung,
3. Verpflichtungen des Landes, 4. Zustandigkeiten und Schlussbestimmungen und umfasst
insgesamt 13 Paragrafen. Im vorliegenden Gesetzentwurf wird vor den Zusténdigkeiten
und Schlussbestimmungen ein neuer Teil 4. ,Weitere Verpflichtungen® eingefiihrt. Dies
zeigt den verfolgten Schwerpunkt der Gesetzesanderung. Die Zahl der Paragrafen wird
zwar insgesamt nur auf 14 erweitert, allerdings wéachst der Umfang der einzelnen
Paragrafen deutlich an.

2. Zusammenfassung der Ziele und zentralen Inhalte des vorliegenden
Gesetzentwurfs

« Die Klimaneutralitdt sowie die Deckung des Energieverbrauchs aus Strom und Warme
soll bis zum Jahr 2045 erreicht werden (bisher bis 2050). Damit wird eine Angleichung
an die bundespolitischen Ziele erreicht.

» Unverdndert zum HEG 2012 soll eine energetische Sanierungsquote im
Gebaudebestand von mindestens 2,5 bis 3 Prozent erreicht werden.

36037 Fulda ]
Stadtschloss - Schlossstrale | Seitelvon5

Telefon: 066! 102-1000
Telefax; 0661 102-200]
E-Mail: oberbuergermeister@fulda.de



AV WVA 20/48 - Teil 1 6

* Die Landesflache soll zu 2 % fir Windenergienutzung und (neu) zu 1 % filir
Photovoltaiknutzung zur Verfligung stehen. Fiir PV genutzte Dachfldchen sollen hierbei
angerechnet werden.

- Es ist zumindest fraglich, ob dies gelingt. Da in Innenstadten keine Windanlagen
und nur begrenzt PV-Anlagen installiert werden kénnen, missten auBerhalb der
Stadte héhere %-Satze erzielt werden, um die DurchschnittsgréBen von 1 %/2 %
zu erreichen (Risiko von Blirgerinitiativen),

- Steigende Zinssdtze konnen zudem dazu filhren, dass Investitionen in anderen
Anlageformen attraktiver werden.

- Wenn die 2 %/1 % tatséchlich erreicht werden kénnten, zieht dies einen massiven
Investitionsbedarf in die Stromnetze nach sich, der zunachst auf Umsetzbarkeit zu
prifen ist.

e Uber die gesetzlichen Mindeststandards (z. B. GEG) hinausgehende MaBnahmen in der
Gebaudesanierung bzw. -neubau sollen besonders geférdert werden (Anreizwirkung).
Daher soll in den hessischen Férderprogrammen ein héherer Standard zugrunde gelegt
werden (KFW55 im Bestand bzw. KFW40 bei Neubauten). Dabei kommt landeseigenen
Gebauden eine Vorbildfunktion zu, deshalb werden diese Standards bei landeseigenen
Gebauden verpflichtend.

e Die Umstellung der landeseigenen Fahrzeugflotte auf saubere Fahrzeuge wird durch
entsprechende Anderungen in den Vergabeverordnungen erleichtert (Verweis auf das
»Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz").

« Pflicht zur Photovoltaiknutzung auf landeseigenen Geb&uden mit einer Nutzfliche
grdBer 50 gm (Neubau innerhalb von 1 Jahr, Bestandsgeb&ude innerhalb von 2 Jahren),
sofern technisch und aufgrund der Vorschriften méglich;

« Pflicht zur Photovoltaiknutzung fiir landeseigene Parkplétzen gréBer 35 Stellplatze und
nicht-landeseigene Parkplatze gréBer 50 Stellplatze (jeweils nur Neubau).

» Pflicht zur Erstellung einer kommunalen Warmeplanung fiir Kommunen gréBer 20.000
Einwohner. Die kommunale Warmeplanung hat eine Bedarfsanalyse (Verbrauch), eine
Potenzialanalyse (Nutzungsmdglichkeiten) sowie ein klimaneutrales Szenario fiir das
Jahr 2045 (mit Zwischenziel 2030) zu beinhalten. Betreiber von Warmenetzen miissen
Dekarbonisierungspldne vorlegen. Kommunen werden erméchtigt, entsprechende
Daten bei Energieunternehmen, Industrie- und Gewerbebetrieben sowie bei der
offentlichen Hand zu erheben. Die kommunalen Warmeplanungen sind spatestens ein
Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes zu erstellen und danach fortlaufend zu
aktualisieren und zu verdffentlichen. Die Erstellung soll durch das Land geférdert und
unterstitzt werden (u. a. durch eine Zentralstelle).

* Wie schon das HEG 2012 enthalt der Gesetzentwurf zahlreiche Verweise auf {noch zu
erlassende) Rechtsverordnungen, mit denen die MaBnahmen konkretisiert und die
Umsetzung ndher beschrieben werden sollen.

¢ Die Laufzeit des Gesetzes soll sieben Jahre (bis 31.12.2029) betragen.

3. Finanzbedarf

Die Finanzbedarfe beim Land Hessen fiir die MaBnahmen werden in den Jahren 2024 bis
2028 zwischen 8,5 und 18,0 Mio. € pro Jahr fiir einmalige Positionen sowie bei rund
1,8 Mio. € jahrlich fir laufende Haushaltspositionen gesehen, Diese Betrdge umfassen
insbesondere die Finanzierung der Férderprogramme sowie der Qualitdtssicherung der
kommunalen Wéarmeplanungen,

Hinsichtlich der hdheren Anforderungen an landeseigene Gebdude wird davon
ausgegangen, dass es nicht zu wesentlichen Mehrkosten kommen wird, in Einzelféllen von

Seite 2von 5
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bis zu 10 %. Die Mehrkosten in der Fahrzeugbeschaffung sind bereits budgettechnisch
abgebildet.

Die zusatzliche Finanzbedarfe durch die kommunalen Warmeplanungen bei den 59 in
Hessen betroffenen Kommunen dber 20.000 Einwohnern (diese reprasentieren rund 50 %
der hessischen Bevdlkerung) werden auf ca. 6,5 Mio. € im Verlauf von 7 Jahren geschatzt.

4. Beurteilung aus Sicht RhénEnergie Fulda GmbH

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit verstirkter Anstrengungen zum Klimaschutz und
zur insbesondere aktuell bedeutsam gewordenen Unabhiangigkeit von {fossilen)
Energielieferungen sind die beschriebenen MaBnahmen grundsatzlich nachvollziehbar und
zu begriBen. Das MaBnahmenpaket, insbesondere die Selbstverpflichtungen des Landes,
weist insofern in die richtige Richtung zur Erreichung der auch im Bund nachgeschéarften
Klimaziele,

Dass Forderprogramme (z. B. fir die verbesserte Energieeffizienz von Gebauden) nicht
allein den gesetzlichen Mindeststandard abbilden, sondern zur Entfaltung einer
Anreizwirkung nur deren Ubererfiillung abbilden, ist als selbstverstandlich anzusehen, da
sich Férderung und gesetzliche Forderung aus gutem Grund (blicherweise ausschlieBen.
Allerdings ist zu berlicksichtigen, dass die Kosten im Hochbau, fiir Baumaterial und in allen
Baunebengewerben allein im letzten Jahr um bis zu 30 % gestiegen sind, sodass zahlreiche
Bauvorhaben derzeit generell in Frage gestellt werden. Eine zuséatzliche Investition in die
Energieeffizienz, auch wenn diese lber ein Férderprogramm angereizt wird, wird somit
vielen Investoren schwerfallen - es sei denn, die Mehrkosten werden in solchen Fillen zu
nahezu 100 % geférdert. Dann allerdings diirften die genannten Haushaltspositionen
deutlich zu niedrig angesetzt sein.

Um die Klimaneutralitdt 2045 und damit fiinf Jahre frilher als bisher zu erreichen, missen
die MaBinahmen schneller und umfassender umgesetzt werden, denn deren Klima-Wirkung
setzt Uberwiegend erst mit zeitlicher Verzégerung und sukzessive ein. Beispiel: Die
kommunale Warmeplanung kann eine erste und wertvolle konzeptionelle Grundlage bilden.
Die Umsetzung (z. B. Bau eines orts- oder quartierbezogenen Wé&rmenetzes mit
sukzessivem Anschluss von Geb&uden aus dem Bestand) und damit die Zielerreichung
erfolgen jedoch erst im Rahmen von jahre- oder gar jahrzehntelangen Investitionen.

Vor diesem Hintergrund ist auch die Reichweite bestimmter MaBnahmen im vorliegenden

Gesetzentwurf zu hinterfragen:

+ Die PV-Verpflichtung fiir Gebdude und die Verpflichtung zum Einhalten
Ubergesetzlicher, anspruchsvoller KFW-Standards fliir Gebdude betreffen jeweils
ausschlieBlich landeseigene Gebude.

» Die PV-Verpflichtung fiir Parkplatze betrifft nur Neubauten, der Bestand bleibt
unberihrt.

¢ Die Forderungen zur Gebdudesanierung betreffen Uberwiegend Neubau und Sanierung,
nicht den (librigen) Gebaudebestand.

Notwendig sind daher flankierende Gesetze auf Bundes- und Landesebene, um auch die
Ubrigen Eigentiimer (nicht nur das Land Hessen) zu umfassen.

Die im Gesetz enthaltene PV-Pflicht ist - obwohl wie zuvor beschrieben, nur bislang
bezogen auf einzelne Bereiche - insgesamt als erster Schritt hin zu einer umfassenderen
Ausschopfung des PV-Potenzials zu begriiBen. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung
wird eine generelle PV-Pflicht fir Nicht-Wohngeb&ude und eine Regel fliir Wohngebaude
angestrebt. Die Erzeugung von PV-Strom ist - insbesondere in Kombination mit einer
Speicherung und/oder einer Nutzung im Rahmen der E-Mobilitdt - als zukunftsweisender
Baustein auch fiir mehr Energie-Unabhéngigkeit zu sehen. Zu beriicksichtigen sind an
dieser Stelle jedoch auch die wachsenden Anforderungen an die Infrastruktur, hier

Seite 3von 5
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insbesondere den Stromnetzausbau. Im Hinblick auf die energieeffiziente Nutzung von
Dachflachen sollte allerdings auch eine verstdrkte Nutzung der Solarthermie zur
Warmebereitung mdglich sein. Eine Beschrankung auf PV-Pflichten fir die Dachnutzung
erscheint je nach angestrebtem Verwendungszweck der erzeugten Energie (Strom oder
Warme) nicht immer sinnvoll.

Die aus dem HEG 2012 unveréndert ibernommenen Ziele (Landesflache wird zu 2 % fiir

Windenergie genutzt, energetische Sanierungsquote im Gebaudebestand von 2,5-3,0 %)

wurden in der bisherigen 10-jéhrigen Giltigkeit des Gesetzes nicht erreicht. Im

Gesetzentwurf finden sich keine Hinweise darauf, wie diese nun forciert werden sollen,

insbesondere auf die Beseitigung der folgenden festgestellten Hindernisse in den

vergangenen Jahren, wie:

» Entgegenstehende anderweitige Rechtsvorschriften (z. B. Denkmalschutz,
Naturschutz)

* Lange Genehmigungsdauern mit vielen (teils iterativ) einzubindenden Beteiligten

e Standig wechselnde bundespolitische Rechtsrahmen (z. B. EEG), die zur
Verunsicherung von Investoren fiihren.

Die Beseitigung der bisherigen Hindernisse ist insbesondere deshalb wichtig, um die neuen
Ziele (z.B. 1 % Landesflache fiir PV-Nutzung) nicht an &hnlichen Hindernissen scheitern zu
lassen. Auch hier zeichnen sich bereits lokale, entgegenstehende Eigeninteressen ab.

Die kommunale Warmeplanung soll fir Kommunen ab 20.000 Einwohner verbindlich sein.
Als Orientierung sind damit rund 50 % der Bevélkerung in Hessen umfasst. Allerdings
konzentriert sich diese MaBnahmen dann auf verdichtete Rdume. Im Landkreis Fulda
betrifft dies allein die Stadt Fulda, alle (brigen Kommunen liegen unter diesem
Schwellenwert, selbst wenn sie (wie im Beispiel Kiinzell und Petersberg) baulich
unmittelbar angrenzen und eine Warmeplanung daher nur interkommunal Sinn ergibt. In
der Bundesinitiative wird eine Schwelle von 10.000 bis 20.000 Einwohner genannt.
Hierliber sollte auch in Hessen nachgedacht werden, zumal die Einwohnerzahl ohnehin nur
bedingt eine relevante GroBe fir die Warmeplanung darstellen kann. SchlieBlich kénnen
sich auch in ,kleineren® Kommunen gréBere Industrie- oder Gewerbebetriebe mit
attraktivem (Ab-)Wé&rmepotenzial befinden. Viele zukunftsweisende und effiziente
Warmeldsungen lassen sich ohnehin eher auf Ortsteilebene darstellen {vgl. Beispiele von
»Bio-Energieddrfern® oder Energiegenossenschaften) und nicht auf Ebene einer
Gesamtkommune. Darliber hinaus sollte es Anreize fir interkommunale Betrachtungen
geben.

Am Beispiel der kommunalen Warmeplanung sei ferner darauf hingewiesen, dass derzeit
nicht allein im Land Hessen, sondern bundesweit parallel dhnliche Gesetzesinitiativen
stattfinden. Es ist somit darauf zu achten, dass die Initiativen auf Bundes- und auf
Landesebene inhaltlich abgestimmt werden und nicht zu inhaltlichen Differenzen oder gar
konkurrierenden Rechtsnormen fiihren. Beispielsweise ist in der kommunalen
Warmeplanung im vorliegenden Gesetzentwurf ein Zwischenszenario fiir 2030 gefordert,
in der Bundesinitiative sind Zwischenszenarien fiir 2030, 2035 und 2040 vorgesehen. Auch
die vorgesehenen Inhalte weisen teils andere Schwerpunkte auf.

Als zentrales Hindernis fiir die Umsetzung der beschriebenen MaBnahmen ist allerdings der
Mangel an geeigneten Fachkréften bzw. geeigneten Fachfirmen zu sehen. Die RhénEnergie
Fulda-Gruppe ist fachlich hochst geeignet, an der Umsetzung der beschriebenen
MaBnahmen mitzuwirken. hat jedoch trotz umfangreicher Anstrengungen in der
Ausbildung, seit Jahren massive Probleme, ihre offenen Stellen zu besetzen, gerade in den
Bereichen Energieberatung, energienahe Planung/technische Geb&udeplanung, Monteure
fir Heizungsbau oder PV-Montage. Potenzielle Kooperationsbetriebe in der Region sind auf
Monate hinaus vollsténdig ausgelastet, sodass eine Ubernahme zusétzlicher Tatigkeiten -
obwoh! qualifiziert und geeignet - kurzfristig keinesfalls maéglich sein wird. Die
begriBenswerte Umsetzung der im Gesetzentwurf enthaltenen MaBnahmen wird aus
unserer Sicht nicht in erster Linie von der Finanzierbarkeit, sondern von der Verfiigbarkeit

Seite 4von 5



AV WVA 20/48 - Teil 1

des entsprechenden Fachpersonals abhéangen. Hierzu brauchet es dringend flankierende

Initiativen zur fachlichen Qualifizierung und beruflichen Aus- und Weiterbildung in allen die
Energiewende betreffenden Bereichen.
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Dr. Heiko Wingenfeld
Oberblirgermeister
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E-Mal[: Abteilung 2.2

orab per
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h.schnier@itg.hessen.de: m.eisert@Ite.hessen.de

Hessischer Landtag Telefon 06108 6001-29
Ausschuss fiir Wirtschaft, Energie, Telefax 06108 6001-57
Verkehr und Wohnen E-Mail hsgb@hsgh.de

Vorsitzenden Dr. Stefan Naas
lhr Zeichen | 2.4

Schlossplatz 1-3 llire Nachricht vom 26.07.2022

65183 Wiesbaden
Datum 22, august 2022

Offentliche Anhérung des Ausschusses fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
hier: Gesetzentwurf Landesregierung

Gesetz zur Anderung des Hessischen Energiegesetzes

Drucks. 20/8758

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Stefan Naas,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fiir die Gelegenheit zur 5tellungnahme hinsichtlich des Entwurfes zur Ande-
rung des Hessischen Energiegesetzes. In unserer 5tellungnahme beschrinken wir uns auf die
Punkte, die unmittelbar Belange unserer Mitglieder beriihren werden.

Die Novellierung des § 1 Abs. 1 sieht vor, dass neben der Nutzung von 2 % der Landesfliche fiir
Belange der Windenergie in Zukunft auch 1 % der Landesfliche fiir Photovoltaikanlagen genutzt
werden sollen. Diese ambitionierten Vorgaben bergen ein erhebliches Konfliktpotential und kén-
nen nur umgesetzt werden, wenn sie vor Ort mitgetragen werden. Eine nachhaltige Energie-
wende kann nur auf der Basis eines vertrauensvollen Miteinander gelingen; reine gesetzliche
Zielvorgaben sind hierfir nicht ausreichend, um eine Akzeptanz zu foérdern. Insofern ist es zu
begriifen, dass die Verdnderung der Zielvorgaben durch eine Anpassung und umfassende Er-
weiterung der Hessischen Forderrichtlinien und Férderangebote fiir die energetische Sanierung
von Bestandsimmobilien begleitet werden soll, wie in der Neuregelung des § 1 Abs. 5 — 7 des
Entwurfes deutlich wird.

Zuvor ist jedoch auf § 1 Abs. 4 einzugehen, da auf Grund dieser Regelung Gemeinden den An-
schluss- und Benutzungszwang fiir ein Netz der dffentlichen Warmeversorgung auch mit Zielen
des Klimaschutzes begriinden kénnen. Im kommunalen Bereich bereitet jedoch bereits die An-
ordnung des Anschluss- und Benutzungszwanges fiir Fernwidrme hiufig Probleme, da nach der

Ressischer Stadte- und BANKVERBINDUNG PRASIDENT GESCHAFTSFUHRER
Gemeindebund gV, Spar kasse Langen-Seliganstadt Matthizs Baal Harald Semler
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aktuellen Fassung des § 19 HGO dies nur zuldssig ist, wenn die betroffene Kommune eine vor-
herrschende Stellung in dem maRgeblichen Versorgungsunternehmen innehat. Soweit jedoch
diese Anlagen nicht durch kommunale Stadtwerke betrieben werden, ist dies in der Regel zu
verneinen. Durch die Regelung in § 13 Abs. 3 des Entwurfes wird dieses Ziel in Frage stellen, da
bestehende Fernwirmenetze zu dekarbonisieren sind, ohne dass wirtschaftliche Aspekte dieser
Planung Beriicksichtigung finden. Fiir betroffene Anschlussnehmer und Kommunen als Betreiber
sind jedoch Wirtschaftlichkeitsiiberlegung von elementarer Bedeutung, um die Energiewende
voranzubringen. Wird dies von Seiten des Gesetzgebers nicht ausreichend gewiirdigt und ge-
schiitzt, stellt der Entwurf die Weiterentwicklung der kommunalen Fernwdrmenetze in Frage.
Die Regelung in § 13 Abs. 3 des Entwurfes betrifft bestehende gut funktionierende Netze und
kann somit auch deren Stilllegung beschleunigen. In Anbetracht der Zielvorgaben dieser Rege-
lung, wére daher zu hinterfragen, ob diese Vorgaben ni\cht, um einen Aspekt, der den betriebs-
wirtschaftlichen Grundsatzen Rechnung tragt, zu erweitern ware.

Die Regelungen in § 1 Abs. 6 des Entwurfes wird grundséatzlich von uns begriit, da damit eine
Mehrfachférderung nach dem Wortlaut des Gesetzes ausdriicklich zuldssig wird. Hier ist darauf
hinzuweisen, dass diese Mehrfachférderung erst zum Tragen kommt, wenn dieser Tatbestand
auch in dem paralle! laufenden Férderprogramm Beriicksichtigung findet. Wird dieser Tatbe-
stand von einem alternativen Férderprogramm nicht identisch geregelt, unterliegt die parallele
Férderung nach dem Haushaltsrecht einem Rickforderungstatbestand. Des Weiteren kdnnte
sich im kommunalen Bereich problematisch erweisen, dass die Férderung erst dann gewdhrt
wird, wenn nicht nur in ,geringfiigiger Art und Weise” eine Sanierung erfolgt. Hier besteht das
Risiko auf kommunaler Seite, dass in Verbindung mit den Vorgaben die durch den Entwurf der
Férderrichtlinie auf Grundlage des § 3 des Hessischen Energiegesetzes {Entwurf vom 02.05.2022)
gemacht werden, kleinteilige MaRinahmen nicht geférdert werden, obwohl auch diese bereits
einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung von Energie leisten kdnnen. Nach dem Sinn- und
Zweck der Norm soll eine Férderung jedoch nur erfolgen, wenn dies in eine groBere Malnahme
integriert wird.

BegriiRt wird, dass die Anderung des § 3 Abs. 3 in Zukunft auch Klimaanpassungsmafinahmen,
die der Gefahrenabwehr dienen, mit umfasst. Die in den §§ 5 und 6 vorgesehen Technologieof-
fenheit entspricht den Notwendigkeiten, die die geplante Energiewende mit sich bririgt, da auch
andere Technologien zum Zuge kommen missen, um das gemeinsam gesetzte Ziel schnell zu
erreichen.

§ 12 regelt die verpflichtende Erstellung von Photovoltaikanlagen auf nicht landeseigenen Im-
mobilien. Es wird vorgesehen, dass bei der. Errichtung von Parkpldtzen mit mehr als 50 Stellplsit-
zen zwingend die Errichtung von Photovoltaikanlagen zu erfolgen hat. Hier muss darauf hinge-
wiesen werden, dass diese energetisch sinnvolle MaRnahme auch die Baukosten in die Héhe
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treiben wird. Insofern kann im Bereich des sozialen Wohnungsbaus eine derartige gesetzliche
Regelung eine zusdtzliche Verteuerung mit sich bringen.

Die auf Grundlage des neuen § 13 zwingend verpflichtende Warmeplanung fiir Kommunen mit
mehr als 20.000 Einwohner verfolgt zwar ein begriRenswertes Ziel, ist jedoch nach unserer Ein-
schdtzung in der kommunalen Praxis schwierig umzusetzen und kann zu erheblichen Kosten auf
Seiten der planungspflichtigen Kommunen filhren, wenn die vom Land vorgesehenen Férder-
mittel nicht ausreichen. Auf Grund dessen, dass immer mehr Kommunen eine derartige Warme-
planung beauftragen oder beauftragen miissen, besteht zu befiirchten, dass die Kosten fiir eine
derartige Planung erheblich steigen werden. Der avisierte Férderrahmen orientiert sich an den
Fordersdtzen des Landes Baden-Wiirttemberg und bericksichtigt noch nicht die drastischen Kos-
tensteigerungen, die wir bereits in diesem Jahr erleben mussten. Insoweit sollte der Forderrah-
men dynamisiert werden, um die zu erwartenden Kostensteigerungen aufzufangen. Der Entwurf
sieht einen engen zeitlichen Rahmen vor und fiihrt daher dazu, dass eine erhebliche Nachfrage
nach Fachkrdften, was wiederum zu einer erheblichen Kostensteigerung flihren diirfte. Insbe-
sondere auch vor dem Hintergrund, dass aus wirtschaftlichen und politischen Griinden derzeit
eine starke Nachfrage nach derartigen Dienstleistungen besteht, sollte in dem Gesetz geregelt
werden, dass die tatsdchlichen Kosten durch das Land getragen werden.

Des Weiteren haben wir Zweifel, ob die Kommunen auf Grundlage dieses Gesetzes tatsachlich
an die notwendigen Daten gelangen, um eine seridose Warmeplanung zu generieren. Die Stadte
und Gemeinden haben als Planungstrager keinen Zugriff auf den Energieverbrauch und die
Kennzahlen der privaten Immobilien. Wir bezweifeln, ob auf Grundlage des Entwurfes die Ener-
gieversorger tatsdchlich umfassend die Versorgungsdaten der angeschlossenen Privat- und Fir-
menkunden zur Verfligung stellen werden und kénnen. Denn um auf Grundlage der Regelung in
§ 13 Abs. 4 des Entwurfes diese Daten zu liefern, miisste im Sinne des Datenschutzes konkreti-
siert werden, welche genaue Daten erhoben und zu welchen Zweck sie verwendet werden. Es
muss gesetzlich sichergestellt werden, dass das Gesetz nicht zu einem Mittel mutiert, um vor Ort
einzelne Gebdudeeigentiimer oder Unternehmen ,,.an den Pranger” zu stellen. Des Weiteren ent-
steht nach unserer Einschitzung eine Liicke, wenn Kunden durch ortsfremde Unternehmen mit
Energie versorgt werden, da diese Daten den ,planenden” Kommune nicht zugdnglich sind.

Eine Warmeplanung die mit dem Ziel aufgestellt wird, die Klimaneutralitit einer Kommune bis
ins Jahr 2045 zu gewdhrleisten, wiirde daher zu einem ganz erheblichen Teil den tatsachlichen
Immobilienbestand und damit die Hauptenergieverbraucher vor Ort nicht erfassen, wenn die
Grundiage der Datenerhebung im Gesetz nicht ausreichend geregelt wird.

Insofern ist es fraglich, ob dass mit dieser Novelle angestrebte Ziel, ndmlich die Erreichung der
Klimaneutralitdt einer Kommune bis 2045, mit einer derart lickenhaften, dafiir aber sehr auf-
wendigen Planung erreicht werden kann. Denn auch, wenn die Halfte der Hessischen Bevdlke-
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rung mit dieser Planung erfasst werden soll, wird nur ein ganz geringer Anteil der Bestandsim-
mobilien durch diese Warmeplanung tatsichlich erfasst; mithin fehlt es daher an einer belast-
baren Datengrundlage fiir ein seritse Warmplanung.

In § 13 Abs. 2 Nr. 2 des Entwurfes erschlieBt sich uns nicht, was mit einer Potentialanalyse im
Wirmebereich innerhalb und auflerhalb der Gebdude gemeint sein soll und welche Ziele mit
dieser Regelung verfolgt werden. Des Weiteren werden auf Grundlage von § 13 Abs. 3 des Ent-
wurfes die Wirmenetzbetreiber dazu verpflichtet Dekarbonierungspldne vorzulegen. Diese
Pflicht richtet sich an die Eigentiimer von Fernwdrmenetzen fir die ein Anschluss- und Benut-
zungszwang angeordnet wurde mit der Folge, dass bestehende Investitionen abzuschreiben sind
und somit die Rentabilitit dieser Netze in Frage gestellt wird. Wir halten diesen Ansatz fiir nicht
zielfiihrend, da aufgrund der Effektivitit dieser Warmenetze, u.a. auch ein erhebliches Interesse
an dem Ausbau und der Weiterentwicklung dieser Netze besteht. Vielmehr sollte der Anreiz da-
rin bestehen, dass durch eine Dekarbonisierung langfristig die Wirtschaftlichkeit und Ertragssi-
tuation dieser Wirmenetze gewdhrleistet wird. Eine Planung ins Blaue hinein, die erhebliche
finanzielle Ressourcen verschlingt und in der Abschreibung der Investitionen gipfelt, halten wir
flir nicht zielfiihrend.

Des Weiteren sollte im Entwurf klargestellt werden, dass mit der Begrifflichkeit Dekarbonisie-
rung CO2-neutrale Verbrennungsvorgdnge nicht beriihrt werden.

Gemil § 13 Abs. 5 des Entwurfes erhdlt das Land umfassende Befugnisse die Ausgestaltung die-
ser Warmeplanung durch Rechtsverordnungen ndher zu regeln. Die Regelung nach der gem.
§ 13 Abs. 5 Nr. 5 den Gemeinden hierfiir einen finanziellen Ausgleich zu gewéhren ist, wird zwar
grundsitzlich begriiBt, erscheint jedoch vor dem Hintergrund der umfassenden Verpflichtung
zur Vorhaltung einer derartigen Warmeplanung als eine unzureichende Regelung, um die erheb-
lichen Investitionskosten - die auf die Kommunen zukommen werden - aufzufangen.

Vor dem Hintergrund, dass bestehende Wirmenetze und die dazugehdrenden Anlagen unter
dem Schutz des Artikel 14 GG fallen, halten wir die Regelung in § 13 Abs. 6, nach der ordnungs-
widrig derjenige handelt, der keine Dekarbonisierungsplane vorlegt, fiir rechtlich dulerst be-
denklich.

Weitere Anmerkungen zu dem vorliegenden Entwurf sind aus unserer Sicht derzeit nicht erfor-
derlich.

Mit freundlichen GriiRen

0

Geschaftsfiihrer
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Gesetz zur Anderung des Hessischen Energiegesetzes

BWE Landesverband Hessen: 5 Positionen zur Anderung des Energiegesetzes

23.08.2022

Wir bedanken uns fiir die Moglichkeit, zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Anderung des
Hessischen Energiegesetzes (HEG) Stellung nehmen zu kénnen und bitten um Beriicksichtigung unserer
nachfolgenden Anderungsvorschlige und Hinweise.

Der BWE Landesverband Hessen unterstiitzt grundsatzlich die Vorschldage der Hessischen Landesregie-
rung, das Hessische Energiegesetz in wesentlichen Punkten anzupassen. Wir begriiBen vor allem, dass
die Klimaneutralitidt sowie die Deckung des Energieverbrauchs von Strom und Warme zu 100 Prozent aus
erneuerbaren Energiequellen bereits fiir das Jahr 2045 verpflichtend werden. Um dieses Ziel erreichen zu
konnen, muss die Landesregierung den Ausbau der Erneuerbaren — insbesondere der Windenergie, die
die tragende Saule der Energiewende ist — massiv beschleunigen. Dafiir miissen — neben den bereits
beriicksichtigten Punkten — die folgenden fiinf Positionen bei der Anderung des o.g. Energiegesetzes
zwingend beachtet und im Gesetz ergdanzt werden.

1. Sicher bebaubare Fldchen bereitstellen

Bereits wahrend des Energiegipfels im Jahr 2011 wurden fiir die Windenergienutzung in Hessen 2 % sicher
bebaubare Flachen als verbindliches raumordnerisches Planungsziel fir den Landesentwicklungsplan (LEP)
festgelegt. Da die in den Regionalplanen ausgewiesenen Flachen dieses Ziel nicht erfiillen, ist auf der Halfte
der VRG-Wind keine Bebauung moglich.

Fakt ist: Wir bendtigen 2,2 % tatsachlich nutzbare Flache, um die hessischen Klimaziele zu erreichen.
Daflr missen die Teilregionalpldne Energie ziigig angepasst und bereinigt werden. Zudem muss das Land
zahlreiche Flachen, die von HessenForst verwaltet werden, kiinftig zu fairen Konditionen fir Blrgergesell-
schaften und Kommunen fir die Windenergienutzung zur Verfligung stellen.

2. Luftverkehr und Bundeswehr: Priifabstdnde verringern

Das Land Hessen muss seinen Einfluss, u. a. Gber den Bundesrat, auf die Bundesregierung ausiiben, um
folgende Themen, die in der Verantwortung des Bundes liegen, zligig anzugehen: Die Priifabstande rund
um Flugnavigationsanlagen (DVOR) sollten von 15 km auf 10 km reduziert und somit internationalen
Standards angepasst werden. Der Abbau der Drehfunkfeuer durch Umstellung auf Satellitennavigation
sollte moglichst noch 2022 beginnen und rasch abgeschlossen werden.
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Gesprache zur Losung von Flachennutzungskonflikten zwischen Windenergie und Bundeswehr missen
aufgenommen werden. Allein in Nordhessen werden ca. 3.500 Hektar VRG-Wind durch die Bundeswehr
blockiert — Gberwiegend durch Hubschrauber-Tiefflugstrecken der Heeresflieger.

3. Ausbauziele im Landesenergiegesetz verankern

Allein in Hessen steigt der Strombedarf durch die zunehmende Elektrifizierung bis zum Jahr 2030 um Uber
30 % an. Zusatzlich wurden die Klimaziele verscharft. Daflir miissen die ambitionierten Ausbauziele des
neuen EEG rasch im Landesenergiegesetz (LEG) verankert werden. Das Ziel von 55 % CO2-Minderung
(Integrierter Klimaschutzplan Hessen/IKSP!) erfordert bis 2030 einen jahrlichen Zubau von mindestens 500
Megawatt. Dafiir sind Genehmigungen von rund 100 Windenergieanlagen (WEA) pro Jahr erforderlich.

Uberdies sollte das Land Hessen ziigig mit einem neuen Landesbetrieb eigenstindig Erneuerbare Energie
produzieren und bereitstellen, nach dem Beispiel von Baden-Wirttemberg, Hamburg, Bremen, u.v.m.

4. Grundstiicke verpflichtend fiir Windenergie bereitstellen

Gemeinden missen verpflichtend eigene Wege und Grundstiicke fiir die Windenergienutzung zur Verfi-
gung zu stellen. Zukiinftig dirfen von Gemeinden dabei keine entgegenstehenden Planungen zugelassen
werden. Kommunen sollten Uberdies einen eigenen oder einen interkommunalen Flachennutzungsplan er-
stellen. Hierbei sind ausreichende und geeignete Flachen fiir die Windenergienutzung auszuweisen.

5. Personelle Ressourcen ausbauen und Verfahren beschleunigen

Damit Vorhaben der Erneuerbaren Energien zligig umgesetzt und nicht weiter in sehr langwierigen Geneh-
migungs- und Klageverfahren verzogert werden, muss das Land Hessen kiinftig im Haushalt genligend
Mittel einstellen, damit die unzureichenden personellen Ressourcen in den Genehmigungsbehdrden und
beim VGH in Kassel ziigig ausgebaut werden kénnen.

Kontakt:
Gisela Katharina Prenzel, Leitung Geschaftsstelle BWE Landesverband Hessen | Wallufer-Stralle 1 1 65197 Wiesbaden
k.prenzel@wind-energie.de | Tel.: 0157-80576788

Quellen:

1 https://www.klimaschutzplan-hessen.de/IKSP-2025
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An den Ausschuss fiir

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
Versand per E-Mail:

H.schnier@ltg.hessen.de, m.eisert@Itg.hessen.de

Stellungnahme des DGB zum Gesetzentwurf der Landesregierung fiir ein Gesetz 3. August 2022
zur Anderung des Hessischen Energiegesetzes, Drucks. 20/8758

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit mochten wir uns flir die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf der
Landesregierung fiir ein Gesetz zur Anderung des Hessischen Energiegesetzes, Drucks.
20/8758, bedanken.

Wir begriiBen grundsatzlich die vorliegende Novellierung, sehen diese aber als nicht ausrei-
chend an. Die Novellierung hatte deutlich friiher erfolgen und ambitionierter ausfallen mis-
sen. Mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine und dem erheblichen Energiepreisan-
stieg kommt der beschleunigten Umsetzung der Energiewende eine neue Dringlichkeit zu.
Dem wird der vorliegende Gesetzentwurf leider nicht gerecht.

Schon beim Energiegipfel 2011 und in unseren vergangenen Stellungnahmen zum Energie-
gesetz hatten wir auf Mangel im Gesetz hingewiesen, die auch durch den vorliegenden Ge-
setzentwurf nicht beseitigt werden. Zwar sind die Klimaschutzziele des Landes an den Bund
angepasst worden. Aus Sicht des DGB sollten sich die energiepolitischen Ziele aber nicht
nur auf Strom und Warme/Kalte, sondern auch auf den Mobilitatsbereich beziehen. AuBer-
dem fehlen im vorliegenden Entwurf energiepolitische Zwischenziele.

Wir appellieren an die Landesregierung, deutlich ambitioniertere Regelungen in den Ge-
setzentwurf aufzunehmen, was den Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem im Pho-
tovoltaikbereich, betrifft. Diese missen jedoch sozialvertraglich flankiert werden. Die Inves-
titionen in Infrastruktur und Personal miissen zudem deutlich gesteigert und verstetigt
werden.

Aus Sicht des DGB muss die Energiewende mit der Sicherung und Schaffung guter, tarifge-
bundener und mitbestimmter Beschaftigung verbunden werden. Dabei sind die gesamten
Wertschépfungsketten aus Industrie, Dienstleistungen und Zulieferern in den Blick zu neh-
men. Die Landesregierung ist in der Verantwortung, den vorliegenden Gesetzentwurf da-
hingehend zu Uberarbeiten.
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Zu den geplanten Anderungen nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung:

Zu § 1 ,Ziele und MaBnahmen":

Wir begriiBen, dass die klima- und energiepolitischen Ziele des Landes Hessen nach dem
vorliegenden Gesetzentwurf novelliert werden sollen. In § 1 Abs. 1 heiBt es: , Ziele sind
die Deckung des Endenergieverbrauchs von Strom und Warme zu 100 Prozent aus erneuer-
baren Energiequellen, die Anhebung der jahrlichen energetischen Sanierungsquote im Ge-
baudebestand auf mindestens 2,5 bis 3 Prozent sowie die Erreichung der Klimaneutralitat

bis 2045". Damit wird eine Anpassung an die klimapolitischen Ziele des Bundes vorgenom-

men.

Wie schon beim Energiegipfel 2011 und in vergangenen Stellungnahmen zum Energiege-
setz kritisieren wir, dass sich die energiepolitischen Ziele nur auf Strom und Warme bezie-
hen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist der Verkehr mit etwa 40 Prozent der
Hauptverursacher der Treibhausgasemissionen in Hessen. Daher sollten Ziele nicht nur zu
Strom, Warme/Kalte, sondern auch zur Mobilitdt aufgenommen werden.

AuBerdem kritisieren wir, dass keine klima- und energiepolitischen Zwischenziele verankert
wurden.

Sinnvoll ist aus unserer Sicht, dass im vorliegenden Gesetzentwurf Ziele zum Ausbau von
Windkraft und Photovoltaik aufgeflihrt sind. Hierzu heift esin § 1 Abs. 1: ,Ziele sind
auch die Nutzung der Windenergie in einer GréBenordnung von 2 Prozent der Flache des
Landes Hessen und die Nutzung von Photovoltaikanlagen in einer GréBenordnung von 1
Prozent des Landes Hessen”. Fiir Hessen liegt der vom Bund vorgegebenen Flachenbei-
tragswert flir Windkraft an Land bis Ende 2026 bei 1,8 Prozent und bis Ende 2032 bei 2,2
Prozent. Wir regen an, die vom Bund vorgegebenen Flachenbeitragswerte in den vorliegen-
den Gesetzentwurf zu {ibernehmen.

Grundsatzlich positiv zu bewerten sind die in § 1 novellierten Abs. 5 und 6.

§ 1 Abs. 5 lautet neu: ,Die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von Strom und
Warme aus erneuerbaren Energien liegt im 6ffentlichen Interesse und dient der 6ffentlichen
Sicherheit.” Wir begriiBen die im Gesetzentwurf vorgesehene Verankerung des Grundsat-
zes, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im 6ffentlichen Interesse liegt und der 6f-
fentlichen Sicherheit dient, weil dies dazu beitrdgt, den Ausbau zu beschleunigen.

Dieser Schritt ist allerdings nicht ausreichend. Beschleunigte Planungs- und Genehmigungs-

verfahren sind notwendig, um den Ausbau der erneuerbaren Energien im gebotenen
Tempo voranzutreiben. Aus gewerkschaftlicher Sicht muss daftir auch das Personal bei der
offentlichen Hand in den Bereichen Planung, Genehmigung, Bauen und Energiewende auf
allen Gebietskorperschaftsebenen deutlich aufgestockt werden.

17
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Wir begriiBen, dass nach § 1, Abs. 6 eine neue Forderrichtlinie zur Steigerung der ener-
getischen Gebdudesanierung eingefiihrt werden soll. Demnach sollen MaBBnahmen, die
iber die geltenden gesetzlichen Energieeffizienz-Mindeststandards hinausgehen, besonders
honoriert werden.

Da die Praambel gestrichen wurde, wurde neu § 1, Abs. 7 aufgenommen. Diese Ande-
rung lehnen wir ab, weil die mdglichen negativen Folgen der Energiewende auf die Quanti-
tat und Qualitat der Arbeit nicht ausreichend berlicksichtigt werden.

Aus Sicht des DGB muss die Energiewende mit der Sicherung und Schaffung
guter, tarifgebundener und mitbestimmter Beschaftigung verbunden werden.
Der DGB appelliert an die Landesregierung, eine zukunftssichere Beschafti-
gung, Tarifbindung, ,Gute Arbeit” und Mitbestimmung als Ziele in § 1 des vor-
liegenden Gesetzentwurfs als Ziele zu verankern.

Wir sehen eine vorausschauende und umfassende wirtschafts-, struktur-, arbeitsmarkt-, so-
zial- und bildungspolitische Initiative zur Unterstiitzung der energiepolitischen MaBnahmen
als notwendig an. Die Erfahrungen beim Aufstieg und Niedergang der Photovoltaik-Indust-
rie und die Krisenjahre der Windindustrie zeigen, dass es begleitende und vorausschauende
MaBnahmen der 6ffentlichen Hand braucht, um Wertschépfungsketten und Arbeitsplatze
zu schaffen und zu erhalten.

Fiir die Landesregierung muss die Vermeidung von Arbeitsplatzabbau und Standortschlie-
Bungen und die ErschlieBung neuer Beschaftigungsperspektiven oberste Prioritdt haben.
Ohne qualifizierte Fachkrafte wird die Energiewende nicht umsetzbar sein.

Eine Ausweitung von unsicheren und niedrig entlohnten Jobs im Energiebereich wird von
uns ausdrlicklich abgelehnt. Nur wenn die Energiewende mit der Sicherung und Schaffung
guter, tarifgebundener und mitbestimmter Beschaftigung einhergeht, wird die gesellschaft-
liche Akzeptanz gesteigert werden. Beschaftigte, Gewerkschaften sowie Betriebs- und Per-
sonalrate missen an der Umsetzung der Energiewende beteiligt werden. Eine zentrale Vo-
raussetzung hierflr ist, dass Tarifbindung und Mitbestimmung ausgeweitet werden. Hierbei
handelt es sich um unverzichtbare Instrumente, um die Transformation sozial und dkolo-
gisch zu gestalten. Nur durch gute Arbeitsbedingungen lassen sich ausreichend und gut
qualifizierte Fachkrafte gewinnen und sichern.

Das Land ist in der Verantwortung, seine Wirtschaftsférderung und die offentliche Auf-
tragsvergabe an soziale und 6kologische Kriterien zu binden — und die Einhaltung dieser
Kriterien auch zu kontrollieren.

Aus Sicht des DGB miissen die Investitionen in die Energiewende massiv gesteigert und
verstetigt werden. AuBerdem setzen wir uns fir mehr Verteilungsgerechtigkeit ein. Wir ap-
pellieren an die Landesregierung, die Schuldenbremse abzuschaffen, weil sie notwendige
Investitionen verhindern. Wir pladieren fiir die Einfihrung eines Transformationsfonds auf
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der Landesebene, aus dem die notwendigen Investitionen, Innovationen und Qualifizie-
rungsmaBnahmen finanziert werden.

Zu § 9 ,Anforderungen an landeseigene Gebaude und Beschaffung”:

Der DGB begriiBt, dass die energetische Sanierung landeseigener Gebdude nach § 9 ge-
steigert werden soll. Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese nicht langst beschleunigt
wurde. Vor dem Hintergrund des russischen Kriegs in der Ukraine ist eine schnelle Umset-
zung umso dringlicher, weil diese zu einer gréBeren Unabhangigkeit von russischen Gasim-
porten beitragt.

Zu § 9a ,Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen” und § 12 ,Photo-
voltaikanlagen auf nicht landeseigenen Stellplatzen”:

Der DGB begriiB3t die geplante Photovoltaikpflicht fir landeseigene Gebdude, Parkplatze
und nicht-landeseigene Parkplatze. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht folgendes vor: Je-
des Gebdude und jeder bestehende Parkplatz im Eigentum des Landes mit mehr als 50
Platzen soll mit einer PV-Anlage ausgestattet werden. Neue landeseigene Parkplatze sollen
schon mit mehr als 35 Platzen mit einer PV-Anlage ausgestattet werden. AuBerdem sollen
nicht-landeseigene Parkplatze mit mehr als 50 Platzen mit PV-Anlagen ausgestattet wer-
den.

Was den Ausbau der Photovoltaik anbelangt, spricht sich der DGB fiir ambitioniertere ge-
setzliche Regelungen aus, die jedoch sozialvertraglich flankiert sein missen.

Andere Bundeslander gehen beim Photovoltaik-Ausbau deutlich weiter. In der Novellierung
des Klimaschutzgesetzes des Landes Baden-Wirttemberg (KSG BW) von 2021 sind deutlich
ambitioniertere Vorgaben hinsichtlich des Photovoltaik-Ausbaus auf Freiflachen verankert.
Als Pflichten zur Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Dach zur Stromerzeugung
sind vorgesehen: beim Neubau von Nichtwohngebauden (ab 1.1.2022), beim Neubau von
Wohngebduden (ab 1.5.2022), bei einer grundlegenden Dachsanierung eines Gebaudes
(ab 1.1.2023) sowie beim Neubau von Parkpldtzen mit mehr als 35 Stellplatzen (ab 1.1.
2022).

Allerdings fehlt in Baden-Wirttemberg die sozialvertragliche Flankierung, die wir als drin-

gend erforderlich ansehen. Das Land Hessen ist aufgefordert, ein Forderprogramm aufzule-
gen, das Privathaushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen beim PV-Dachausbau fi-

nanziell unterstiitzt.

Zu § 13 Kommunale Wirmeplanung:

Die Verpflichtung gréBerer Kommunen zur kommunalen Wérmeplanung wird begriiBt.
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Zu § 11 ,Energiemonitoring”:

Das Energie-Monitoring ist unserer Ansicht nach nicht ausreichend. Die im Energiege-
setz verankerten Ziele sollten eins zu eins im Rahmen des Energie-Monitorings Gberprift
werden. Wie in der Vergangenheit regelmaBig kritisiert, ist das dafiir gewahlte Indikatoren-
system ungeeignet, so fehlt z.B. eine jahrliche Ermittlung der energetischen Gebaudesanie-
rungsrate (vgl. Indikatorensystem im Monitoring-Bericht 2021 des HMWEVW, S. 9). Fir
kiinftige Monitoring-Berichte sollte das Indikatorensystem iiberarbeitet werden. Insbeson-
dere sollte die energetische Gebdudesanierungsrate in Zukunft jahrlich erhoben wird.

Der DGB kritisiert mit Nachdruck, dass eine regelmaBige Analyse der Beschaftigungseffekte
auf der regionalen und sektoralen Ebene im Monitoring fehlt. Die letzte Analyse der Be-
schaftigungseffekte stammt aus dem Jahr 2016 und ist damit véllig dberholt (vgl. Energie-
Monitoring 2021, S. 16). Wir appellieren an die Landesregierung, regelmaBig eine Analyse
der Folgen der Energiewende in Auftrag zu geben, im Rahmen derer sowohl die Effekte auf
die Quantitat als auch auf die Qualitat der Arbeit auf der regionalen und sektoralen Ebene
erhoben werden.

Weitere MaBnahmen:

Privathaushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen sind derzeit besonders stark von
dem Energiepreisanstieg betroffen. Daher ist die Landesregierung aufgefordert, sich im
Bund fiir ein drittes Entlastungspaket und die Einfiihrung eines Energiepreisdeckels einzu-
setzen. Dieser wiirde einen festen Preis fiir den Grundbedarf eines privaten Haushalts an
Strom und Gas garantieren. AuBerdem sollte die Landesregierung schnellstméglich einen
Hartefallfonds auf der Landesebene auflegen. Aus dem Fonds sollten Menschen finanziell
unterstiitzt werden, die ihre Miet-, Gas- und Stromrechnung nicht mehr bezahlen kdnnen
und vor erheblichen Nebenkostennachzahlungen stehen. AuBerdem miissen Gas- und
Stromsperren sowie die Kiindigung von Mietvertragen aufgrund ausbleibender Nebenkos-
tenzahlungen befristet ausgesetzt werden.

AbschlieBend mdchten wir kritisch anmerken, dass die Anhdrung komplett in die Sommer-
ferienzeit 1allt. Dies macht eine interne Abstimmung schwierig und hatte daher vermieden
werden sollen. Aufgrund der Dringlichkeit des Themas hatte die Novellierung des Hessi-
schen Energiegesetzes unserer Ansicht nach viel friiher durchgefiihrt werden mdssen.

Wir méchten Sie bitten, unsere Anderungen und Ergdnzungen in den vorliegenden Gesetz-
entwurf aufzunehmen.

Mit freundlichen GriiBen

R

Liv Dizinger



AV WVA 20/48 - Teil 1 21

Herr Hans-Josef Fell, Prasident

Energy Watch Group

Albrechtstr. 22, 10117 Berlin, Germany
+49 30 609 898 810
office@energywatchgroup.org

www.energywatchgroup.com

Frau Heike Schnier

Bereich Ausschussgeschaftsfiihrung

Ausschuss fur Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
Hessischer Landtag

Schlossplatz 1-3, 65183 Wiesbaden

Stellungnahme zum
Gesetzentwurf der Landesregierung fiir ein
Gesetz zur Anderung des Hessischen Energiegesetzes (HEG)

Berlin, der 21. August 2022

Einordnung des Gesetzentwurfes in die Notwendigkeit der Energietransformation zu 100%
Erneuerbaren Energien bis 2030 in Anbetracht der Klimakatastrophen und geopolitischen

Verwerfungen (Energieabhéngigkeit von Russland)

Die Ziele des HEG mit Klimaneutralitdt bis 2045 und 100% Erneuerbare Energien (ohne
Verkehr und Industrie) bis 2045 sind:

a) Aufgrund des Zeithorizontes 2045 nicht im Einklang mit dem vdlkerrechtlich
verbindlichen Ziel der Einhaltung von mdoglichst 1,5° Erderwdrmung lber dem
vorindustriellen Niveau.

b) Verfassungswidrig im Sinne des Klimaschutz-Beschlusses vom 29.4.2021 des
Bundesverfassungsgerichtes zum Schutze der Lebensgrundlagen der heute
lebenden jungen Generation.

c) Nicht geeignet, um fir Hessen schnell eine Unabhangigkeit von russischen
Energielieferungen zu realisieren und erst recht nicht von Energielieferungen aus
anderen Landern, die auch mit den hessischen Energieeinkaufen Kriege
finanzieren oder Menschrechte verletzen, wie beispielsweise Saudi-Arabien, Iran,

Irak, Nigeria, Libyen, Katar, Aserbaidschan u.a.
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Begriindungen

Zu a)

Nach Analysen, u.a. der UN-Weltorganisation fir Meteorologie (WMO) in Genf wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit die irdische Temperaturerhéhung von 1,5°C liber dem vorindustriellen
Niveau schon bis 2026 Uberschritten werden. Damit wéare das in Paris beschlossene Ziel von
1,5°C bereits 2026, spatestens aber 2030 Uberschritten.

Weitere Emissionen von Treibhausgasen (THG) werden aber die Konzentration der
Treibhausgase vom heute schon viel zu hohen Niveau von 420 ppm CO2 weiter erhohen und
damit die Aufheizung der irdischen Temperatur weiter beschleunigen.

Mit THG-Emissionen weit Uber 2030 hinaus (im HEG bis mindestens 2045) wird die irdische
Temperaturerhhung bis 2050 unter Beriicksichtigung der eintretenden Tipping Points
(Auftauen Permafrostbdden, Verringerung der Albedo durch abschmelzende Eismassen,
Abbrennen der kohlenstoffspeichernden Walder u.a.) auf lber 3°C hinaussteigen. Der Eintritt
der Menschheit in eine unbeherrschbare Heil3zeit, mit vélligem Ausléschen der heutigen

Zivilisation ist mit dem Ziel Klimaneutralitat bis 2045 klar vorgezeichnet.

Die Energy Watch Group (EWG) zeigt dagegen klar auf, dass Klimaneutralitat bis 2050 zu spat

kommt und stattdessen in einen Pfad zu 3°C Temperaturerhéhung weist.

Zudem bedeutet Klimaneutralitat bis 2045 sogar weitere THG-Emissionen tber 2045 hinaus,
welche dann Uber Kohlenstoffsenken ausgeglichen werden sollen. Der Klimaschutz der Erde
im Sinne einer Vermeidung des Eintritts in die unbeherrschbare und unumkehrbare HeiBBzeit
kann aber nur noch mit ganzlichem Stopp der THG-Emissionen und einem parallelen (nicht
ausgleichenden) Schaffen groBer Kohlenstoffsenken erreicht werden — nur so kann ein Sinken

der THG-Konzentration von 420 ppm in Richtung 350 ppm erreicht werden.

Konsequenz: Das HEG muss in seinen Zielen und vor allem Zeithorizonten und damit auch in
den Mafnahmen geédndert werden: Ende aller THG-Emissionen und 100% Emeuerbare
Energien in allen Sektoren (Strom, Warme, Verkehr, Industrie) bis spatestens 2030, sowie

Aufbau von starken Kohlenstoffsenken.
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Zu b)

Auch in Hessen sind wie im restlichen Europa die Auswirkungen der Klimakatastrophe
inzwischen extrem: Walder brennen auch in Hessen wie noch nie; eine nie dagewesene
monatelange Dirre bringt schlimme Missernten; eine Hitzewelle mit vielen Hitzetoten jagt die

andere.

Bereits im August diesen Jahres sind der Rhein und andere Flisse auf
Rekordniedrigwasserstand, die Schifffahrt droht auf langere Monate hin eingestellt zu werden.
Ursache ist die Erdiberhitzung, die bei heute 1,2 °C liber dem vorindustriellen Niveau liegt.

Hauptursache dafiir ist die jahrzehntelange ungebremste energetische Nutzung von Erddl,
Erdgas und Kohle. Jede weitere Nutzung ist eine Brandbeschleunigung fiir die néchsten noch
viel gravierenderen Katastrophen, da sich durch diese Emissionen die irdische Temperatur

beschleunigt aufheizt.

Mit einem Fortfihren der Emissionen wird es bereits in den kommenden Jahren eine
Zunahme an weiteren Katastrophen geben: Noch extremere Dirren; zerstorerische
Starkregen, Stirme; mit ihnen ErnteeinbuBen, bis zur Lebensmittelunterversorgung;
Trinkwassermangel; Zerstérung von Hausern, Unternehmen, 6ffentliche Infrastruktur wie bei

der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal.

Damit sind die Lebensgrundlagen der heutigen jungen Generation nicht mehr gesichert. Der
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts wird mit dem HEG, welches mit dazu beitragt, die
irdische THG-Konzentration durch weitere Emissionen bis mindestens 2045 weiter nach oben

zu treiben, in hohem MaBe missachtet. Das HEG ist damit verfassungswidrig.

Zu c)

Der Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine wurde und wird hauptsachlich mit
russischen Energielieferungen in die EU und damit auch nach Hessen finanziert: Erddl, Erdgas,
Kohle und Brennelemente fiir Atomkraftwerke.

Die in den letzten Jahrzehnten auch in Hessen immer starker aufgebaute Energieabhéangigkeit
von Russland muss schnell beendet werden. Sie darf aber nicht zu neuen Abhéngigkeiten,
insbesondere von anderen autoritédren und kriegsflihrenden Staaten flihren, worauf es aber
im Moment hinauslauft: LNG, Erdgas, Erddl, Kohle aus Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische

Emirate, Katar, Libyen, Aserbaidschan, Nigeria, u.v.a.m.

Diese Abhéangigkeiten von undemokratischen Landern werden unweigerlich zu neuen
geopolitischen Krisen und Kriegen fiihren. Die Erpressbarkeit Deutschlands der EU und damit

auch Hessens wird somit weiter zunehmen. Abhilfe kann nur eine vollstdndige heimische
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Eigenversorgung mit 100% Erneuerbaren Energien schaffen. Im HEG ist zwar eine 100%ige
Vollversorgung, aber zum Teil nur auf Basis auslandischer Energielieferungen aus unsicheren

Lieferlandern, angestrebt. Zudem ist der Zeithorizont bis 2045 viel zu lange angesetzt.

Die aufgrund von Energieabhangigkeiten zunehmenden geopolitischen Krisen und daraus
resultierenden Kriege um Energie kénnen nur mit einer méglichst schnellen, am besten vor
2030 stattfindenden Umstellung auch der hessischen Energieversorgung auf 100% heimische
Erneuerbare Energien méglichst vor 2030 gelst werden. Die Umstellung der Abhangigkeit
von russischen Energielieferungen auf Abhangigkeiten von anderen unsicheren,
autokratischen und undemokratischen Lieferlandern fiihrt in die fortlaufenden Krisen, mit
dauerhaft volatilen und zunehmend immer teurer werdenden Energierohstoffen Erddl,

Erdgas, Kohle, Uran.

Die Lésung im Energiebereich

100% heimische Erneuerbare Energien deutlich vor 2030 ist machbar und ékonomisch weit
vorteilhafter als das Beibehalten der fossilen Energienutzung bis 2045. Die EWG hat mit ihrer
Studie “100% Erneuerbare Energien fir Deutschland bis 2030” die Machbarkeit damit auch

flr Hessen aufgezeigt.

Zudem: Heute sind versorgungssichere, ganzjahrig verfligbare Erneuerbare Energien auch in

Hessen wesentlich billiger als die fossile und atomare Energie.

Die EWG hat die 6komische Uberlegenheit von versorgungssicheren Erneuerbaren Energien
gegenliber den fossilen und atomaren Energiekosten bereits im Sommer 2021 aufgezeigt.
Inzwischen hat sich dieser Effekt, insbesondere beim Erdgas, nochmal weiter verstarkt. Das
schon aus Klimaschutzgriinden viel zu lange Nutzen der fossilen Energie bis 2045 macht also

auch dkonomisch keinen Sinn.

Daraus folgende notwendige Anderungen des HEG:

Auch in Hessen missen alle Arten der Erneuerbaren Energien mit Speichertechnologien und
Sektorenkopplung stark ausgebaut werden. Solarenergie und Windkraft werden die starken
Saulen sein. In beiden Bereichen ist der Ausbau in Hessen aktuell viel zu schwach, die im HEG

vorgesehenen Verbesserungen sind unzulanglich.

Zudem ist fir Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie keine Ausbaudynamik vorgesehen.
Die von der Landesregierung ausgehenden Bescheide flihren sogar zu einem Abbau der
Wasserkraft, dies steht im Widerspruch zum notwendigen und moglichen Ausbau der
Wasserkraft. Das HEG schafft diese Fehlentwicklung nicht ab.
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Dabei sind die kleineren Erneuerbaren Energien unverzichtbar, um die Kosten der Speicher
gering zu halten. Wasserkraft, Bioenergie und Geothermie stehen vor allem auch im
sonnenarmen Winter zur Verfligung und kénnen dann Strom und Warme liefern, wenn der

Bedarf besonders hoch und die Solarstrahlung gering sind.
Fazit:

Das HEG wird all den genannten Kriterien und Herausforderungen der existenziellen Krisen
nicht gerecht und sollte grundlegend Uberarbeitet werden, um eine versorgungssichere
heimische Versorgung mit 100% Erneuerbaren Energien bis spatestens 2030 zu erreichen.
Sollte dies nicht erreicht werden, wird auch Hessen immer schneller und tiefer in die bereits
durch fossile und atomare Energie verursachten, verbundenen existenziellen Krisen
hineintreiben: Erdliberhitzung; geopolitische Spannungen und Kriege um Energie; unsoziale
und die Wirtschaft belastende hohe Energiepreise von Erdgas, Erdol, Kohle und
Atomenergie; Gesundheitskrise, die auch wesentliche Ursachen in Luftverschmutzung und

Klimaaufheizung hat.

Mit freundlichen Griif3en,

bt o

Hans-Josef Fell
Prasident der Energy Watch Group
Ehem. MdB fir Bindnis 90/Die Griinen
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Sehr geehrte Frau Schnier,

vielen Dank fur die Einladung zur Abgabe einer Stellungnahme sowie zu der Anhérung
des Ausschusses fur Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen an unser
Unternehmen.

Wir haben den Gesetzentwurf geprift und unterstiitzen ihn in dieser Form
vollumfanglich. Auch sind wir u.E. nicht unmittelbarer Adressat der
Anderungsvorschlage im Regierungsvorschlag zur Novellierung des hessischen
Energiegesetzes.

Nicht zuletzt mit Blick auf die &uf3erst intensive Phase der Transformation, die
unser Unternehmen gerade durchlauft und die sehr viele Kapazitaten bindet,
wurden wir daher auf eine gesonderte Stellungnahme des Unternehmens
Viessmann verzichten und von einer Teilnahme an der Anhérung absehen.

Ich bitte in diesem Zusammenhang herzlich um Ihr Verstandnis und stehe fir
Ruckfragen jederzeit gerne zur Verfligung.

Beste Griifl3e

Kai Lobo

Dr. Kai Roger Lobo
Head of Public Affairs Germany

Viessmann Group

e-mail: kai.lobo@viessmann.com

mobile: (+49) 15115168386
FriedrichstralBe 148, 10117 Berlin
Lobbyregister-Nrn.: R002670 und R002672

Vigggmgnn g;limgtg §glmign§ §E Vgrﬂzgnggr ggg Vgrwgl;unggrg;gg:

Allendorf (Eder), Tel.. +49 6452 70-0,_Fax: +49 6452 70-2780,

www.viessmann.com
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Stellungnahme

des Verbandes der Stidwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V.
(VdW sidwest)

zum Gesetzentwurf der Landesregierung fir ein Gesetz zur Anderung des Hes-
sischen Energiegesetzes

Vorbemerkung

Der Verband der Slidwestdeutschen Wohnungswirtschaft vertritt rund 200 6ffentliche, kom-
munale, genossenschaftliche, kirchliche und private Wohnungsunternehmen mit einem Be-
stand von rund 400.000 Wohnungen. Diese Unternehmen stehen wie keine anderen fiir sozial
orientiertes Wohnen. Mit einer Durchschnittsmiete von 6,63 €/m? in Hessen bieten sie ein
bezahlbares Zuhause fir eine Vielzahl von Menschen. Als ihren Auftrag verstehen Sie auch
und gerade die Bereitstellung von Wohnungen flr Menschen, die Schwierigkeiten haben, auf
dem freien Markt eine Wohnung zu erhalten. Die Mitglieder im VdW siidwest bauen und halten
den Grolteil der geférderten Wohnungen in Hessen, insgesamt rund 80 Prozent.

Die Wohnungswirtschaft ist sich ihrer Bedeutung fur das Erreichen der Klimaschutzziele, die
aus der Warmeversorgung ihrer Mieterinnen und Mieter entspringt, bewusst und bekennt sich
vollumfanglich zu den Klimazielen, droht aber permanent und mit zunehmender Intensitat zwi-
schen den Zielen bezahlbaren Wohnraum zur Verfiigung zu stellen und die Bestande klima-
neutral zu entwickeln, aufgerieben zu werden. Vor diesem Hintergrund bringt sich der Verband
seit Jahren konstruktiv in die politischen Prozesse ein, orientiert sich dabei aber stets an der
Leitfrage, durch welche MalRnahmen das Angebot an bezahlbaren, modernen und qualitativ
hochwertigen Wohnungen fur breite Schichten der Bevdlkerung erhéht werden kann.

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Hessischen Energiegeset-
zes soll die Geltungsdauer der gesetzlichen Grundlagen um sieben Jahre verlangert und zu-
dem an die nachgescharften Klimaschutzziele des Bundes angepasst werden. Der VdW sud-
west begri3t und unterstiitzt grundsatzlich die Zielsetzung des weiteren Ausbaus erneuerba-
rer Energien und die damit einhergehende verpflichtende Einfihrung einer kommunalen War-
meplanung, halt aber bei der konkret geplanten gesetzlichen Umsetzung einige Korrekturen
fur erforderlich, auf die wir unsere Stellungnahme im Folgenden konzentrieren.

Zu 8 1:

Fir die Erreichung der Klimaziele ist es im Gebaudesektor notwendig, einen Wechsel der
Energietrager von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien zu vollziehen. Ener-
gieeffizienzstandards sind daher so zu wahlen, dass das Gebaude basierend auf erneuerba-



AV WVA 20/48 - Teil 1 28

ren Energien beheizt werden kann. In der Anfang Juli verabschiedeten Novelle des Gebau-
deenergiegesetzes (GEG) wird dem bereits in der Form Rechnung getragen, dass lediglich
die Anforderung des Primarenergiebedarfes angehoben wurde. Dabei hat der Gesetzgeber
bertcksichtigt, dass eine weitere Verscharfung des Warmeschutzes dkologisch und ékono-
misch keine so grofien Vorteile mit sich bringen wirde, um die Uberproportional steigenden
Kosten fur einen angehobenen Warmeschutz zu rechtfertigen.

Die Darstellung einer jahrlichen, energetischen Sanierungsrate von 2,5 bis 3 Prozent hat der
VdW sldwest bereits in der Vergangenheit als aufderst ambitioniert bewertet. Dies mag fur
offentliche Gebaude noch machbar sein, fur den privaten Wohnungsgebdudebestand ist es
das eher nicht. Die in § 1 Abs. 6 geforderte Ubererfiillung gesetzlicher Standards ,in nicht nur
geringflgiger Weise“ flr die Inanspruchnahme von Férdermitteln zieht verlangerte Planungs-
prozesse, niedrigere Umsetzungsgeschwindigkeit und exponentiell steigende Kosten nach
sich. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist das kontraproduktiv. Eine Uber den Standard,
den das Gebaudeenergiegesetz vorgibt, hinausgehende Verscharfung der Standards fir
Wohngebaude lehnt der VAW slidwest aus diesen Griinden entschieden ab und fordert, den
Wortlaut ,in nicht nur geringflgiger Weise® zu streichen und stattdessen fir die Férdermdg-
lichkeiten eine Offnungsklausel bzw. Innovationsklausel hinzuzufiigen, die auf die Vermei-
dung von Treibhausgasemissionen abstellt .

Zu 8 6;

Hinsichtlich der Forderung regen wir an, anstelle der in § 6 Satz 2 normierten innovativen
Vorhaben (Leuchtturmprojekte) vielmehr solche Projekte zu férdern, die direkt die Umset-
zungsgeschwindigkeit erhdhen und die Umsetzbarkeit innovativer Technologien in der Breite
demonstrieren. Sanierung und Dekarbonisierung in Quartierszusammenhangen sehen wir
beispielsweise als zielfiihrende Ansatze an, um eine Warmewende mit den Vorteilen der Sek-
torkopplung beschleunigt voranzubringen. Eine Umsetzung im Rahmen von Klimacontracting-
Programmen beziehungsweise Klimagenossenschaften kénnte ein beschleunigendes Mo-
ment darstellen.

Zu § 13:

Die Mitgliedsunternehmen des VdW sudwest entwickeln Klimastrategien zur Transformation,
hin zu einem klimaneutralen Gebaudebestand, und werden diese in den nachsten 20 Jahren
konsequent umsetzen. Die kommunale Warmeplanung definiert dabei die notwendigen Rah-
menbedingungen, insbesondere auch, indem sie von Warmeversorgern den Nachweis von
Transformationsplanen fordert. Damit die Warmeplanung ihre Funktion als Planungshilfe er-
fullen kann, muss sichergestellt sein, dass die zu entwerfenden Szenarien flr 2030 und 2045
hinsichtlich Zeit und Geld umsetzbar sind. Daher empfiehlt der VdW stidwest, dass den Sze-
narien jeweils eine Finanzierbarkeitsanalyse und eine Analyse der Eintrittswahrscheinlichkeit
beigestellt wird. Essenziell ist in diesem Zug auch die Einbeziehung der Ausbauplanung der
Strom fUhrenden Infrastruktur in die Umsetzungsverordnung.

Frankfurt, 25. August 2022
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Offentliche Anhoérung
des Ausschusses fur Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen des Hessischen Landtags
am Mi, 07. September 2022

zum Gesetzentwurf der Landesregierung zum Gesetz zur Anderung des
Hessischen Energiegesetzes — Drucks. 20/8758 —

Ausbau der erneuerbaren Energien in Hessen

Gemeinden starker beteiligen

Fazit:

(1) In Hessen wurden von Januar bis Juli 2022 nur noch 2 Windkraftanlagen installiert. Auch bei
Photovoltaik werden in Hessen die Ausbauziele der Bundesregierung nicht erreicht.

(2) Die Gemeinden haben durch Windkraftanlagen und Photovoltaik-Freiflachenanlagen hohe Be-
lastungen, aber nur geringen Nutzen. Deshalb sollte der Nutzen der Standortgemeinden mas-
siv erhdht werden.

(3) Standortgemeinden sollten zukinftig nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend an den
Stromerlésen beteiligt werden. Dann erhalten die Gemeinden jéahrlich rund Zehntausend € pro
Windkraftanlage und rund Tausend € pro Hektar Photovoltaik-Freiflachenanlage.

(4) Zudem sollten Standortgemeinden an der Halfte der Standortpachten beteiligt werden. Dann
erhalten die Gemeinden jahrlich einige Zehntausend € pro Windkraftanlage und einige Tau-
send € pro Hektar Photovoltaik-Freiflachenanlage.

(5) Fur die Décher aller neuen Geb&aude sowie fir die Fassaden von neuen Hochhéusern sollte
eine Photovoltaik-Pflicht eingefiihrt werden.

Gliederung
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Die Bundesregierung plant bis 2030 einen massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien’:
« Verdoppelung der installierten Leistung von Windenergieanlagen an Land.2
« Fast Vervierfachung der installierten Leistung von Photovoltaikanlagen.?

1. Windenergie

Der Windenergieausbau in Hessen steigt allerdings im Gegensatz zu den Planungen der Bundes-
regierung nicht an, sondern ist rticklaufig*: In Hessen wurden im Jahr 2020 noch 25 Anlagens neu
installiert, 2021 nur noch 18 Anlagen® und 2022 (01-07) nur noch 2 Anlagen’.

Der Gesetzentwurf macht keine Losungsvorschlage, wie der Windenergieausbau in Hessen voran-
getrieben werden soll. In Hessen sind bereits 1,9% der Landesflache als Windenergievorrangfla-
che ausgewiesen, und damit mehr als gesetzlich bis 2027 vorgeschrieben.® An fehlenden Stand-
orten kann es also nicht liegen.

Neben naturschutzrechtlichen Problemen ist ein wesentlicher Grund fiir die geringen Installationen
das geringe Interesse der Gemeinden. Sie haben hohe Belastungen, aber nur geringen Nutzen:

« Der Windkraftanlagenbetreiber kann als freiwillige Leistung 0,2 Cent pro Kilowattstunde Wind-
strom an die Standortgemeinde zahlen.® Das sind bei neuen Anlagen in Hessen jahrlich rund
10.000 €1, Zudem bekommt die Standortgemeinde spéater 90% der durch die Windenergiean-
lagen erwirtschafteten Gewerbesteuer.

« Aber diese freiwillige Leistung kommt vielleicht, die Gewerbesteuer in jedem Fall erst nach eini-
gen Jahren (sollte der Anlagenbetreiber dann Gewinn machen). Hingegen kommen die Belas-
tung und der Widerstand der betroffenen Bevélkerung sicher und sofort.

Deshalb sollte der Nutzen der Standortgemeinden massiv erhéht werden:

« Windkraftanlagenbetreiber sollten zukiinftig nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend 0,2 Cent
pro Kilowattstunde Windstrom zahlen.* Damit bekommen die Standortgemeinden Sicherheit,
dass sie die jahrlichen Zahlungen von rund Zehntausend Euro pro Windkraftanlage tatséachlich
bekommen.

« Zudem sollten die Standortgemeinden zukunftig fur Windkraftanlagen die Halfte der Standort-
pachten erhalten.2 Das sind jahrlich einige Zehntausend Euro pro Windkraftanlagenstandort.

1 EEG 2023, § 4. Siehe hierzu auch Jarass, L: Wer soll die neue Energiewende bezahlen? Betriebs-Berater, Heft 15/16, 2022, S.
854-855.

2 Von 56 GW in 2021 auf 115 GW in 2030.
8 Von 59 GW in 2021 auf 215 GW in 2030.

4 Hessen: Windenergie Ausbau. Institut fiir Regenerative Energiewirtschaft, Miinster; https://www.windbranche.de/windenergie-
ausbau/bundeslaender/hessen . Siehe hierzu auch: Energiewende in Hessen. Monitoringbericht 2021. Hessisches Ministerium fur
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Dez. 2021, S. 54ff.

Mit 82,1 MW installierter Leistung.
Mit 61,7 MW installierter Leistung.
Mit 7,5 MW installierter Leistung (in Bayern 3 Anlagen mit 9,0 MW).

1,9% der Landesflache fur Windkraft. HMWEVW, 28.01.2022. Bis 2027 mussen in Hessen 1,8% der Landesflache fir Windenergie
ausgewiesen werden, bis 2032 2,2% (WindBG, Anlage 1).

9 86 EEG2023.
100,002 €/kWh * ca. 2.500 kW inst. Leistung * ca. 2.000 h/a Benutzungsdauer = 10.000 €/a.
11 Wie vom Dt. Stadte- und Gemeindebund am 19. Mai 2022 auch fiir PV-Freiflachenanlagen gefordert.

12 Die Standortgemeinden kénnen derzeit von den Pachten bei Windkraftanlagen im hessischen Staatswald auf Antrag bis zu einem
Funftel bekommen (vielen Dank an Wirtschaftsminister AL-WAZIR fir den Hinweis zu "WindEnergieDividende", Erlass des Hess.
Umweltministeriums, 10.09.2020).

o N o o



AV WVA 20/48 - Teil 1 31

Ein Beispiel: Das Land Brandenburg verpflichtet gesetzlich die Betreiber von Windkraftanlagen zu
einer jahrlichen Zahlung von 10.000 € pro Windkraftanlage.®®* Man sieht: Es geht, wenn eine Lan-
desregierung es will ...

2. Photovoltaik

Im Gegensatz zur Windenergie ist in Hessen der Photovoltaik-Ausbau nicht ricklaufig, sondern
stark steigend: In Hessen wurden im Jahr 2020 knapp 12.000 Anlagen®s neu installiert, 2021 gut
15.000 Anlagen?¢ und allein im 1. Halbjahr 2022 schon rund 12.000 Anlagen®’. Gegeniiber 2020
ist also eine Verdoppelung des jahrlichen Zubaus auf rund 450 MW/a® zu erwarten. Halt dieser
verdoppelte Zubau bis 2030 an, wiirden in Hessen im Jahr 2030 rund 6.900 MW Photovoltaik
installiert sein, rund dreimal so viel wie Ende 2020. Selbst bei diesen optimistischen Annahmen
bleibt der Ausbau aber hinter der von der Bundesregierung bis 2030 vorgesehenen Vervierfachung
zuriick.

Deshalb sollte das Interesse der Standortgemeinden an Photovoltaik-Freiflachenanlagen durch
eine starkere Beteiligung erhdht werden.

PV-Freiflachenanlagen

Betreiber von PV-Freiflachenanlagen sollten zukinftig nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend
0,2 Cent pro Kilowattstunde Photovoltaik-Stromproduktion an die Standortgemeinde zahlen. Das
sind jahrlich rund Tausend € pro Hektar Photovoltaik-Freiflachenanlage.

Fur PV-Freiflachenanlagen sollte die Standortgemeinde die Halfte der Pachten von derzeit einigen
Tausend Euro pro Hektar Photovoltaik-Freiflachenanlage erhalten.

Zudem sollten fir alle PV-Freiflachenanlagen Stromspeicher vorgeschrieben werden, um auch bei
wachsendem Photovoltaik-Ausbau die Nutzung von Mittagsspitzen zu ermdglichen und eine Abre-
gelung zu vermeiden.

PV auf Gebauden

Der Gesetzentwurf sieht eine Solarpflicht nur fir neue landeseigene Gebaude vor, nicht aber fir
andere Gebaude, z.B. fur Wohngebaude. Und nicht einmal fir neu gebaute Dacher von gewerb-
lichen Bauten sieht der Gesetzentwurf eine Photovoltaik-Pflicht vor im Gegensatz zu vielen ande-
ren Landern: Z.B.?' sehen Baden-Wurttemberg und Berlin ab 2023 eine Solarpflicht fur alle neuen
Gebaude vor, Hamburg und Niedersachsen ab 2025.

Auch das Hessische Energiegesetz sollte eine Photovoltaik-Pflicht fur alle neuen Ge-
baude vorsehen.

13 windenergieanlagenabgabengesetz, Brandenburg, 19. Juni 2019.

14 Hessen: Photovoltaik Ausbau. Institut fiir Regenerative Energiewirtschaft, Miinster, https://www.solarbranche.de/ausbau/
bundeslaender-photovoltaik/hessen .

15 11.771 Anlagen mit 228,1 MW installierter Leistung.
16 15.139 Anlagen mit 244,96 MW installierter Leistung.
17 12.060 Anlagen mit 227,2 MW installierter Leistung.
18 450 MW = 227,2 MW * 2.

19 Ende 2020 waren in Hessen rund 2.400 MW Photovoltaik installiert (Monitoringbericht, S. 54, Tab. 6). Bei einem Zubau von
450 MW/a Uber 10 Jahre resultieren 6.900 MW (= 2.400 MW + 10 a * 450 MW/a) bis Ende 2030.

20 Ca. 600 kW/ha * ca. 900 kWh/(kW*a) * 0,2 Cent/kWh =~ 1.000 €/(ha*a).
21 photovoltaik auf Wohngebauden. Haufe, 09.03.2022.
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3. Stadte sollten mehr beitragen

Bau und Betrieb von Windenergieanlagen und Photovoltaik-Freiflachenanlagen belasten aus-
schlieBlich landliche Gemeinden, wahrend die Stadte den meisten Strom verbrauchen.

Selbst eine generelle Photovoltaikpflicht fur alle Neubauten wirde daran nicht viel &ndern, weil in
den Stadten die neuen Hauser viel hoher sind als auf dem Land und deshalb bezogen auf die
Nutzflache viel weniger Dachflache fir Photovoltaik-Nutzung zur Verfiigung steht.

Beispiel: Das im Bau befindliche Hochhaus am Wiesbadener Kureck hat keinerlei Photovoltaik in
der Fassade (und auch keinerlei klimafreundliche Bepflanzung), genauso wenig wie die im Bau
befindlichen Hochhauser in Frankfurt. Aber auch fur neu geplante Hochhauser sieht der Gesetz-
entwurf keine Photovoltaik-Fassade vor.#

Es gibt bereits kommerzielle Anwendungen, z.B. den Grosspeter Tower in Basel oder die Photo-
voltaikfassade am Helmholtz-Zentrum Berlin. Die Diinnschicht-Solarzellen von Avancis aus Torgau
bei Leipzig sind speziell fir Anwendungen als Photovoltaik-Fassade konzipiert worden und werden
derzeit z.B. in einem Birohochhaus in Melbourne installiert.23

Das Hessische Energiegesetz sollte eine Photovoltaik-Pflicht fur die Fassaden von
neuen Hochhausern vorsehen. Dann ware Hessen wieder vorn ...

Zum Autor

Prof. Dr. Lorenz J. JARASS hat zur Integration der Windenergie promoviert und an der School of
Engineering der Stanford University zur Windenergienutzung in Kalifornien eine Masterarbeit ver-
fasst. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Systemanalyst und Wirtschaftsstatistiker im Bereich
Erneuerbare Energien und Stromnetze. Dabei hat er mittlerweile 11 Blicher und tber 100 Aufsatze
im Energiebereich veréffentlicht, vielfach abrufbar unter www.JARASS.com, Energie. Im Rahmen
seiner intensiven Beratungstatigkeit fur Regierungen, Netzbetreiber und Kommunen war er mehr-
fach Gutachter beim Deutschen Bundestag und beim Bundesverwaltungsgericht.

22 Ejn Hochhaus hat mehr als 22 m Héhe. Photovoltaik-Fassaden sollte im Osten, Siiden und Westen der Gebaude installiert werden.
28 Hochhaus mit Solarfassade. Cleanthinking, 09.06.2022.
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zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Anderung des Hessischen Energiegesetzes
Drucksache 20/8758

Stellungnahme des Bund fiir Umwelt und Naturschutz Deutschland -
Landesverband Hessen e.V. (BUND Hessen)

Sehr geehrter Herr Dr. Naas,

der BUND Hessen Ubermittelt Ihnen anbei seine Stellungnahme. Wir haben uns auch fir die
mundliche Anhoérung am 7. September 2022 angemeldet, an der wir gerne unsere Position
vortragen. Die Stellungnahme kann im Rahmen der Dokumentation veroffentlicht werden, ob
gedruckt oder im Internet.

Zusammenfassung — Uberblick

Der BUND Hessen halt den Gesetzesentwurf zur Novelle des Hessischen Energiegesetzes fir nicht
ausreichend, um die erforderlichen Grundlagen fir eine Energiepolitik, die dazu beitragt, die
Klimaschutzziele zu erreichen, zu schaffen. Der Gesetzentwurf bezieht nur einen Teilbereich der
Klimapolitik ein. Ein auch flr die Energieversorgung zentraler Bereich, der Verkehr, bleibt unerwéahnt.
Er fuBRt auf einem veralteten Verstandnis von Energiepolitik und ihrer Instrumente. Als wesentliches
Instrument wird die Férderung eingesetzt, deren Fordertatbestande nicht ausreichend klar definiert
sind und nicht grundlegende Voraussetzungen fiir energieeffizientes Handeln beriicksichtigen.
Letzteres gilt auch fiir den Bereich der landeseigenen Bauten, wo zudem keinerlei finanzielle

BUND Hessen e.V. Zu erreichen Geschaftskonten Spendenkonto
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Verpflichtungen eingegangen werden. Die Landesregierung wird mit diesem Gesetzesentwurf ihrer
Verantwortung fiir den Klimaschutz gegeniiber den Biirgern und Birgerinnen und der Wirtschaft in
Hessen nicht gerecht.

Der BUND Hessen fordert daher,

das bestehende HEG in ein umfassendes Hessisches Klimaschutzgesetz (dhnlich anderer Lander) zu
integrieren, dass ausgehend vom Klimaschutz Vorgaben fiir die Bereiche Energie, Mobilitat,
Landwirtschaft, Flachennutzung macht. Der BUND Hessen hat im September 2021 einen eigenen
Vorschlag fiir ein Hessisches Klimaschutzgesetz' gemacht.

Im Rahmen der Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Gesetzesianderungen schlagt der
BUND insbesondere vor:

e Die Einfliihrung eines CO2-Budgets flr Hessen von 300 Millionen t CO2, die maximal
bezogen auf deren Verursachung in Hessen noch emittiert werden diirfen. Das Ziel
der Klimaneutralitat ist auf das Jahr 2035 festzulegen.

e Die Einfiihrung einer Solarpflicht flir bestehende und neue Gebaude sowie Parkplatze
und sonstige versiegelte Flachen, soweit moéglich und sinnvoll. Zu bedenken ist
inzwischen, dass auch Dacher mit Ost-/ Westausrichtung wirtschaftlich genutzt
werden kénnen.

e Die Festsetzung von 2 % tatsachlich nutzbarer Flache fir Windenergievorrang-
gebiete, mit Hinweis, dass, sollten Teile der in der Regionalplanung ausgewiesenen
Vorrangflachen nicht oder unzureichend genutzt werden weitere Flachen
bereitgestellt werden missen, um die tatsachlich nutzbaren 2 % der Landesflache
durch WEA zu erreichen.

e Die Festsetzung von 0,5% der Landesflache fir Freiland-Solaranlagen

o Differenzierte Betrachtung und Behandlung der Festlegung erneuerbarer Energie als
im Dienste der 6ffentlichen Interesse und der 6ffentlichen Sicherheit. Der BUND
Hessen schlagt vor, diese Festsetzung nur auf Wind- und Solarenergie zu beziehen
und explizit die Wasserkraft auszunehmen. Die Wasserkraft tragt in Hessen nicht zur
Versorgungssicherheit bei. Gemal der EU Wasserrahmen-Richtlinie sowie dem
Wasserrecht tberwiegt hier das offentliche Interesse des Gewdsserschutzes .

o Klarere Festsetzungen sowie Unterstlitzungen des kommunalen Klimaschutzes als
Pflichtaufgabe in Hessen

1https://www.bund-hessen.de/fileadmin/hessen/Publikationen/Publikationen/BUND-Vorschlag-
Hessisches-Klimaschutzgesetz_21-09-01_01.pdf




e Die Festlegung und Finanzierung von Stromsparprogrammen fiir Haushalte, Gewerbe
und Industrie.

Positive Aspekte des Gesetzentwurfes sind:

Festlegung einer Pflicht zur Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf
landeseigenen Gebauden bis zum Jahr 2025.

Verscharfung der Anforderungen an Neubau und Sanierung landeseigener Gebadude

(allerdings wdren solche Festlegungen auch innerhalb der Landesregierung maéglich,
ohne dies gesetzlich zu untermauern)

Vorgaben fiir Kommunen zur Erstellung von kommunalen Warmeplanen.
Pflicht fiir Warmenetzbetreiber zur Vorlage von Dekarbonisierungsplanen.

Pflicht flir die Ausstattung neuer Parkplatze (ab 35 Parkplatzen bei landeseigenen, ab 50
Parkplatzen bei sonstigen) mit Photovoltaik.

(wobei der BUND vorschligt, keine Differenzierung zwischen landeseigenen und privaten
Parkplétzen zu treffen und die Grenze bei 20 Parkplétzen anzusetzen. Die Regelung sollte
sich zudem auch auf bestehende Parkplétze beziehen, denn man fragt sich wozu eigentlich
ein Neubau von Parkplétzen erforderlich ist, da der OPNV vorrangig sein sollte)

Fortfihrung der Moglichkeiten zur Férderung von Investitionen, Planungen, Konzepten,
Verbreitung von Informationen, Qualifikation, Akzeptanz zu Energieeinsparung,
Energieeffizienz, Kraft-Warme-Kopplung, erneuerbarer Energien in allen
Anwendungsbereichen, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmalinahmen
(wobei die Gesetzesvorlage diese Fordertatbestdnde nicht klar und offen adressiert,
unklare Begriffe verwendet — sehr negativ ist hierbei, dass Griindungen von
Energieagenturen /Beratungsstellen nicht mehr geférdert werden soll)




1. Evaluierung und Monitoring des HEG

Das Hessische Energiegesetz (HEG) wurde 1985 als erstes Energiegesetz eines Bundeslandes
verabschiedet. 2012 wurde es als ,,Hessisches Energiezukunftsgesetz” neu konstituiert, ohne dass der
Kern als Teil eines wesentlichen Férdergesetzes gedndert wurde?.

Es soll nun aufgrund der — auch durch Klagebeteiligung des BUND — erreichten
Klimaschutzbeschlusses des Bundesverfassungsgerichts von 24.3.2021 und der darauf erfolgten
Anderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) ,,angepasst” werden. Zudem ist die Geltungsdauer
des HEG begrenzt, es ist eine Verlangerung erforderlich.

Nach dieser langen Zeit wire es im Zuge einer Anderung und Anpassung nicht nur an neue rechtliche
Rahmenbedingungen, sondern auch an die inzwischen drastisch gewachsene Anforderung an die
Umsetzung von Klimaschutz, Energieeffizienz, Energieeinsparung erforderlich gewesen, eine Bilanz
der Umsetzung und Wirkungen dieses Gesetzes durchzufiihren. Diese Bilanzierung ist jedoch nicht
erfolgt.

Beispielsweise wurde die Zielsetzung von (der GroRenordnung) 2% der Landesflache als Ausweisung
von Windenergievorranggebieten nicht erreicht, allenfalls in zwei Regierungsbezirken, jedoch nicht in
Stdhessen. Die Ausnutzung dieser Flachen durch den Bau von Windenergieanlagen ist deutlich im
Rickstand. Es werden kaum noch Windenergieanlagen in Hessen gebaut. Die Dauer der
Genehmigungen in Hessen lag mit 38 Monaten im Vergleich der Bundeslander an der Spitze und
fiihrte dennoch nicht zu ausreichender Rechtssicherheit®. Inzwischen konnte die durchschnittliche
Genehmigungsdauer auf den Bundesdurchschnitt von 24 Monaten gesenkt werden. Es ist wohl
geplant, eine Studie vorzulegen, die Auskunft gibt, wieso die bestehenden Vorrangflachen nicht
ausreichend genutzt werden. Diese Studie sollte im Rahmen der Novellierung einbezogen werden. Es
reicht nicht, Mengenziele zu setzen; es ist vielmehr erforderlich, auch im Gesetz die MaRnahmen
vorzugeben, die zur Erreichung des Zieles erforderlich sind und ggf. bei Nichterreichen,
entsprechende Konsequenzen zu ziehen.

Positiv ist zu vermelden, dass das Land Hessen auch durch Unterstitzung der Umweltverbdanden
BUND, NABU, HGON sowie dem Bundesverband Windenergie einen neuen Erlass zu Naturschutz und
Windenergie verabschiedet hat.”

Ein Kernpunkt des HEG ist die Ermachtigung zu Férderprogrammen. Bevor die Forderung
unverandert weitergeflihrt wird, ist es sinnvoll darzulegen, welche Férdersummen, welche dadurch
ausgelosten MaRnahmen und welche damit verbundene Energieeinsparung bzw. CO,-Minderung
erreicht wurden. So zeigt ein Blick in den Haushaltsplan des Landes Hessen, dass veranschlagte
Fordermittel nur unzureichend abgerufen werden. Auch hierzu wére eine Analyse der Griinde
erforderlich, um die Férderung attraktiver und wirkungsvoller gestalten zu kénnen.

2https://www.energieland.hessen.de/mm/Hess.Energiezukunftsgesetz_GVBI.pdf
3https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Genehmigung/
FA_Wind_Dauer_Genehmigungsverfahren_Wind_an_Land.pdf
4https://www.bund-hessen.de/pm/news/bund-begruesst-die-veroeffentlichung-des-runderlasses-naturschutz-
windenergie/
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In diesem Zusammenhang dankt der BUND Hessen dem Land Hessen, dass im Rahmen des HEG die
,KWK-Kampagne” zur Verbreitung und Beratung dieser Effizienztechnologie in den Jahren 2016-2021
geférdert hat.” In den letzten 10 Jahren hatte der BUND Hessen aber weitere Férderprojekte
beantragt, die durchaus immer die Anforderungen der Forderprogramme erfillt hatten
(Informationskampagne vor Ort fir Windenergie, Energiesuffizienzberatung fir soziale
Einrichtungen). Zu einer Férderung kam es jedoch nicht, da seitens des Ministeriums darauf
verwiesen wurde, dass diese Aktionen schon anderweitig durch das Land Hessen oder seine
Energieagentur abgedeckt seien, obwohl der BUND als grofRer Umweltverband zusatzliche Angebote
hatte bereitstellen kénnen. Die von uns angebotenen Dienstleistungen werden jedenfalls aktuell
anderweitig nicht angeboten. Als Konsequenz aus diesen Erfahrungen schlagen wir vor, dass kiinftige
Forderprogramme mehr als bisher transparent und offener gestaltet werden, so dass Antragsteller
eine hohe Chance auf Férderung haben, wenn die veroffentlichten Forderbedingungen erfillt
werden.

Es zeigt sich auch das Manko im HEG, dass vor allem investive MaRnahmen gefordert werden, jedoch
nicht die hierfiir oder auch fir die Arbeit von Informations- und Beratungsstellen, bzw. kommunale
Energieagenturen erforderlichen Personalmittel. Daher sollte die Férderung von Personalmitteln fir
MafRnahmen zum Klimaschutz durch Energieeinsparung, effiziente Energienutzung und die Nutzung
erneuerbarer Energien in die Fordertatbestdnde aufgenommen werden.

2. Beschrankung des Gesetzesentwurf auf ,Energie” — Erfordernis Klimaschutzgesetz Hessen

Energie und Klimaschutz sind untrennbar miteinander verbunden. Es macht deshalb keinen Sinn, sich

in einem solchen Gesetz nur mit ,Energie” zu beschéftigen, denn

- in der allgemeinen politischen Diskussion werden die Energiefragen immer eingebunden in das
Ubergreifende Problem des Klimawandels, denn alle Ziele und MalRnahmen im Energiebereich
missen dazu dienen, dem drohenden Klimawandel zu begegnen;

- Klimaschutzpolitik tiber die Energieprobleme hinaus ist deshalb auch Aufgabe jeder
Landesregierung und der Kommunen. Dazu bedarf es Ziele, Malhahmen und weiterer Vorgaben
der Landesregierung auch auBerhalb des unmittelbaren Energiebereiches, die gesetzlich zu regeln
sind;

- die Ziele und MaRnahmen werden fiir Bevolkerung und Wirtschaft durch den Bezug auf den
Klimawandel verstandlich und akzeptabel, deshalb muss auch hier ein Zusammenhang geschaffen
werden;

- die Anderungen des Klimas erfordert AnpassungsmaRBnahmen, denen sich die Landesregierung
nicht verschliefen kann;

- zudem wird der wichtige Bereich des Verkehrs, der nicht nur klimatisch eine groRRe Rolle spielt,
sondern unmittelbare Auswirkungen auf Energieversorgung und Energieverbrauch hat, in dem
Gesetzesentwurf gar nicht angesprochen.

Im Gesetzentwurf gibt es vereinzelt Hinweise auf den Klimaschutz und entsprechende MaRRnahmen
(§ 1 Abs. 4, § 3 Abs. 3, § 7 Abs. 2). In der Begriindung bezieht sich die Landesregierung sogar explizit
auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und der nachfolgenden Anderung des

Shttps://www.bund-hessen.de/klimaschutz-energiewende/kwk-infokampagne



Bundesklimagesetzes. Klimaschutz ist jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe, der mit Einzelhinweisen
und-malRnahmen nicht gedient ist. Der vorliegende Gesetzesentwurf stellt deshalb eine lickenhafte
und teilweise willkirlich erscheinende Sammlung von Zielen und MaBnahmen dar, mit denen die
Zielsetzungen nicht anndhernd erreicht werden kénnen. Das Konzept dahinter ist nicht erkennbar.

Man kann sich nicht auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil und das Bundes-Klimaschutzgesetz
beziehen und gleichzeitig nur einen der vielen Aspekte und Sektoren in Hessen gesetzlich regeln. Der
Gesetzentwurf ist daher nicht nur politisch, sondern auch rechtlich angreifbar. Der Gesetzesentwurf,
der sich jetzt nur auf den Energiebereich bezieht und dort auch nicht alle Bereiche und Aspekte
bericksichtigt, muss auf das Ziel Klimaschutz erweitert werden und alle Sektoren einschliefRlich der
Klimaanpassung einbeziehen. Es ist erforderlich, ein ,Hessisches Klimaschutzgesetz” vorzulegen!

Im Juli 2022 wurde eine Vorlage zu einem Hessischen Klimagesetz der Verbandeanhorung zugeleitet.
Der BUND Hessen wird hierzu bis Ende August 2022 eine Stellungnahme erstellen. An dieser Stelle ist
schon festzustellen, dass dieser Entwurf des Hess. Klimagesetzes die Anforderungen des
Klimaschutzes nicht erfiillt und auch nicht mit dem Anderungsverfahren des Hess. Energiegesetzes
verbunden ist. Der BUND Hessen fordert daher die Erstellung eines Hessischen Klimaschutzgesetzes,
das alle Aspekte, Erfordernisse, Handlungsfelder, Sektoren und MaBnahmen integriert.

Der BUND Hessen hat schon im Jahr 2021 im Rahmen des im Hessischen Landtag vorgelegten
Entwurfs fir ein Klimaschutzgesetz der SPD-Fraktion einen eigenen Entwurf eines Hessischen
Klimaschutzgesetzes vorgelegt, der sich auf gute Erfahrungen von Klimaschutzgesetzen einiger
anderer Bundeslander bezieht und teils dariiber hinausgeht. Im Rahmen der Stellungnahme zum
Entwurf des Hess. Klimaschutzgesetzes hat der BUND Hessen nun im August 2022 seinen Vorschlag
erweitert und erneut vorgelegt.

Wir schlagen daher vor, dass das Verfahren zur Anderung des HEG in die Aufstellung eines die
Gesamtaspekte umfassenden Hessischen Klimaschutzgesetzes integriert und nicht separat
fortgesetzt wird, da es in den beiden Gesetzen sonst einerseits zu Doppelungen aber auch Fehlstellen
nicht behandelter Aspekte kommen kann und damit wichtige Aspekte gar nicht oder nur
unzureichend geregelt werden.

Nun zur Vorlage als solcher.




3. Prdambel

Die Praambel ist gestrichen. Damit fallen folgende Punkte weg, die im nachfolgenden Gesetzestext

nicht aufgenommen worden sind:

- die Grundséatze des Schutzes der Umwelt und der schonende Umgang mit Ressourcen als Grundlage
des Handelns,

- die Zielsetzungen ,sichere und umweltschonende Energieversorgung, die bezahlbar und
gesellschaftlich akzeptiert ist”,

- ,das Prinzip der langfristig moglichst kostenglinstigsten Realisierung” ,,als wesentliche Grundlage”
bei ,Entscheidungen liber die konkreten Schritte der Energiewende”,

- der Beitrag des Hessischen Energiegesetzes ,die Chancen der Energiewende fir Innovation,
Technologiefuihrerschaft und Arbeitsplatzsicherung zu nutzen”.

Besonders bedenklich ist, dass durch die Streichung in der Prdambel auch der Anspruch und der
Grundsatz flr Energieeinsparung, Energieeffizienz sowie das Ziel ,,einer moglichst dezentralen {...)
Energieinfrastruktur” gestrichen wurden.

Diese Punkte sind zwar in der Begriindung enthalten, diese ist jedoch kein Bestandteil des
Gesetzestextes und somit nicht verbindlich. Durch die Verschiebung wichtiger Ziele in die
Begriindung (die eben keine gesetzliche Vorgabe ist) werden diese Ziele stark entwertet.

Deshalb sollten diese Punkte im Gesetz selbst verbleiben:

- Die Grundsdtze sollten generell fir alle Handlungen der Landesregierung mafigeblich sein.

- Die Zielsetzungen demonstrieren das lGibergeordnete Leitbild und benennen gleichzeitig die
wesentlichen Koordinaten, nach denen sich die energiepolitischen Entscheidungen ausrichten.
Wichtig ist hier insbesondere die bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte Energieversorgung,
die im jetzigen Gesetzesentwurf fehlt.

- Das Prinzip macht dann Sinn, wenn es im Gesetzestext naher definiert wird und mit einer
Verbindlichkeit versehen wird. Da der Begriff der Wirtschaftlichkeit zentral insbesondere flr die
Durchfiihrung ordnungsrechtlicher MalRnahmen ist, sollten sowohl das Prinzip als auch seine
konkrete Definition in das Gesetz (wieder) aufgenommen werden.

- Die Erwdhnung des Beitrags zu positiven Wirtschaftsentwicklung tragt zur Akzeptanz der
Malnahmen bei und bettet die Energiepolitik in die allgemeine Wirtschaftspolitik ein.

Die in der bisherigen Praambel enthaltenen Grundsatze sind daher gesetzeswirksam in den § 1 als
Ziel zu Uberfuhren.

4, § 1 Ziele und MaRnahmen

(Absatz 1)
In diesem Paragrafen werden folgende Zielsetzungen genannt:

- die Deckung des Endenergieverbrauchs von Strom und Warme bis 2045 zu 100 Prozent aus
erneuerbaren Energien zu bestreiten sowie Klimaneutralitat bis zu diesem Zeitpunkt zu erreichen,
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- die Anhebung der jahrlichen energetischen Sanierungsrate im Gebdudebestand auf mindestens 2,5
bis 3 Prozent,

- die Nutzung der Windenergie ,in einer GréRenordnung von 2 Prozent der Landesflache, die
Nutzung von Photovoltaikanlagen in einer GréBenordnung von 1 Prozent der Landesflache

Der Begriff ,,Klimaneutralitat” wird nicht weiter definiert und ist damit willkiirlichen Interpretationen
ausgesetzt. Die Zielsetzung sollte vielmehr konkret formuliert werden, zum Beispiel anhand der
Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Die Klimaneutralitat sollte auBerdem ,,spatestens im Jahr
2035“ erreicht werden. Abgesehen davon fehlen Zwischenziele fiir 2025, 2030, 2035. Dies macht
eine regelmiRige Uberpriifung der Zielerreichung praktisch unméglich. Da ,,Landesvorhaben” explizit
eine Vorbildfunktion zukommen soll, ware auch hier eine Konkretisierung angebracht, so zum
Beispiel die Klimaneutralitat fir den landeseigenen Bereich bereits fiir 2030 anzustreben.

Im Lichte der wissenschaftlichen Studien zum Klimaschutz auf internationaler und nationaler Ebene
ist es sinnvoll, nicht nur Reduktionsziele in Prozentanteilen der derzeitigen THG-Emissionen
anzugeben, da diese der Erfahrung nach oft genug nicht eingehalten werden. Dem wirkt ein Budget-
Ansatz entgegen, wie der vom Sachverstandigenrat fir Umweltfragen (SRU) und weiteren
wissenschaftlichen Instituten vorgeschlagen wird®. Es ist dann nicht mehr méglich, die Zieljahre und
prozentualen Minderungsziele einfach zu dndern, sondern es ist immer ersichtlich, welche jahrlichen
CO2-Emissionen zu reduzieren sind und welche Emissionen maximal noch tolerabel sind, so dass
daraus ein Druck auf die Intensivierung der MaRnahmen folgt.

Der SRU schlagt hierzu auf Basis von Zielen zur Einhaltung maximaler weltweiter Erderwdarmungen
far Deutschland ein maximales Budget von 6700 Mt CO, ab dem Jahr 2020 vor. Dieses Budget kann
bei wirksamer linearer Minderung der Emissionen bis zum Jahr 2038 eingehalten werden. Ab dem
Jahr 2022 bliebe noch ein Budget von ca. 5000 Mt CO,. Fiir das Land Hessen ware demnach
gemessen an der Einwohnerzahl (Anteil 7,4%) ein verbleibendes Budget von (gerundet) 400
Millionen t CO, festzulegen. Dies wirde ein Beitrag sein, um sicherzustellen, dass die Erderwarmung
mit 67%iger Wahrscheinlichkeit deutlich unter 2 °C (1,75°C) bleibt. Bei linearer Reduktion ldge das
Ziel der Klimaneutralitat im Jahr 2038. Um das 1,5°-Ziel mit 50%iger Wahrscheinlichkeit einhalten zu
kénnen, misste Hessen ein Klimabudget von nur 200 Gt CO, festlegen, so dass bis zum Jahr 2030
Klimaneutralitit erreicht werden miisste’. Das Pariser Klimaschutzabkommen formuliert das Ziel als:
Begrenzung der Erderwarmung auf , deutlich unter 2 Grad und idealerweise auf 1,5 Grad”.

Der BUND Hessen schlagt daher vor, ein maximales CO, Budget fiir Hessen gesetzlich auf 300
Millionen t CO, festzulegen. Dies ware mit dem ,,Paris-Ziel” vereinbar und ist bei ambitionierter
und konsequenter Klimaschutzpolitik in Hessen erreichbar. Bezogen auf die derzeitigen Emissionen
von 50 Mt CO2 ist bei linearer Reduktion das Ziel der Klimaneutralitat bis zum Jahr 2035 zu
erreichen.

Flr die Berechnung der CO,-Emissionen sind nach Auffassung des BUND Hessen nicht nur wie
bisherdie CO,.Emissionen einzubeziehen, die in Hessen im Sinne einer Quellenbilanz emittiert

6https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/
2016_2020/2020_Umweltgutachten_Kapitel2_Pariser_Klimaziele.html; Ableitung des Budgets dort ab S. 20

7Auf der Basis von CO2 Emissionen in Hessen von 50 Mt CO2 im Jahr auf Basis der Verursacherbilanz.


https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Kapitel2_Pariser_Klimaziele.html
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Kapitel2_Pariser_Klimaziele.html
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werden, sondern alle CO,-Emissionen, die durch Tatigkeiten und Energienutzungen etc. in Hessen
verursacht werden. Diese Werte werden (beide) auch durch das Statistische Landesamt erfasst und
berichtet. Ansonsten entsteht schon seit Jahren die nicht sinnvolle Sichtweise, dass man in Hessen
weniger CO, mindern misse, weil bisher und wohl auch noch bis 2030 Strom aus Kohlekraftwerken
nach Hessen importiert wird und dessen Emissionen nicht beriicksichtigt werden. Analog kénnte man
folgern, dass Stromsparprogramme weniger wichtig sind, weil die Emissionen ja nicht in Hessen
erfolgen. Gerade der zunehmende Stromimport nach Hessen fiir Stromnutzungen wie
Rechenzentren macht eine Verursacherbilanz umso dringender, um auf die Energienutzer
einzuwirken, Energie sparsam und effizient zu nutzen. Es ist daher im Gesetz festzuhalten, dass die
CO2-Bilanzen in Hessen als Grundlage fiir Vorhaben und MaBnahmen des HEG auf Basis der
Verursacherbilanz zu erheben sind.

Um die erforderliche Anhebung der jahrlichen energetischen Sanierungsrate im Gebaudebestand auf
(nicht genauer bezeichnete) ,,2,5 bis 3 Prozent” zu erreichen, wird kein Zeitraum genannt. 2045 ist
mit Sicherheit zu spat, denn die Sanierungsrate muss ja zuvor , hochgefahren” werden, um CO,-
Minderungen auf hohem Niveau Uber viele Jahre zu sichern. Damit wird die Erreichung dieses Ziels
nicht Gberprifbar. Fiir den Gebdudebereich insgesamt fehlt auch jegliche Zielsetzung, zum Beispiel
,klimaneutraler Gebdudebestand bis 2040“. Zudem sollte der Zielwert nicht ein Zahlenbereich sein,
sondern ein Mindestziel von 3 Prozent. AuBerdem ist zu erganzen, dass diese Sanierungen qualitativ
wirksam fur den Klimaschutz und Energieeinsparung wirken missen Da damit zu rechnen ist, dass
Heizenergie auf erneuerbare Energien umgestellt wird, sollte ein absolutes Energieeinsparziel
vorgegeben werden. Im Rahmen der Erérterung des Gesetzes sollten Erfahrungen insbesondere des
yInstituts Wohnen und Umwelt, Darmstadt” einbezogen werden, warum die Sanierungsrate nicht
ausreichend ist und wie hier Quantitat und Qualitat gesteigert werden kénnen.

Die Zielsetzungen fir die Nutzung von Windenergie und Photovoltaik sind zeitlich nicht definiert. Die
Angabe der Nutzung der Windenergie sollte nicht mehr auf eine unklare Bezeichnung einer
»,Grofenordnung” bezogen werden. Vielmehr sollte eine Festsetzung von 2 % tatsachlich nutzbarer
Flache fiir Windenergievorrangflachen, mit Hinweis, sollte sich zeigen, dass Teile der in der
Regionalplanung ausgewiesenen Vorrangflachen nicht oder unzureichend genutzt werden, weitere
Flachen bereitgestellt werden miissen, um eine tatsachlich nutzbare 2% der Landesflache durch WEA
zu gewshrleisten. Sollte ca. 1/3 der Flachen aus baulichen oder anderen Restriktionen nicht genutzt
werden, muss ein Ersatz im Planungsraum bereitgestellt werden. Dies ist auch bei Beibehaltung des
im Hessischen Energiegipfel vereinbarten Kriteriums eines Abstandes von 1000 m zur geschlossenen
Wohnbebauung méglich. Entsprechend einer neuen Studie des BWE (Fraunhofer IEE, Kassel)® stehen
in Hessen 5,6 % der Landesflache mit geringen Konfliktrisiken und ausreichenden Windverhaltnissen
zur Verfligung.

Die Zielsetzung eines Flachenanteils ,,in der GroRBenordnung von 1% der Landesflache” fir
Photovoltaikanlagen geht an vielen Fragen vorbei. Zum einen ist auch die Solarthermie im Freiland
einzubeziehen, zumal es PVT-Kollektoren gibt, die Strom und Warme liefern. Des Weiteren ist nach
Flachen zu differenzieren — Gebdude (Dach und Wéande), versiegelte Flachen, Freilandflachen. Daher
sind die Ziele in anderer Weise zu formulieren. Der BUND Bundesverband gibt in der BUND Position

8https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/Pressekonferenzen/Ergebnisse_ BWE-
Flaechenstudie.pdf



,Naturvertragliche Freiflichen-Solaranlagen fiir Strom und Warme*“? ein Ziel an, das auch vom DIW
berechnet wurde: 350 GW PV insgesamt, 250 GW auf Gebduden und versiegelten Flachen, 100 GW
Solaranlagen auf Freiflachen von 0,5% der jeweiligen Landesflache.

Bei Freiflaichensolaranlagen sind bei der PV senkrecht stehende Anlagen als Agri-PV zu bevorzugen.
Damit wird der Flachenbedarf gemindert, da zwischen den Anlagen weiterhin Landwirtschaft
erfolgen kann. Da bei senkrecht aufgestellten AGRI-PV Anlagen nur 10% der Flache als
landwirtschaftliche Flache entfallen betragt der real genutzte Flachenbedarf fiir die PV-Anlagen nur
0,05% der Landesflache.

Absatz (3)

Wie erwdhnt sind in der Landesentwicklungsplanung 2 % tatsachlich nutzbarer Anteil der
Landesflache fiir Windenergievorrangflachen sowie 0,5% der Landesflache fiir Freilandsolaranlagen
fiir Strom und Warme bis zum Jahr 2025 zu verankern.

Absatz (4)

In diesen Paragrafen eingefligt ist das Recht der Gemeinden und Gemeindeverbande zur erweiterten
Moglichkeit der Begriindung eines Anschluss- und Benutzungszwangs an ,,6ffentliche Fernheizung”.
Hier werden Klima- und Ressourcenschutz explizit genannt. Anstelle von ,,Fernheizung” sollte von
,Offentlichen Warmenetzen” gesprochen werden, um die umgangsprachlich bezeichneten
Nahwdrmenetze nicht auszuschlieRBen.

Absatz (5)

Der BUND Bundesverband hat in seiner Stellungnahme zum EEG festgestellt, dass nach seiner
Auffassung nur die Windenergie und Solarenergie (hier Photovoltaik im EEG) als im 6ffentlichen
Interesse und der 6ffentlichen Sicherheit dienend angesehen werden kann. Denn nur bei diesen kann
man davon ausgehen, dass es praktisch keine Alternativen fiir die kiinftige Energieversorgung gibt.
Ihr Beitrag zusammen kann den Bedarf zu 100% abdecken und Auswirkungen auf den Naturschutz
sind vermeidbar oder ausreichend kompensierbar.

Auffassung des BUND ist, dass vor dem Hintergrund der Wasser-Rahmenrichtlinie und des WHG die
Wasserkraft nicht als im 6ffentlichen Interesse liegend aufgefasst werden kann, da der ebenfalls im
offentlichen Interesse liegende Schutz der Gewasser und der dortigen Lebewesen héherwertiger ist,
zumal der geringe Strombeitrag der Wasserkraft, insbesondere kleiner Anlagen, anderweitig weitaus
naturschonender und auch kostengiinstiger erreicht werden kann, insbesondere durch Einsparung,
Windenergie und Solarenergie.

Aus Sicht des BUND darf die Errichtung und der Betrieb von EE-Anlagen den Naturschutz daher nicht
grundsatzlich in der Abwagung Giberlagern oder sogar negieren. Der Vorrang kann nur im Rahmen
verbindlicher Flachenzuweisung und mit Bezug auf § 45 (7) Bundesnaturschutzgesetz gelten, wonach
von den Verboten des § 44 im Einzelfall (!) Ausnahmen zugelassen werden kénnen, wenn Bau und

9https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/bund/position/
position_solaranlagen_freiflaechen.pdf
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Betrieb dieser Anlagen im Interesse (...) der 6ffentlichen Sicherheit, aus anderen zwingenden
Grinden des tUberwiegenden offentlichen Interesses gesichert werden missen.

Beim Einsatz der kleinen Wasserkraft (Anlagenleistung kleiner als 1 MW) ist nicht von einem
Uberragenden 6ffentlichen Interesse auszugehen. Denn hier ist das 6ffentliche Interesse des
Gewdsserschutzes gemal der Wasserrahmen-Richtlinie Giberwiegend. Die WRRL EU 2000/60/EG legt
im dortigen Art. 4 die Umweltziele fest. In Art. 4 (7) werden die Anforderungen formuliert, nach
denen gegen die Umweltziele verstofien werden kann. Dies erfolgt regelmaRig beim Einsatz der
Wasserkraft, durch Beeintrachtigungen oder Verhinderung der Durchgangigkeit sowie durch hohe
Anteile (bis 30 %) von Tétungen beim Turbinendurchgang™. Hier erfolgt in Art. 4 (7) auch der Verweis
auf das liberragende 6ffentliche Interesse der Anderungen (hier Wasserkraft als erneuerbare
Energie), der aber zugleich einen Vergleich mit dem Nutzen des Gewdsserschutzes erfordert. Zudem
ist nach Art. 4 (7) d nachzuweisen, dass der Nutzen der kleinen Wasserkraft ,nicht durch andere
Mittel, die eine wesentlich bessere Umweltoption darstellen” erreicht werden kann. Hier aber ist
angesichts der marginalen Stromerzeugungsmenge im Bereich von 0,5 % des derzeitigen
Strombedarfs dieser Nutzen ohne weiteres anderweitig durch Stromeinsparung und Wind- und
Solaranlagen mit einer wesentlich besseren Umweltoption darstellbar. Dies wird durch
Stellungnahmen des Bundesamtes fiir Naturschutz sowie das Memorandum von zahlreichen
Fachwissenschaftler*innen® gestiitzt. Die Ausnahmeregelung des Art. 4 (7) c kann daher nicht in
Anspruch genommen werden, weil die Schaden auf den ebenfalls im 6ffentlichen Interesse
stehenden Gewadsserschutzes héher sind und nach Art. 4 (7) d es bessere Umweltoptionen gibt.
Ebenso wurde durch eine Ausarbeitung des BUND Hessen die Behauptung widerlegt, der Ausbau der
kleinen Wasserkraft diene der ,Grundlast” und wiirde ,,1 Million Netzausbaukosten” einsparen.*

Die 600 hessischen Wasserkraftanlagen liefern 1% des Strombedarfs, die 545 kleinen
Wasserkraftanlagen nur 0,1% des Bedarfs. Diese Stromdarbietung kann weitaus kostengiinstiger und
naturvertraglicher anderweitig erreicht werden. Wie eine eigene Untersuchung des BUND Hessen

10siehe die aktuellen Untersuchungen in Bayern von Prof. Geist, dass auch ,alternative” Bauarten kleiner
Wasserkraftanlagen hohe Tétungs- und Schadigungsraten bei Fischen aufweisen:
https://www3.Is.tum.de/aquasys/aktuelles/wk-2022/
https://www3.Is.tum.de/fileadmin/w00bds/aquasys/upload/UPLOAD_SB/Upload_WK_2022/2022-06-
30_Abschlussbericht_2022_ Band_12_Gesamtbetrachtung.pdf

Medienbericht: https://www.br.de/nachrichten/wissen/sind-wasserkraftwerke-doch-nicht-fisch-schonend-
neue-forschungserkenntnisse, TAW9EOc

https://www.br.de/mediathek/video/naturschutz-gegen-wasserkraft-wie-sinnvoll-sind-kleine-
wasserkraftwerke-av:60ccb0a925ac9600070d5281

11https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/
memorandum_klimaschutz_vs_biodiversitaet.pdf

12BUND Hessen, Dr. Werner Neumann, Kommentar zu ,Netztechnischer Beitrag von kleinen
Wasserkraftwerken” von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus Zdrallek, Lehrstuhl fur Elektrische Versorgungstechnik;
13.1.2022 - Neumann zeigt, dass das Gutachten Zdrallek den von ihm unterstellten Effekt um das 3-7 fache
Uberschatzt hat.
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https://www.br.de/nachrichten/wissen/sind-wasserkraftwerke-doch-nicht-fisch-schonend-neue-forschungserkenntnisse,TAw9EOc
https://www.br.de/nachrichten/wissen/sind-wasserkraftwerke-doch-nicht-fisch-schonend-neue-forschungserkenntnisse,TAw9EOc
https://www3.ls.tum.de/fileadmin/w00bds/aquasys/upload/UPLOAD_SB/Upload_WK_2022/2022-06-30_Abschlussbericht_2022_Band_12_Gesamtbetrachtung.pdf
https://www3.ls.tum.de/fileadmin/w00bds/aquasys/upload/UPLOAD_SB/Upload_WK_2022/2022-06-30_Abschlussbericht_2022_Band_12_Gesamtbetrachtung.pdf
https://www3.ls.tum.de/aquasys/aktuelles/wk-2022/

zeigt®?, wurde der Beitrag der kleinen Wasserkraft fiir den Betrieb des Stromnetzes um den Faktor
drei liberschatzt.

Entsprechend ist der Absatz 5 zu dndern in: Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der
Windenergie und der Solarenergie (Photovoltaik und Solarthermie) liegen im 6ffentlichen Interesse
und dienen der 6ffentlichen Sicherheit im Sinne der Versorgungssicherheit mit Energie.

Erganzend kann zum Thema Vorrang erneuerbarer Energien hinzugefligt werden:

Biogene Reststoffe aus kommunaler Abfallsammlung, Industrie und Gewerbe sind abzuliefern und
einzusammeln und energetisch in Kraft-Warme-Kopplung zu nutzen. Diese Bioenergie sollte
vorrangig fur den Spitzenbedarf und die Sicherstellung der Versorgungssicherheit eingesetzt werden.

Absatz (6)

Dieser Absatz verldsst die Ebene der Grundsatzlichkeit der Festlegung von Zielen und MalBnahmen
und miusste deshalb im zweiten Teil des Gesetzes verankert werden. Dort genligt ein Hinweis, dass
die ndaheren Férderbestimmungen in einer Richtlinie festgelegt werden.

Es wird auf Férdermoglichkeiten verwiesen, die sich auf MaRnahmen an ,Beschaffenheit der
Gebaudehille” beziehen und zwar fiir solche, die Gber die Anforderungen des GEG hinausgehen. Die
Frage, ob man hier nicht weitergehende ordnungsrechtliche MalRnahmen, mit Einsparung von
Fordermitteln, ergreifen sollte, wird im Gesetz nicht beachtet. Zudem missachtet die Vorlage, dass
nach dem GEG, wie zuvor auch in der EnEV, Gebaudehiille und Heizungs- oder
Energieversorgungssystem integriert betrachtet werden. Fachlich nicht korrekt ist auch die
Formulierung, dass , Gebdude geférdert werden, die zuséitzlich Endenergie zur externen Nutzung
bereitstellen”. Abgesehen vom physikalischen Gesetz, dass Energie erhalten bleibt, stellen nicht die
Gebaude Energie, sondern Anlagen. Zudem stellt sich die Frage, ob Energie von Anlagen am Gebaude
im Gebadude genutzt wird oder extern geliefert wird, sehr verschieden dar und kann sich mit der
Nutzungsweise andern. Der Absatz ist unklar, tiberflissig und sollte gestrichen werden.

Absatz 7
Hier findet sich ein Teil der Praambel wieder, es wird begriifSt, dass dieser Satz nun im Gesetz
verankert wird.

13Stellungnahme Dr. Werner Neumann zur Studie Prof. Zdrallek zum netztechnischen Beitrag der
kleinen Wasserkraft, BUND Hessen, Januar 2022
https://www.bund-hessen.de/pm/news/bund-kommentar-mindestwassererlass-unerlaesslich-zum-
schutz-der-fischfauna/
https://www.bund-hessen.de/publikationen-detail/publication/stellungnahme-zur-diskussion-der-
rolle-der-wasserkraft-der-mu%CC%88hlen-und-der-gewa%CC%88ssero%CC%88kologie/
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5. Zweiter bis vierter Teil
5.1 Kommunen

Der ,Rat fiir Nachhaltige Entwicklung” hat in seinem Papier zur Klimaneutralitat explizit die Funktion
und die Verankerung von Klimaschutz als kommunaler Pflichtaufgabe gefordert.™ Solange dies nicht
generell auf Bundesebene geschehen ist, bestehen hier Handlungsspielraum und Pflicht des Landes,
dies vorbildhaft festzusetzen. Es ist klar, dass mit dieser Verpflichtung auch ein Finanzierungs-
anspruch der Kommunen (Konnexitivitat) entsteht, aber die Erkenntnis ist, dass der Klimaschutz viel
gezielter auf kommunalen Ebene umgesetzt werden kann und muss als auf tibergeordneter Ebene,
allgemeine ordnungsrechtliche MaRnahmen hier vorausgesetzt.

Da dem Land hinsichtlich der Vorgabe von Rahmenbedingungen, der Forderung und dem
kommunalen Finanzausgleich besondere Bedeutung zukommt, muss dieser Aspekt besonders
beachtet werden. Deshalb sollte folgender Paragraf aufgenommen werden:

,Kommunaler Klimaschutz als Teil der Daseinsvorsorge ist Pflichtaufgabe der Kommunen in Hessen.
Hierzu zdhlen die Umsetzung eines kommunalen Energiemanagements fiir eigene Liegenschaften, die
Beratung von Energienutzern zu Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie die
Beriicksichtigung von Zielen und MaRBnahmen des Klimaschutzes im Rahmen der kommunalen
Bauleitplanung und stadtischen Planung®.

Die Kommunen werden in vier Paragrafen des Gesetzes explizit angesprochen:

- die Forderung investiver kommunaler MaRnahmen (§ 3),

- mogliche Auflagen bei der Mittelbewilligung fiir die Sanierung und den Neubau von 6ffentlichen
Gebduden und Einrichtungen (§ 4)

- die Forderung von kommunalen Energie- und Klimaschutzkonzepten, Energieeffizienzplanen und
Konzepten zur Erzeugung und Verteilung von erneuerbaren Energien (§ 7)

- die Verpflichtung zur kommunalen Warmeplanung (§ 13).

Nicht gekldrte Definitionen und Inhalte bei den Konzepten und Planungen

Die folgenden Nennungen

- § 3 Abs. 3:,,auf der Grundlage einer kommunalen fachlichen Planung”

-§ 7 Abs. 1: ,, kommunale Konzepte zur Energieeinsparung und fir Alternativen zur Bereitstellung von
Nutzenergie flir Gebdude, sonstige Einrichtungen oder Anlagen sowie fiir einzelne Siedlungsgebiete
(objektbezogene Energiekonzepte) sowie Energieeffizienzpldane fir kommunale Liegenschaften”

-§ 7 Abs. 2: ,Energie- und Klimaschutzkonzepte fiir ein Gemeindegebiet, ein Versorgungsgebiet, das
Gebiet eines Zweckverbandes oder das Gebiet eines Landkreises sowie fiir Teile dieser Gebiete
(6rtliche oder regionale Energie- und Klimaschutzkonzepte) sowie fiir die kommunale
Gebietsentwicklung”

- § 7 Abs. 3: ,Erfassung von Warmesenken und -quellen zur Darstellung von zentralen
Warmeversorgungspotenzialen”

- § 13 Abs. 2: , Aspekte des kommunalen Warmeplans”

14https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/2021/06/
RNE_Leopoldina_Positionspapier_Klimaneutralitaet.pdf, dort Kapitel B 4, S. 24
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sind nicht eindeutig definiert und voneinander abgegrenzt. Sind Energiekonzepte nach § 7 Abs. 1 und
2 als ,kommunale fachliche Planung” anzusehen? Energiekonzepte enthalten nach gangiger
Definition auch Malinahmen- und Umsetzungsplane, konnen sie dann als ,,kommunale Warmeplane”
anerkannt werden? Wenn ja, diirfen sie dann noch geférdert werden? Das Begriffswirrwarr sollte
unbedingt geklart werden.

Der kommunale Warmeplan soll folgende ,, Aspekte” enthalten: die systematische und qualifizierte
Bestandsanalyse, die Potenzialanalyse (die aber nicht systematisch und qualifiziert sein muss?) und
ein klimaneutrales Szenario fiir das Jahr 2045 mit Zwischenzielen fiir das Jahr 2030. Es fehlen in
dieser Aufzahlung die Malkinahmen, die unternommen werden sollen, um die Ziele zu erreichen, also
eine konkrete Beschreibung der erforderlichen aufzubauenden Warmenetze. (Die Realisierung muss
dann ausgeschrieben werden). In der Begriindung ist zwar die Rede vom ,letzten Schritt” ,einer
Warmestrategie mit MalRnahmen zur Zielerreichung”, diese ist aber offensichtlich im Gesetzestext
vergessen worden.

Eine wesentliche Festsetzung im Gesetzesentwurf ist der Zugriff auf Daten von Energieversorgern
sowie Industrie- und Gewerbebetrieben, die anonymisiert verwendet (z.B. auf Ebene von
StraBenzligen oder Quartieren) den Kern der Untersuchungen darstellen. Es fehlt hier die
Moglichkeit, Daten von den Bezirksschornsteinfegermeistern abzurufen. Zweck aller Konzepte sollte
die Realisierung der als machbar erkannten MalRnahmen sein. Die Daten als solche sind wenig wert
und veralten schnell. Deshalb miissen die Mdglichkeiten zur Realisierung Teil des Konzeptes sein. So
nitzt die Erfassung von Warmesenken usw. und die Darstellung von zentralen
Warmeversorgungspotenzialen nichts, wenn nicht zusatzlich die Moéglichkeiten ihrer Nutzung und
Realisierung untersucht werden. Auch der kommunale Warmeplan besteht bisher nur aus Analysen
und einem ,,Wunsch-Szenario”, was keinerlei Wege beinhaltet, wie die Potenziale denn ausgeschopft
und die Ziele erreicht werden sollen.

Bei ortlichen und regionalen Energiekonzepten besteht ebenfalls die Tendenz, viel Zeit in die
Erfassung moglicher Daten zu investieren, die flir konkrete MalRnahmen jedoch nicht gebraucht
werden. Zielfiihrender ist es, konkrete Konzepte zeitlich und 6rtlich dann aufzustellen, wenn
MafRnahmen und Investitionen anstehen, so z.B. bei Planungen stadtischer Sanierungen oder
Neubaugebiete. Das ware auch der Sinn eines kommunalen Warmeplanes, der mit der Aufstellung
von Bebauungsplanen und mit stadtebaulichen Sanierungsvorhaben unbedingt verbindlich verkntpft
werden sollte. Aus diesem Grund ist nicht verstandlich, warum die Férderung von
Quartierskonzepten, wie sie nach der Foérderrichtlinie von 2019 vorgesehen ist, und parallel durch die
KfW gefordert werden, im Gesetzesentwurf nicht genannt wird.

Die Forderungen und Vorschriften fiir die Kommunen beschranken sich auf punktuelle MalRnahmen,
die zudem, wie gezeigt, nicht koordiniert sind und oftmals bei der Datenerfassung stehen bleiben.
Dies wird der Energieeffizienz und dem Klimaschutz nicht gerecht. Es handelt sich hierbei fiir die
Kommunen um eine dauerhafte und groRe Aufgabe der Daseinsvorsorge, fiir die den Kommunen
eine entsprechende Hilfestellung seitens des Landes geblihrt.

Augenfallig wird dies zum Beispiel bei der Forderung investiver kommunaler MaBnahmen.
Fordervoraussetzung ist unter anderem, dass die Kommune fiir das betreffende Gebaude kiinftig ein
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,Energiemanagement” einflihrt. Fiir das einzelne Gebaude ist dies relativ sinnlos und tGberdies
personell nicht zu bewerkstelligen. Die Einflihrung eines Energiemanagements fir alle Gebaude und
Einrichtungen der betreffenden Kommune ist vielmehr eine grundsatzliche Voraussetzung, um
begriindete Entscheidungen fiir Investitionen in den kommunalen Gebdudebestand treffen zu
kénnen. Dieses sollte selbst an dieser Stelle als Fordervoraussetzung eingefiihrt werden. Es wére eine
wichtige Vorschrift flir die Kommunen, um kommunale Férderung zu bekommen, wobei eine
finanzielle Starthilfe des Landes fiir die entsprechenden personellen Kapazitdten vorgesehen werden
sollte.

Es wird deutlich, dass die Begrifflichkeiten der Férdertatbestiande, MalRnahmen an Geb&uden,
Management, Beratung, Erstellung von Planen oder Konzepten, Informationsvermittlung,
Qualifikation, usw. noch geklart werden missen.

5.2 Férderung und Forderungstatbestinde

Die Paragrafen entsprechen im Wesentlichen der bisherigen Férderung, wie sie in den
Forderrichtlinien zum HEG, Stand 2019, festgelegt sind, mit Ausnahme der ,Férderung der
Energiewende im Quartier” — integrierten Quartierskonzepten und Sanierungsmanagement in
hessischen Kommunen. Diese sind im Gesetzesentwurf nicht explizit aufgefihrt.

Die Forderung nach dem Hessischen Energiegesetz gibt es in dieser Grundstruktur seit 1985, also seit
37 Jahren. Die Energieférderung (iber die Jahre der wesentliche Bestandteil der hessischen
Energiepolitik gewesen. Das war in den achtziger und neunziger Jahren sicher gerechtfertigt:

- Es handelte sich teilweise um neue Technologien und Technikkombinationen, die in ihrem
Langzeitverhalten erprobt werden mussten.

Die Denkweise dnderte sich, weg von der reinen Angebotsorientierung hin zur Orientierung auf die
Nachfrage nach Energiedienstleistungen, die mit moglichst wenig nicht-erneuerbarem
Primarenergieeinsatz zu decken ist.

- Damit im Zusammenhang stand eine neue Sicht auf die Energieversorgung, weg von zentralen
Kernenergie- und Kohlekraftwerken hin zur dezentralen Versorgung.

- Die Monopolsituation auf dem Elektrizitats- und Gasmarkt konnte erst 1998 mit der EU-
Binnenmarkt-Richtlinie aufgebrochen werden.

Diese Situation hat sich grundlegend gedndert. Deshalb kann sich in der heutigen Situation eine
Landesenergie- und Klimaschutzpolitik nicht mehr mit Forderung und einigen mehr oder weniger
zufélligen , Feigenblattern” begniigen, so wie sich der Gesetzesentwurf prasentiert. Sicher schreibt
das Grundgesetz fiir den Energiebereich die konkurrierende Gesetzgebung vor und hat die
Bundesregierung auch wesentliche Felder durch entsprechende Gesetze , besetzt”. Es handelt sich
aber in der Regel um Mindestanforderungen. Wie das Beispiel einiger Bundesléander zeigt (Hamburg,
Bremen, Baden-Wiirttemberg, Berlin), sind hier noch grolRe Spielraume fiir eine anspruchsvolle, den
Erfordernissen des Klimaschutzes angemessene eigene Landesenergie- und Klimaschutzpolitik
vorhanden.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unseren eigenen Gesetzesentwurf fir ein Hessisches

Klimaschutzgesetz des BUND Hessen. Anstelle zu versuchen, das HEG kleinteilig zu andern, muss
auch die Forderpolitik in allgemeine Klimaschutzvorgaben, Anforderungen und Pflichten eingebettet
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sein. Klimapolitisch erforderliche Schritte sind zunachst und prioritar durch das Ordnungsrecht
festzulegen, insbesondere, wenn die MalRnahmen bei steigenden Energiepreisen wirtschaftlich sind
und unter Antizipierung eines steigenden CO,-Preises. Danach setzen dann erst Férderprogramme
ein, die in einigen Bereichen eine Wirtschaftlichkeitsllicke schlieBen kdnnen, Amortisationszeiten
verkiirzen und heutzutage vor allem auf die gezielte Information und Beratung setzen miissen, um
verbunden mit der Unterstiitzung auch andere Forderprogramme nutzen zu kénnen. Angesichts
bestehender Engpadsse kommt der Forderung und Unterstiitzung der Ausbildung und Bildung in allen
Bereichen zugunsten Energieeinsparung, erneuerbarer Energien und dem Klimaschutz generell
besondere Bedeutung zu (Schule, Handwerk, Universitaten, Volkshochschulen,...).

Forderung ist dem Subsidiaritatsprinzip verpflichtet, das heift, sie darf nur dann gewahrt werden,
wenn die wiinschenswerte MaRnahme ohne Forderung nicht erfolgt.

Zu den einzelnen Forderparagrafen:
§ 3 Férderung investiver kommunaler Manahmen, siehe dazu Punkt 5.1

§ 4 Rationelle Energienutzung in mit 6ffentlichen Mitteln geforderten 6ffentlichen Gebdauden und
Einrichtungen

Hier heifdt es: , kann mit Auflagen verbunden werden®. Diese ,,Kannvorschrift” sollte in eine
»Mussvorschrift“ umgewandelt werden, denn es geht um die Bewilligung 6ffentlicher Mittel des
Landes. Im gleichen Paragrafen steht, dass die Auflagen ,,auf eine Erfiillung der Anforderungen des §
9 Abs. 1 und 2 fiir diese Vorhaben hinwirken“ sollen. Das ist eine wirkungslose Bedingung, denn eine
Auflage, die nicht ,erflllt” werden muss, auf die nur , hingewirkt” werden soll, kann man sich sparen.

§ 5 Férderung von MaBnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer
Energien

Unter diesen Paragrafen fallen vermutlich die Férderangebote nach § 1 Abs. 6, nach denen investive
Malnahmen gefordert werden kdnnen, die die jeweils geltenden gesetzlichen energetischen
Mindestanforderungen fiir Neu- und Erweiterungsbauten sowie die Sanierung von Gebauden ,,in
einer nicht nur geringfligigen Weise” tibertreffen. Gebaude, die zusatzlich Endenergie bereitstellen,
sollen besonders honoriert werden. In der Begriindung fiihrt die Landesregierung aus, dass die
geltenden Standards des Gebaudeenergiegesetzes nicht ausreichen werden, Klimaneutralitat bis
2050 zu erreichen. Das ist ohne Zweifel richtig aber mit bloRer Férderung wird man der Sache nicht
gerecht werden kdnnen. Es bedarf hier scharferer Vorschriften Giber das Gebaudeenergiegesetz
hinaus. Da das Gebaudeenergiegesetz lediglich Mindeststandards festlegt, die nicht unterschritten
werden *diirfen, kann die Landesregierung den verbleibenden Spielraum nach oben nutzen und
selbst die Anforderungen an Neubauten und die Sanierung von Altbauten gemaR dem Stand der
Technik und den eigenen Zielsetzungen (substanzielle Erhéhung der jahrlichen Sanierungsraten)
festlegen.

Die anvisierten energetischen Sanierungsraten werden sich ohne eine systematische
Sanierungsplanung sowohl fiir das einzelne Gebdude und das Quartier nicht erreichen lassen. Hier
konnte die Landesregierung einen Schwerpunkt setzen, indem sie flr eine befristete Zeit die
Erstellung von gebaudeindividuellen Sanierungsplanen fordert, die auf den Modernisierungszyklus
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des jeweiligen Gebdudes abgestimmt sind und Realisierungsmoglichkeiten aufzeigen. Es ist also, wie
anderweitig schon erwahnt, auch die Férderung von personellen Mitteln vorzusehen.

Der Paragraf ist dartiberhinaus so allgemein formuliert, dass praktisch alle Malinahmen ohne
jegliche Anforderung als forderfahig anerkannt werden kdnnten. Das ist schon deshalb unsinnig, da
viele MaRnahmen wirtschaftlich sind und keiner Férderung bediirfen.

§ 6 Férderung von innovativen Energietechnologien

Diese Forderung von Forschung und Entwicklung, Pilot- und Demonstrationsanlagen macht
grundsatzlich Sinn, da es sich um neu entwickelte bzw. noch nicht erprobte Technologien handelt.
Um insbesondere bei Forschung und Entwicklung die Forderung von zufallig anfallenden Antrdgen
auszuschliel3en, sollte die Landesregierung klar definierte Bereiche vorgeben, in denen sie sich —
auch mit begrenzten Mitteln - sinnvoll engagieren kann.

Bei Speichertechnologien (die man auch hinsichtlich der Speicherung von Energie in verschiedenen
Formen erldutern miusste) wird die Férderung um ,Machbarkeitsstudien” ergdnzt. Diese kdnnen
auch an anderer Stelle sinnvoll sein und sollten nicht auf Speichertechnologien beschrankt werden.

Bei der Forderung ,innovativer” Energietechnologien ist die Frage, was denn als ,innovativ” zu
verstehen ist und warum in diesem Bereich nur die Elektromobilitdt oder die ,,Netzintegration” (auch
ohne weitere Definition) aufgefiihrt sind. Problematisch ist die gesetzliche Aufzdhlung von
Forderbereichen, die abschliefend ist. ,Innovative” Ansatze der Férderung von Energiesuffizienz,
passive Techniken, neue organisatorische Konstellationen, Férderung innovativer
Kommunikationsweisen und Verhaltensweisen haben keinen Platz gefunden.

§ 7 Férderung von kommunalen Energie- und Klimaschutzkonzepten, Energieeffizienzplanen und
Konzepten zur Erzeugung und Verteilung von erneuerbaren Energien in Verbindung mit § 13
Kommunale Warmeplanung

(1) Die Forderung der Griindung von Energieagenturen wird gestrichen. Als Begriindung wird
angefiihrt, dass solche Griindungen mit der Landesenergieagentur abzustimmen sei. In der
Begriindung wird behauptet, damit wiirde die ,,Férderung regionaler Agenturen” nicht entfallen,
allerdings findet sich dies nicht im Gesetzesentwurf.

Dies ist ein besonders heikler Punkt. Der BUND hat seit Jahren gefordert, nicht nur eine
Landesenergieagentur zu griinden, sondern damit verbunden auch die Einrichtung regionaler
Energieagenturen und -beratungen in Landkreisen und kreisfreien Stadten zu férdern. Dies ergibt
sodann (wie z.B. in Baden-Wiirttemberg) eine sehr gute, aufeinander aufbauende Struktur. Durch die
Streichung der Forderung von Energieagenturen (seien es regionale oder flichendeckend themen-
oder sektorbezogene) schrankt der Vorschlag der Landesregierung jegliche Initiative Dritter, seien es
Kommunen, Landkreise, Kammern, Umweltverbande ein, die selbst einen spezifischen Beitrag zur
Energiewende leisten méchten und konnten. Der BUND Hessen hat selbst einen Férderantrag
eingebracht, eine Energieberatung speziell fiir soziale Einrichtungen (Erstberatung, Suffizienz)
einzurichten und durchzufiihren. Der Antrag wurde mit Hinweis, dass es die LEA gdbe abgelehnt.
Diese wiederum stellte fest, dass sie dazu keine Mittel habe. SchlieRlich sollte eine Ausschreibung
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erfolgen, bei der das Land das know how dem BUND genommen hatte. Dem Thema wurde sich bis
heute nicht angenommen, es ist besonders aktuell, da soziale Einrichtung stark unter der
Energiepreissteigerung leiden. Dieses Beispiel zeigt, dass es ein Grundfehler ware, die Férderung von
Energieagenturen (im weitesten Sinn) zu streichen.

Der BUND Hessen fordert, dass im Gesetzentwurf Nr. 6 : Anderung § 7, Streichung ,,und die
Griindung von Energieagenturen” nicht verabschiedet wird.

Im Gegenteil ist aufzunehmen, dass ,, die Griindung von regionalen, ortlichen und
themenbezogenen Energieagenturen” gefordert wird.

(3) Siehe Punkt 5.1

Die Verpflichtung der Gemeinden zur kommunalen Warmeplanung in dem Sinn ist eine zentrale
Forderung. Bei einer rechtlichen Verpflichtung kann keine Férderung gewahrt werden; der Weg ist
hier vielmehr, haushaltstechnisch Uber eine entsprechende Zuweisung an die Gemeinde zu
verfahren, um die Finanzierung der von Landesseite als Pflicht vorgegebenen Warmeplanung
sicherzustellen. ( siehe § 13 (5) Ziffer 5). Die Férderung nach § 7 kann deshalb entfallen.

§ 8 Energieberatung und AkzeptanzmaBBnahmen

Diese MalRnahmen sind nach wie vor sehr wichtig und sollten beibehalten werden.

Es besteht eine grofRe Liicke an fachlich ausreichend ausgebildeten Handwerkern, Planern und
Architekten. Hier ist die Landesregierung ebenfalls gefordert, entsprechende Angebote an
Ausbildungen, Weiter- und Fortbildung bereitzustellen.

Es fehlt das Wort ,Férderung von“ in der Uberschrift, um in der Logik des Abschnittes konsistent zu
sein. Dieser Punkt kann erweitert werden um die Férderung von MalRnahmen zum Klimaschutz durch
rationelle und umweltvertragliche Energienutzung und Nutzung erneuerbarer Energien. Es sollte
hierbei auch die Mdoglichkeit explizit aufgenommen werden, dass wie in friiheren Férderrichtlinien
verankert, neben der Landesenergieagentur auch die Einrichtung, der Betrieb und personelle und
sachliche Mittel weiterer Energieagenturen, Beratungsstellen auf der Ebene von Kommunen und
Landkreisen, anderer Trager (z.B. Umweltverbande, Sozialverbande,...) , Handwerk und Industrie
forderfahig sind. (siehe unsere Ablehnung der Streichung der Férderung von Energieagenturen in

§7(1).

Hinsichtlich der Forderung von , Akzeptanzinitiativen” sollte zusatzlich oder prioritadr die Férderung
von Biirger*innenbeteiligung an MaBnahmen und Projekten der Energieeinsparung und Nutzung
erneuerbarer Energien, die Forderung der Einrichtung von Biirgerenergiegemeinschaften auch im
Sinne der ,Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften, die gemal der EU RED Il Richtlinie einen
Rechtsrahmen seit dem 30.6.2021 erhalten miissen (aber von der Bundesregierung nicht erhalten
haben), aufgenommen werden. Beteiligung ist hier deutlich mehr und wirksamer als nur die
Schaffung von Akzeptanz.
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Redaktionelle Fragen :
Es erscheint insgesamt nicht erforderlich, die Fordertatbestiande wie im bisherigen HEG aufzuteilen.

Wenn in einem Abschnitt Eigenschaften, wie ,hocheffiziente” KWK oder , hocheffiziente Gebaude”
genannt werden, ist es erforderlich, im Gesetz (vorlaufende §§ zu Begriffsbestimmungen) diese
genauer zu bezeichnen. Dabei ware hier zu unterscheiden z.B. die Definition , hocheffiziente KWK"
nach EU-Richtlinie im Unterschied zur umgangssprachlichen Bezeichnung von , hocheffizienten
Gebduden” im Sinne des Passivhausstandards, der eindeutig definiert ist und daher verwendet
werden sollte.

Es erschlieRt sich nicht, wieso die Anderung des HEG durch Anforderung der Klimaschutzgesetz-
gebung und Rechtsprechung erfolgen, in § 3(3) jedoch explizit die ,Verringerung der THG
Emissionen” als Ziel gestrichen wird. Das Verhaltnis von Energieeinsparung und erneuerbaren
Energien, die beide — ergdnzend und kumulierend — zur THG-Minderung gegeniiber dem
gegenwartigen Zustand beitragen, ist offensichtlich nicht klar. Demgegentiber sind MaBnahmen zur
Klimaanpassung davon zu trennen, auch wenn es MaRnahmen gibt, die beide Eigenschaften haben
kénnen (PV Anlagen zur Verschattung).

Vielfach kommen auch Satze vor wie ,,energetisch bedingte Anforderungen sind bei der Umsetzung
einzuhalten” — eigentlich eine Selbstverstdndlichkeit diese miissten dann aber auch gesetzlich
definiert werden.

5.3. Landeseigene Gebdude und Einrichtungen sowie Beschaffung

Landeseigene Gebdude und Einrichtungen

§ 9 Abs. 1 und 2 befassen sich mit der Sanierung bestehender landeseigener Geb&ude (Einrichtungen
fehlen) bzw. dem landeseigenen Neubau und der Erweiterung solcher Bauten. Dabei werden die zu
erreichenden Werte hinsichtlich des Gebdudeenergieeffizienzstandards und bei AuRenbauteilen der
Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten der warmedibertragenden
Umfassungsflache aus dem Leitfaden ,Vorbildfunktion Bundesgebaude fir Energieeffizienz” vom 25.
Aug. 2021 Gbernommen. Dieser soll auch bei der Abfassung einer entsprechenden Richtlinie
,bericksichtigt” werden (Abs. 3).

Auch hier begnuigt sich der Gesetzesentwurf mit EinzelmaBnahmen, was beim Vergleich mit dem
genannten Leitfaden auffallt. In der Bundesschrift werden im Zusammenhang von Neubau bzw.
Sanierung noch folgende MaRnahmen genannt, die sich im Gesetzesentwurf nicht finden:

- die Anforderungen beziehen sich nicht nur auf die Primarenergie, sondern auch auf den Einsatz
erneuerbarer Energien sowie das Treibhausgaspotenzial und schlieRen den gesamten Lebenszyklus
mit ein;

- die Planung und Ausfiihrung der Nutzung erneuerbarer Energien ist vorrangig zu beriicksichtigen,
die Verwendung nicht-erneuerbarer Energie ist zu begriinden;

- Wirmeerzeuger auf Basis Ol diirfen ab sofort nicht mehr eingebaut werden;

- der Energiebedarfsausweis ist 6ffentlich zuganglich zu platzieren;

- die jahrlichen Sanierungsraten werden von 1 % im Jahr 2022 kontinuierlich auf 5 % ab 2030
gesteigert;
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- es findet ein regelmaRiges Monitoring und eine Evaluierung der MalRnahmen statt.

Der Hinweis im Gesetzesentwurf auf die kommende, noch zu erstellende Richtlinie hilft nicht weiter,
denn die Richtlinie kann keine Anforderungen enthalten, die im Gesetz nicht gefordert werden. Das
wirft ein bezeichnendes Licht auf die halbherzigen MaBnahmen im Gesetzesentwurf, insbesondere
was die Sanierungen betrifft. Hier ware der erste Schritt eine systematische Sanierungsplanung fiir
alle landeseigenen Gebdude gemaR den Anforderungen im Bundes-Leitfaden. Auf dieser Basis
misste ein kurz-, mittel- und langfristiger Sanierungsplan mit definitiven zeitlichen Vorgaben erstellt
werden, wobei parallel die notwendigen Mittel im jahrlichen Haushaltsplan und in der mittel- und
langfristigen Finanzplanung einzustellen sind. Wie erwédhnt, sollte fiir die landeseigenen Gebaude
2030 Klimaneutralitat erreicht werden.

Nach dem jetzigen Gesetzesentwurf gibt es keinerlei Verpflichtungen zur Bereitstellung der
notwendigen Mittel. In Zeiten knapper Haushaltsmittel reicht dann der Hinweis auf die beschrankten
Finanzen, um die Sanierung nicht im erforderlichen Umfang und/oder mit dem geforderten Standard
durchzufiihren.

Parallel dazu muss, wie auch bei den Kommunen, ein dauerhaftes Energiemanagement fiir alle
Gebdude und Einrichtungen eingerichtet werden. Auf dieser Basis kann dann auch ein Monitoring
und eine Evaluierung stattfinden.

Keine Aussage im Gesetzesentwurf findet sich zu den gemieteten und geleasten Gebduden. Dies
stellt eine erhebliche Liicke dar, da dadurch alle Anstrengungen bei landeseigenen Gebduden und
Einrichtungen vermieden werden kdnnen. Ebenso ist unklar, ob die Bestimmungen auch fiir die
landesunmittelbaren Koérperschaften und die Landesbetriebe gelten, was der Fall sein sollte.

§ 9 Beschaffung

Flr die Beschaffung wird auf § 67 der Vergabeverordnung und hinsichtlich des Fuhrparks auf das
Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz verwiesen.

§ 67 der Vergabeverordnung gibt als Vorgabe flr die Beschaffung energieverbrauchsrelevanter

Produkte und Dienstleistungen vor, dass

- in der Leistungsbeschreibung die Anforderungen an das hochste Leistungsniveau der
Energieeffizienz und die héchste Energieeffizienzklasse nach
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung vorgegeben werden;

- der Bieter Informationen zum Energieverbrauch, den Lebenszykluskosten und der Wirtschaftlichkeit
liefern muss;

- diese Informationen zur Energieeffizienz im Rahmen der Ermittlung des wirtschaftlichsten
Angebotes ,als Zuschlagskriterium angemessen zu bericksichtigen” sind.

Als Fortschritt gegeniiber der Vergabeverordnung ist zu werten, dass diese Kriterien unabhangig vom
Schwellenwert beachtet werden sollen. Aber je nach Interpretation kdnnen diese Informationen
weiterhin als ein Faktor unter anderen behandelt werden. Der Gesetzesentwurf sollte hier konkreter
werden und den entsprechenden Kriterien eine Vorrangstellung einrdumen. Konkret in Bezug auf
den zu beziehenden Strom sollte die Verpflichtung eingefiigt werden, nur solchen ,Okostrom* zu
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beziehen, bei dem sichergestellt ist, dass neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien errichtet
werden®.

Das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz regelt die Beschaffung sauberer StralRenfahrzeuge
durch offentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber. Der Gesetzesentwurf sieht zwei
Verbesserungen gegeniliber dem Bundesgesetz vor:

- die Vorschrift gilt fir alle Anschaffungen ungeachtet des Mindestschwellenwertes,

- die Mindestquote fiir saubere leichte Nutzfahrzeuge (die ab 2025 emissionsfrei sein miissen) bei
der Beschaffung der insgesamt georderten leichten Nutzfahrzeuge soll bis 2030 nicht 38,5 % wie im
Bundesgesetz, sondern 50 % betragen. Das heildt aber im Umkehrschluss, 50 % der beschafften
Fahrzeuge dieser Kategorie missen nicht den Anforderungen an die Emissionswerte genligen.

Daher sollte die hessische Regelung einen Anteil von 100 % ,sauberer Fahrzeuge” ab dem Jahr 2025
vorsehen, zumal in allen Anwendungsbereichen entsprechende Angebote vorhanden sind. Es sollte
auch gesetzlich im Rahmen der Beschaffung von Dienstfahrzeugen eine Alternativenprifung
vorgeschrieben werden, nach der die Nutzung des OPNV (auch mit Taxi fiir die letzte Meile), das Car-
Sharing sowie die Gemeinschaftsnutzung der Fahrzeuge von Dienststellen und auch gemeinsam mit
Kommunen oder sonstigen Dienstleistern vorgesehen ist.

Hier gibt es, wie auch bei der analogen Bestimmung fiir die (sauberen) schweren Nutzfahrzeuge,
noch Spielraum. Da die Bundesregierung mit ihrem Gesetz nur eine Mindestanforderung gesetzt hat,
ist die Landesregierung hier frei, bei der Neuanschaffung ab sofort nur noch saubere, emissionsfreie
leichte und schwere Nutzfahrzeuge neu zuzulassen.

5.4 § 9 a — Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen
§ 9 (a) (1) Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen bei landeseigenen Gebduden

Die Regelung zur Installation und Betrieb von PV Anlagen auf landeseigenen Gebauden ist sehr zu
begrifRRen. Es fehlt aber die Regelung, dass die Dacher Dritten Investoren, bevorzugt
Blrgerenergiegemeinschaften pachtfrei zur Verfligung gestellt werden konnen. Ansonsten steht die
Pflicht zur Errichtung von PV Anlagen auf allen landeseigenen Gebduden unter Haushaltsvorbehalt.
Dies kann mit der Finanzierung durch Birger*innengesellschaften umgangen werden. Hierzu gibt es
mehrere sehr erfahrene Anbieter. Ebenso sollte eine Verpflichtung erfolgen, dass das Land Hessen
bei Neuabschluss oder Verlangerung von Mietvertragen angemieteter Liegenschaften, die Errichtung
von PV Anlagen zur Bedingung macht.

AuRer bei bestehenden landeseigenen Gebauden, bei Neubau und Erweiterung und beim Neubau
eines Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplatzen sollen nach § 9 a Photovoltaikanlagen installiert und
betrieben werden, sofern die erforderlichen Flachen zur Verfligung stehen und fir die Nutzung
geeignet sind. Installation und Betrieb kénnen auch durch Dritte erfolgen. In § 9 a (1) Satz 1 ist nach
dem Wort installieren ,und zu betreiben” zu erganzen. Diese Verbindung ist an anderer Stelle im
Entwurf vorhanden, nur an dieser wichtigen Stelle nicht. Die Installation allein nutzt wenig, wenn es
keine Verpflichtung zum Betrieb gibt.

15 Wie z.B. in den Kriterien des www.gruenerstromlabel.de
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In § 12 wiederum soll eine Vorschrift geschaffen werden, dass beim Neubau von mehr als 50 (hier
auch ab 20 oder 30, warum mehr)Parkplatzen, die nicht landeseigen sind, eine PV Anlagen gebaut
werden muss.

Diese Regelungen sollten libersichtlich zusammengefasst werden und sich auf die gleiche GroRe
von 20 Parkplatzen beziehen. Die Regelung sollte zudem sich auf bestehende Parkplédtze (ab 20
Stellplatzen) sowie auch auf Parkhduser beziehen.

Es ware ein zu geringes Potential, wenn man nur Neubauten von Parkplatzen mit PV bestickt. (Zumal
es die Frage ist, wieviele neue Parkplatze Gberhaupt erforderlich sind) Das Fraunhofer ISE hat
ausgerechnet, dass auf 300.000 bestehenden Parkplatzen in Deutschland 59 GW PV Leistung
installiert werden konnte. Es ware zudem verkehrspolitisch unsinnig, wenn man fiir den Ausbau der
PV auf neue Parkplitze setzen wiirde, die eher zugunsten des OPNV erst gar nicht gebaut werden
sollten (auler P +R).

Dass keine hessische Regelung (vgl. Regelung in Baden-Wirttemberg ab Mai 2022) fiir eine
Solarpflicht erfolgt, wird damit begriindet, dass die Bundesregierung eine solche Regelung plane. Es
ist aber bei weitem nicht sicher und klar, wie diese Bundesregelung aussieht. Daher ist im HEG eine
Regelung zur Solarpflicht auf neuen und bestehenden Gebauden, auf neuen und bestehenden
Parkplatzen, sowie anderweitig versiegelten Fldachen einzufiihren. Eine Bundesregelung kann davon
bestimmte Vorschriften quasi ,(berschreiben”, es ist aber erforderlich, dass Hessen auch aufgrund
eines Riickstandes beim Ausbau der PV (etwa bei 70% des Bundesdurchschnitts) hier weitergehende
Regelung selbst schafft.

5.5. § 11 Monitoring

Gemals § 11 soll ein Monitoring ,,zur Erfassung und Fortschreibung der Nutzung erneuerbarer
Energien sowie ihrer Potenziale und weiterer energiebezogener Indikatoren” eingerichtet werden.
Diese Formulierung ist typisch fir den Gesetzesentwurf, der in der Regel Einzeltatbestande
hervorhebt, ohne sie in der Gesamtsituation zu betrachten. Zwar soll auch tber die
energiewirtschaftliche Situation und energiepolitisch wichtige Vorgange berichtet werden, aber auch
hier fehlen ganzlich die klimabezogenen Indikatoren. Eine Formulierung wie ,moglichst alle Ziele
einzubeziehen” ist in einem Gesetz fehl am Platz — warum sollen nicht alle Ziele auch beim
Monitoring beachtet und umsetzt werden?

6. Einfilhrung eines Stromsparprogramms in Hessen

Elektrischer Strom ist die hochwertigste Energieform, die wir kennen, sie kann in praktisch alle
anderen Energieformen transformiert werden. Zugleich hat die Erzeugung elektrischen Stroms aus
fossilen Energietragern flr Stromanwendungen in Hessen mit ca. 34 Mrd. kWh Verbrauch und 20
Mio. t CO,-Emissionen einen hohen Anteil an den gesamten CO,-Emissionen im Energiebereich in
Hessen. Im Strombereich liegen noch sehr groRe Einspar- und Effizienzpotentiale vor, z.B. durch
Ersatz von Glihlampen, Halogenlampen und Leuchtstofflampen durch LED-Lampen, Ersatz
verschwenderischer Gerate durch die aktuell energieeffizientesten Geréate (Kiihlen, Gefrieren,
Waschen, Umwalzpumpen, etc.) Hinzu kommen ansehnliche Einsparpotentiale durch bewusstes
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Verhalten (Abschalten) sowie die Einflihrung von gesteuertem Energiemanagement. Friihere
Forderaktionen des Landes, wie z.B. zum Tausch ineffizienter Heizungspumpen waren erfolgreich,
wurden aber nicht fortgesetzt. Fiir Haushalte mit geringem Einkommen steht der ,,Stromspar-Check”
bereit, ist aber nur in wenigen hessischen Kommunen verfiligbar. Es besteht daher grolRer
Handlungsbedarf, die Potentiale sind da, es fehlen gesetzliche Vorgaben. Zudem wird
Stromeinsparung mit den sicherlich im Herbst deutlich (um 15-20 ct/kWh) steigenden Preisen in allen
Bereichen, sowohl fiir den sozialen Aspekt in Haushalten als auch im wirtschaftlichen Bereich von
Unternehmen entscheidende Bedeutung haben™. SchlieRlich ist mit einem Anstieg des
Stromverbrauchs in den Sektoren Warme, Mobilitat, Rechenzentren zu rechnen, so dass es ein Gebot
ist, den Stromverbrauch in bisherigen Anwendungsbereichen auf das technisch mogliche Minimum
zu senken, auch um den Ausbaubedarf der erneuerbaren Energien in Grenzen der Natur-
vertraglichkeit zu halten. Daher sollte ein seperates ,Energie“-gesetz diesen Sektor explizit
behandeln.

Da es seitens der Bundesebene bisher kaum Vorgaben zur Umsetzung von Energieeffizienz im
Strombereich gibt, besteht die Moglichkeit flir das Land Hessen, hier eigene ordnungsrechtliche
Vorhaben durch eine gesetzliche Pflicht zu sparsamer und effizienter Stromnutzung zu tatigen. Dies
betrifft die gesetzliche Vorgabe, bestehende Beleuchtung jeglicher Art bis zum Jahr 2030 durch LED-
Systeme auszutauschen, Heizungsumwalzpumpen, die alter sind als 15 Jahre durch hocheffiziente,
geregelte Pumpen auszutauschen. Ebenso kann eine Pflicht zum Ersatz von mehr als 15 Jahre alten
Kihl-, Gefriergeraten, Wasch- und Sptilmaschinen erlassen werden. Solche Pflichten kénnen im HEG
verankert werden, da diese (bei ohnehin noch steigenden Strompreisen) wirtschaftlich sind. Eine
Forderung ist hierfiir nicht erforderlich, sondern nur die Information des Landes Hessen gegentiber
den Stromnutzern. Ausnahmen kénnen auf Antrag gewahrt werden. In weniger standardisierbaren
Bereichen kénnen zumindest Pflichten zur Prifung der Effizienz von Gerdaten und Anwendungen, so
z.B. bei Druckluftanwendungen oder Backofen etc. gesetzlich verankert werden.

Eine Forderung des Landes ist hingegen erforderlich und sinnvoll, zu Erzielung eines hessenweiten
Angebotes des Stromspar-Checks"’, da hier die Méglichkeit zur Einrichtung der Beratungs- und
Fortbildungstatten, der personellen Ausstattung und der Einsparhilfen bzw. Finanzierung besonders
sparsamer Haushaltsgerate besteht. Diese Forderung hilft nachweislich Haushalten mit geringem
Einkommen bei der Senkung von Verbrauch und Kosten und kann ein bundesweites ,Klimageld“ gut
erganzen.

Ebenso kann eine Pflicht fiir den Einsatz von ,,Energiemanagementsystemen” zur Uberwachung des
Verbrauchs von mehreren Stromverbrauchsstellen (ebenso natiirlich auch von Brennstoffen, Warme,
Wasserverbrauch) gesetzlich vorgegeben werden, z.B. oberhalb eines Stromverbrauchs eines
Abnehmers (Kommune, Gewerbe) von 500.000 kWh insgesamt oder mehr als 10 getrennten
Abnahmestellen®,

16Www.smard.de dort Rubrik Marktentwicklung.

17www.stromspar-check.de entwickelt durch die Stadt Frankfurt am Main und den Caritasverband
Frankfurt am Main

18Siehe den Einsatz von solchen Systemen mit Fernabfrage bei : www.energiemanagement.stadt-
frankfurt.de automatische Verbrauchserfassung.
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Ebenfalls kénnen Vorgaben zur Einhaltung von Energieeffizienzkriterien in einer Vielzahl von
Anwendungen z.B. von Rechenzentren (PUE-Faktor kleiner 1,2) getroffen werden. Im Gesetz kann
hierfiir eine Grundlage durch eine Verordnungsermachtigung erfolgen. Es konnen jedoch allgemein
erschlieRbare Energieeinspar- und CO,-Minderungspotentiale gesetzlich erschlossen werden, da die
MalRnahmen in der Regel wirtschaftlich sind. In besonderen Fallen noch unwirtschaftlicher
Malnahmen oder besonders innovativer Anwendungen kann eine Forderung gewahrt werden.
Forderfahig sollten in jedem Fall die Vermittlung von Information, die Beratung und die
Personalmittel flr Energie- und Stromeinsparberatung sein.

Die Novelle des Hessischen Energiegesetzes bietet eine gute Gelegenheit auch die Verpflichtung zur
Abwarmenutzung rechtlich zu verankern, entgegen der Absicht im Koalitionsvertrag auf
Bundesebene, der von der Regelung ,,nachhaltiger Rechenzentren” nur allgemein spricht, kann das
Land Hessen hier vorbildlich vorangehen, zumal die grofSte Konzentration der Rechenzentren in
Hessen liegt. Der BUND Hessen und die ,Lokale Agenda 21 Offenbach” engagieren sich seit einem
Jahr flr die Abwarmenutzung aus RZ. Zudem foérdert das Land Hessen ein Forschungsprojekt der
THM GielRen-Friedberg zur Erstellung eines Berechnungsverfahrens zur Priifung der technischen
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Abwarmenutzung aus RZ. Ebenso entwickelt die
Unternehmensinitiative DENEFF im Projekt Bytes 2 Heat neue Methoden der Entwicklung solcher
Projekte, darunter auch mit Partnern aus Hessen. In den Niederlanden sowie in zahlreichen
Projekten in Schweden, Finnland, wird Abwarme aus RZ genutzt und zwar in groRem Stil. Hier
besteht ein Potential auch flr Hessen. Wesentlich ist dabei, die Akteure zusammenzubringen und
organisatorische und wirtschaftliche Hemmnisse zu tiberwinden. Es wird davon ausgegangen, dass
die Betreiber der Warmenetze ohnehin ein Interesse haben, andere Energietrager als Kohle und
Erdgas einzusetzen. Andererseits sind Konzepte von Rechenzentren, aus denen die Abwarme nicht
verwendet werden kann (aktueller Fall in der Gemeinde Schéneck) zu verhindern.

Gesetzlich kann eine Abgabepflicht einerseits und eine Aufnahmepflicht andererseits die Verbindung
herstellen. Es wird im Regelfall davon ausgegangen, dass eine technische und wirtschaftliche Option
besteht. Die Betreiber des RZ sowie des Warmenetzes konnen sich der Pflichten nur durch Nachweis
der Unwirtschaftlichkeit oder technischen Unmdoglichkeit entziehen. Das Land Hessen kann durch
Forderung diese Wirtschaftlichkeitsliicke schlieRen:

§ 15 Abwarmenutzung von Rechenzentren

(1) Betreiber von Rechenzentren sind bei Neubau und wesentlichen Veranderungen, wie dem
Neueinbau von Servern verpflichtet, die Kiihlung so zu gestalten, dass die Abwarme nicht in die
Umgebung abgegeben wird, sondern mittels technischer Vorrichtungen entweder in Medium Luft
oder im Medium Wasser zur Abnahme durch Dritte bereitzustellen.

(2) Betreiber von Warmenetzen sind verpflichtet, Abwadrme aus Rechenzentren in die
Warmeverteilung ihrer Warmenetze aufzunehmen und entsprechende Angebote im Umkreis von 10
km zwischen Rechenzentrum und Warmenetz einzubeziehen.

(3) Betreiber von Rechenzentren und Betreiber von Warmenetzen kénnen sich den Pflichten nach (1)
und (2) durch Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung entziehen, wenn durch unabhangige
Begutachtung die Unwirtschaftlichkeit oder technische Unmaoglichkeit im Rahmen bestehender
Rahmenbedingungen Uber einen Zeitraum von 15 Jahren bestatigt wird. Das Land Hessen kann durch
Fordermittel die Wirtschaftlichkeit herstellen, so dass die Pflichten nach (1) und (2) gelten.
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7. Fazit

Der Gesetzesentwurf bezieht nur einen Teilbereich der Klimapolitik ein. Ein auch fir die
Energieversorgung zentraler Bereich, der Verkehr, bleibt unerwahnt. Er fuBt auf einem veralteten
Verstandnis von Energiepolitik und ihrer Instrumente. Als wesentliches Instrument wird die
Forderung eingesetzt, deren Inhalte und Kriterien verschwommen definiert und nicht grundlegende
Voraussetzungen fiir energieeffizientes Handeln beriicksichtigen. Letzteres gilt auch fiir den eigenen
Bereich der landeseigenen Bauten, wo zudem keinerlei finanzielle Verpflichtungen eingegangen
werden. Die Landesregierung wird mit diesem Gesetzesentwurf ihrer Verantwortung fiir den
Klimaschutz gegeniliber den Birgern und Biirgerinnen und der Wirtschaft in Hessen nicht gerecht.

Der BUND Hessen hat zwar hier Hinweise und Anregungen fiir eine Verbesserung des Entwurfs zur
Anderung des HEG gemacht. Insgesamt ist der Vorgang nicht befriedigend, weil es erforderlich wire,
das bestehende HEG in ein umfassendes Hessisches Klimaschutzgesetz (dhnlich anderer Lander) zu
integrieren, dass ausgehend vom Klimaschutz Vorhaben fiir die Bereiche Energie, Mobilitét,
Landwirtschaft, Flachennutzung macht. Der BUND Hessen geht weiterhin davon aus, dass die
gewdlinschten Klima- und Energieeinsparziele nicht erreicht werden kdénnen.

Der BUND Hessen hat im September 2021 einen eigenen Vorschlag fiir ein Hessisches

Klimaschutzgesetz'® gemacht, auf den wir hier erneut verweisen und den Hessischen Landtag
und seine Fraktionen bitten, diesen Entwurf zum Ausgangspunkt zu nehmen und dort die
erforderlichen Elemente des HEG einzubetten, sowie dies erforderlich ist.

Der BUND Hessen hat seinen Entwurf flr ein Hessisches Klimaschutzgesetz Gberarbeitet und erneut
im September 2022 in die politische Erérterung eingebracht. Sinnvoll auch wegen der nun fast
zeitgleichen Vorlage der Anderung des Hess. Energiegesetzes und des Entwurfs eines Hessischen
Klimaschutzgesetzes, sollte der Landtag die Chance nutzen, beide Verfahren zu verbinden und
gemalR den Vorschlagen, die auch der BUND zum Klimaplan gemacht hat, ein einheitliches Gesetz
zum Klimaschutz in Hessen zu erstellen, dass die Grundlage fiir tatsachlich wirksame MalRnahmen
darstellen kann.

Die Anderung des HEG wéire demnach zu vertagen, bis ein Hessisches Klimaschutzgesetz es
Uiberfliissig macht. Da das Gesetz zeitlich befristet ist, wiirde zur Uberbriickung eine formale
Verlangerung bis Ende 2023 ausreichen mit der Maligabe, dass das HEG mit Inkrafttreten eines
Hessischen Klimaschutzgesetzes auBer Kraft tritt.

Mit freundlichen GriRen

/%Z&Az/ /&Wé‘/

Dr. Werner Neumann Gabriela Terhorst
Mitglied im Landesvorstand Stv. Landesvorsitzende
BUND Landesverband Hessen

19https://www.bund-hessen.de/fileadmin/hessen/Publikationen/Publikationen/BUND-Vorschlag-Hessisches-
Klimaschutzgesetz_21-09-01_01.pdf
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Fachbereich Ingenieurwissenschaften

SB Angewandte Physik & Medizintechnik
Wasserstofftechnologie/Energiespeicher

Frau Heike Schnier Prof. Dr. Birgit Scheppat

Hessischer Landtag

Schlossplatz 1-3 T +49 6142 898 -4536 oder -4512
M +49 170 990 5050
F +49 6142 898-4536

65183 Wiesbaden o
birgit.scheppat@hs-rm.de

Unser Zeichen  02.01.03 WING
Datum 27.08.2022

KOMMENTARE ZUM GESETZENTWURF ,, ANDERUNGEN DES HESSISCHEN
ENERGIEGESETZES

Sehr geehrte Frau Schnier,

mit diesem Schreiben méchte ich Thnen meine Kommentare/Anmerkungen zum
obengenannten Gesetzesentwurf zukommen lassen.

In Einarbeitung der Anmerkungen von Herrn Jurgen Schmidt (GF Uberlandwerke GroR-
Gerau) und Herrn David Colemann (GF Hynes GmbH) finden Sie meine Kommentare.
Gerne stehe ich IThnen am 7.09. personlich im Landtag fur Fragen zur Verfugung.

Gerne beantworte ich Ihre Ruckfragen.

Freundliche GriRe
Im Auftrag

bobmi

Prof. Dr. Birgit’SCheppat
Professorin flr Wasserstofftechnologie und Energiespeicher
Hochschule RheinMain


http://www.hs-rm.de/
Administrator
Bleistift

Administrator
Bleistift

Administrator
Bleistift
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Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzestext:

Um den Anforderungen der Klimaschutzziele der Bundesregierung Folge zu leisten ist eine
Anpassung des Energiegesetzes notwendig. Die Gesetzesvorlage ist eindeutig zu begriuf3en.

Allerdings ist der vorliegende Gesetzentwurf in wesentlichen Punkten nicht klar genug
formuliert um Kommunen, 6ffentlichen Einrichtungen und Unternehmen zu erlauben daraus
energetische Ziele zu definieren, die Gber einen bestimmten Zeitraum zu erreichen sind. Die
Fragen hinsichtlich der mdglichen energetischen Losungen und der daraus resultierenden
technologischen Unsicherheiten verlangen quantifizierbare GrolRen und systemische Ansétze.
Es ist zu bedauern, dass das Gesetz diese klaren und quantifizierbaren Formulierungen
vermissen lasst. Formulierungen, was unter einem ,,hocheffizienten energetischen Standard“
zu verstehen ist, sind ohne Hinterlegung eines anerkannten Standards wenig zielfiihrend. Ein
Begriff wie ,schlanker Vollzug” ist ebenfalls ohne klare Definition und ohne eine Nennung
von Randbedingungen wenig hilfreich.

Insgesamt sind héhere Forderquoten sicherlich gute Mittel um Anreize fir Bau und Nutzung
von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen zu setzen, allerdings fehlt eine klare und
bewertete Charakterisierung der im Gesetzestext unter der Anmerkung ,,Ubererfillung der
staatlichen Mindestanforderung” zu verstehen ist, ebenso was es bezogen auf eine Anlage mit
einer bestimmten Leistung heift, dass die ,Mindestanforderung in einer nicht nur
geringfugigen Weise quantifiziert” ist. Zukunftige FOrderprogramme sollten systemische
Ansatze, Uber Ministeriumsgrenzen hinaus moéglich  machen um  Erzeuger,
Infrastrukturbetreiber und Nutzer gemeinsam zu adressieren, um einen technologischen
Lock-In zu vermeiden.

Leider verfehlt dieses Gesetzt es, einen systemischen Ansatz zu verfolgen. Die Technologien
werden nicht als Summe gesehen, sondern parallel beschrieben und bewertet. Es fehlen
Ansatze und Regelungen um die zeitgleiche Nutzung der jeweils entstehenden energetischen
Teilmengen, wie z.B. Warme, zu nutzen. Es darf nicht sein, dass energetische Anteile verloren
gehen kdnnen, ohne dass diese Verluste bilanziert werden. Nur so ist gewahrleistet, dass die
energetische Gesamtbilanz mdglichst hoch ist und auch niedrige Warmelevel oder
Restwarmen einer Verwendung zugefuhrt werden. Ein Mehrwert entsteht nur durch die
Kopplung der verschiedenen Energiepfade, sei es Warme, Strom oder die Speicherung der
chemischen Energie fur Zeiten ohne einen relevanten Anteil an Strom aus PV und Wind.
Neben dem Pfad der Nutzenergie mussen energetische Infrastrukturaufwendungen und
zukunftige Skalierbarkeit sowie Systemdienlichkeit fur die Gesamtbilanz bewertet werden.

Gerade fur Hessen als energieimportierendes Land ist es unerldsslich alle nutzbaren
Energiemengen einer Verwendung zuzufiihren. Energieeffizienz ist dabei nur ein Teil der
MaRnahmen.

Weiterhin lasst der Gesetzentwurf das Thema Speicherung konsequent in allen Ausfiihrungen
mit zu behandeln, vermissen. Des Weiteren sollte fur PV-/Windstrom, sowohl fur
netzunterstutzende MalRnahmen (Power to Battery) wie auch fur saisonale Speicherung grofRer
Mengen von Energie (Pipelines und GroR3speicher) fur Wasserstoff der jeweilige Warmepfad
ausgewiesen und nach Moglichkeit einer Verwendung zugefihrt werden.


http://www.hs-rm.de/
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Weiterhin schleichen sich leider immer wieder begriffliche Ungenauigkeiten ein. Energie
kann nicht gespart werden, sondern nur mit moglichst geringem energetischem Aufwand
gewandelt und einer Nutzung zugefuhrt werden. Bei Strom mittels ,,Erneuerbarer Energie* ist
neben der direkten Erzeugung und Nutzung eine moglichst effektive und skalierbare
Speicherung zu definieren. Die umweltrelevanten Folgen der energetischen Speicherung
(Larm, umweltgefahrdende Stoffe, Brandlasten usw.) sind beim Aufbau/Ausbau mit zu
untersuchen und zu dokumentieren. Die Effizienz der Gesamtanlage muss auch anhand der
notwendigen energetischen Aufwénde und Hilfsenergien bewertet werden und dem Kriterium
der Systemdienlichkeit gerecht werden.

Ein kritischer Aspekt ist das Uberbauen von Parkplatzen mit PV-Anlagen. Wenn unter diesen
Anlagen batterieelektrische Fahrzeuge geladen werden, dann ist das aufgrund von
Brandlasten und Zuganglichkeit der Rettungskréafte nicht ohne weiteres mdglich.
Insbesondere wenn hohe energetische Leistungen zum Einsatz kommen bzw. fir die
Zwischenspeicherung des grinen Stromes in lokalen, stationaren Batterien. Die Abschatzung
der Gefahren durch diese Brandlasten usw. muss ausgewiesen werden und die gesamte
energetische Kette hinsichtlich Sicherheitsaspekten untersucht werden. Da es zurzeit keine
einfache Losung fir das Loschen von Lithiumionenbatterien gibt ist von einer Uberbauung
mit PV abzuraten. Wir begrifen die PV-Pflicht, es soll aber darauf hingewiesen werden, dass
sicherheitstechnische Fragestellungen zu Brandlasten aufgrund der Elektrofahrzeuge zu
regeln sind.

Energetische Aufwénde fur Schnellladen sind konsequent auszuweisen, genauso wie
Hilfsenergie fur alle Infrastrukturkomponenten beim Beladen/Betanken.

Neben den Anforderungen zu ,Speichern” und ,systemischer Betrachtung“ sehen wir das
Problem der Umsetzbarkeit, vor allem in kleineren Kommunen. Immerhin befinden sich hier
50% des energetischen Sanierungsbedarfs. Die Entwicklung von Wéarme-Masterplanen ist
aufgrund der Kleinteiligkeit und der oft fehlenden Ressourcen hier u.U. weitaus schwieriger
als in den durchorganisierten Stadten.

Des Weiteren bezweifeln wir die zeitliche und inhaltliche Kongruenz zwischen Bundes- und
Landesgesetzgebung. Das hemmt unseres Erachtens die Verbindlichkeit und damit die
Investitionsbereitschaft von Kommunen, Unternehmen und Blrgern.

Ein letzter kritischer Punkt ist das Fehlen des Einsatzes von kunstlicher Intelligenz um die
Energieflisse optimal ihrer jeweiligen Verwendung zu zufiihren. Die Steuerung und Regelung
der Netze muss intelligent kombiniert erfolgen und erlauben den jeweilig besten Pfad fur eine
optimale Energienutzung hinsichtlich Effizienz und energetischem Aufwand zu definieren.


http://www.hs-rm.de/
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Schriftliche und mindliche Anhérung des Ausschusses fir
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen des Hessischen Landtags am 7.9.2022
zum
Gesetzentwurf der Landesregierung
Gesetz zur Anderung des Hessischen Energiegesetzes
Drucksache 20/8758 unter http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/08758.pdf

Stellungnahme von Dr. rer. nat. Heinz-Jiirgen Friesen*

Der Gesetzesentwurf ist nur insoweit akzeptabel als er Versorgungssicherheit fur
die BRD und Nachhaltigkeit im internationalen Geflecht, im Sinne der AGENDA
2030 der UN, berucksichtigt.

Inzwischen werden nach WELT und SPIEGEL und FOCUS auch in ARD und ZDF
und Deutschlandfunk die Kernprobleme zur Versorgungssicherheit,
Gesundheitsfragen und Bezahlbarkeit der ,Erneuerbaren Energien“ sachgerecht
zerlegt. Vernunftkraft e.V. weist darauf bereits seit zehn Jahren hin.

Die ,Erneuerbaren” wie Wind und Sonne sind fir Deutschland bezuglich der
Abhangigkeiten (Russland, China) bei Material, Rohstoffen und Arbeitskraften zur
Herstellung vollig aulRerhalb der Kontrollierbarkeit geraten. Alles Wesentliche fur die
Photovoltaik und zum Windradbau wird zumindest in Abhangigkeit von China und
Russland, direkt oder indirekt beeinflusst, gefertigt.

AuBerungen wie ,Sonne und Wind schicken keine Rechnungen* sind dreister Betrug
und Versuche zur Volksverdummung.

Ein Weiter-so

unter Missachtung der Natur mit den Naturgesetzen und den Regeln und Gesetzen
der Mathematik und auf Kosten und Knochen anderer (Lander, Nationen, Kontinente,
Menschen...)

darf es nicht geben und wird auch in der internationalen Gemeinschaft
gegen die Wand fahren.

Die Naturgesetze und damit die Stoffeigenschaften in Physik und Chemie
lassen sich nicht andern durch z.B. Abstimmungen, Schaffung von
Mehrheitsverhaltnissen, Gerichtsurteile, Steuergesetze, Aktienkurse und sicher
nicht durch Ideologien und auch nicht durch Anweisungen von Vorgesetzten.

Die Energiewende hat als groBten Feind
die Unwissenheit liber die Naturgesetze,
die ihr zugrunde liegen.

Eine Missachtung der Natur mit ihren Gesetzen fiihrt Giber Kurz oder Lang zu
einer Riuckmeldung (aus der Natur) und die kann lastig, bedrohlich, gefahrlich
und auch todlich sein — und das nicht nur fiir eine Person.


http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/08758.pdf
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Beispielsweise verstol3t der menschenverachtende, skandalése, unkontrollierte
Feldversuch durch den Ausbau der Windenergie, aufgrund klarer gesundheitlicher
Beeintrachtigungen, gegen den Nurnberger Kodex, die Deklarationen der
Menschenrechte von Helsinki und das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland, Art. 1/1 und 1/2 und 20a.

Vorschriften wie die TA-Larm und zugehorige DIN Vorschriften sind Uber 20 Jahre alt
und in der vorliegenden Form vollig unbrauchbar.

Versuche mit der Gesundheit von Menschen mussen (bei der
Arzneimittelentwicklung verpflichtend) von einerunab hangige n ETHIK-
KOMMISSION genehmigt werden.

Ein Gluterabwagung zu Gunsten der Windkraft ist nicht darstellbar.

Bei der Windkraft sind Flachen- und Landschaftsverbrauch enorm, weil die
Energiedichte der Windkraft miserabel ist. Das bedeutet Flachenfral3. Die
Berechenbarkeit der Windkraft als ,chaotisches System* ist miserabel. Daher werden
enorme und uber lange Zeitraume wirkende Zwischenspeicher bendtigt. Diese sind in
absehbarer Zeit nicht vorhanden und mussen dann auch bezahlbar und ,nachhaltig*
im Sinne der internationalen Gemeinschaft, wie in der AGENDA 2030 der UN
festgehalten, sein. Vorgeschlagene Lésungswege, wie z.B. lUber Wasserstoff,
kranken an niedrigen Wirkungsgraden und damit hohen Verlusten, die

Behauptungen von Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit zur Karikatur werden
lassen.

Besonders fatal ist der Ansatz, die gewaltigen Lucken der ,Erneuerbaren (wenn kein
Wind weht und keine Sonne scheint oder zu wenig davon geliefert werden kann)
durch vormals billiges Erdgas stopfen zu wollen. Der Ukraine Krieg hat diese
Seifenblase, nun aber endguiltig flr jeden Uberdeutlich sichtbar, zum Platzen
gebracht.

Die Irrglauberei beim deutschen Sonderweg zur Energiewende haben dem
fatalen Ukrainekrieg Tur und Tor geoffnet!

Insbesondere die USA und die Briten betrachten die schweren Folgen fur
Deutschland mit Spott und Hame.

Internationale Verargerung Uber die Naivitat des Deutschen Sonderweges und die
gravierenden Folgen fir andere Lander ist unibersehbar.

Der Bundesrechnungshof warnt seit Jahren vor unubersehbaren Kosten und mahnt
brauchbare Planungen und Zahlen dazu an.

Das Merit-Order-Prinzip zur Preisgestaltung im Energiesektor fiihrt zu in die
Hohe schiellenden Energiekosten (insbesondere Gas und Strom). Das wéare auch
ohne den Ukraine Krieg gekommen. Es wird durch diesen Krieg allerdings massiv
verstarkt. Privathaushalte und Mittelstand konnen das nicht mehr bezahlen. Firmen
und damit Arbeitsplatze und Steuereinnahmen wandern aus und Insolvenzen sind in
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grolRem Ausmal zu erwarten. Mit auswandernden Firmen und Arbeitsplatzen gehen
nicht nur Steuerzahler, sondern auch Produktionsstatten und Knowhow verloren.

Grundsatzliches zu Wirkungsgraden von Kraftwerken:

- Moderne Kohle-, Ol- und Gaskraftwerke erreichen durch Warmerlickflihrungen
und insbesondere, wenn Abwarme wie etwa in Fernwarmenetzen verwertet
werden kann, Wirkungsgrade um die 60%. Fahrt man aber z.B. Gaskraftwerke
nur kurzfristig hoch und wieder runter, um Versorgungslicken auszubiigeln,
liegt deren Wirkungsgrad als Daumenregel um den Faktor zwei niedriger. Im
Klartext heildt das, dass bei diesen LickenbuRer-Kraftwerken doppelt soviel
vom Energietrager verbrannt werden muss, um die gleiche Strommenge zu
erzeugen.

Man darf hier von einer zusatzlich benétigten Gasmenge in der
GroRenordnung von Nordstream 2 ausgehen!

Leitsatz dazu: Zuerst die Hausaufgaben machen, bevor man losrennt

und dann wohlmdglich in die falsche Richtung rennt.

Klimawandel und Energiewende — eine sachliche Diskussion?

Nein, die Diskussion ist massiv durchsetzt von Emotionen, Ideologien und ,Geld
regiert die Welt" an Stelle von Sacharbeit. Die IPCC Berichte und so auch der ,AR6
Climate Change 2021“ sind wieder einmal ein Beispiel dafur. Sie werden in der
Offentlichkeit stark verzerrt wiedergegeben. In der Offentlichkeit breitgetretene
Horrorszenarien finden sich in den Original IPCC Berichten so nicht wieder.

Der Ausstol3 von ,Klimagasen® durch Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt
(insbesondere China, Indien, USA...) liegt im Bereich von einem bis zu ein paar
Prozent. Das rettet die Welt ganz sicher nicht, zumal Deutschland auch noch auf
einem Sonderweg unterwegs ist, der grundsatzlich nicht funktionieren kann.

Die Reduktion der Klimadiskussion auf das ,Klima- und Treibhausgas“ Kohlendioxyd,
ohne adaquate Berucksichtigung von insbesondere Methan, Wasser (fest, flissig
und gasformig!) und Jahrzehnte bekannten ,Treibhausgasen®, wie das jetzt wieder
heftig diskutierte SF6, ist ein brennendes Zeugnis des bundesdeutschen
Bildungsnotstandes mit Schwerpunkt in den MINT-Fachern.

Dartiber hinaus sind die zustandigen Genehmigungs- und Uberwachungsbehdrden
ihren Aufgaben nicht gewachsen. Ein Satz von Seiten einer Genehmigungsbehdérde
,ES geschieht alles nach Recht und Gesetz“ dokumentiert vollige Dienst- und
Amtsunfahigkeit. Warum ist das so? Sehr einfach, es dokumentiert Unkenntnis oder
auch ein nicht-beachten-wollen der Grundlagen der libergeordneten Gesetze der
Natur, eben der Naturgesetze.
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Daruber hinaus sind laufende grobe Fehler beim Setzen des Dezimalkommas, bei
der Prozentrechnung (hier insbesondere: Dezimalkomma und korrekte Verwendung
der relevanten Bezugsgrofien) und bereits bei einfachen Dreisatzrechnungen haufig
zu verzeichnen.

Wir brauchen

Handwerker, Techniker, Ingenieure und Naturwissenschaftler
und keine

Marchenerzahler und Ideologen.

(Beim Bau von Maschinen und Hausern wird beispielsweise zusammengeschweil3t
und zusammengeschraubt und nicht zusammengeschwatzt)

Zusammenhange mussen grundsatzlich in einer Ergebnisoffenen Vorgehensweise
betrachtet werden. Dazu ist Sachverstand mit Praxiserfahrung Voraussetzung.

Wir beobachten bundesdeutschen Bildungsnotstand insbesondere in den MINT
Fachern und daruber hinaus in der Ethik. Im Handwerk und an den Hochschulen sind
hier das Interesse an Ausbildung und die Anzahl der erfolgreichen Berufsabschlisse
um bis zum Faktor zwei, und das voraussehbar zumindest tUber funf bis zehn Jahre,
Zu gering.

Das ist nicht nur Besorgnis erregend. Das ist katastrophal!

gez. Dr. H.-J. Friesen

*Dr. rer. nat. Heinz-Jurgen Friesen, tatig Uber mehr als 40 Jahre in den Grenzbereichen von
Chemie/Biochemie/Medizin/Pharma in Forschung, Entwicklung, Produktion,
Qualitatskontrolle, Qualitatssicherung, Sicherheitsmanagement und Globalem
Wissensmanagement. Vorstandsmitglied u.a. bei Vernunftkraft Hessen e.V. und DSGS e.V.
(Deutsche Schutz-Gemeinschaft Schall fur Mensch und Tier e.V.)

Von mir stammen Patente und Verdffentlichungen, die international Geschichte geschrieben
haben und das insbesondere in anwendungsbezogen Sachbereichen.

Abhangigkeitsverhaltnisse und Parteizugehérigkeiten liegen nicht vor und Mitarbeiten in
Vorstanden sind beratender Natur und nicht in Geschaftsfihrungen.
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Anlagen und Literatur:

Siebzehn Ziele fiir eine nachhaltige Entwicklung,

Der offizielle deutsche Titel lautet ,Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030
fiir nachhaltige Entwicklung (kurz: Agenda 2030)"

https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele f%C3%BCr nachhaltige Entwicklung

Physiker und Humorist Vince Ebert zerpfllickt die deutsche Energiewende:

~Windrader allerorten, aber das Problem ist ein anderes, sagt Vince Ebert: "Fehlende
Energiespeicher sind der grol3e Elefant im Raum der Energiewende"

»Aus 0kologischer Sicht ist der Kapitalismus nicht das
Problem, sondern die Losung*

,Riesiger Ressourcen-Bedarf, katastrophale Energie-Dichte, extrem teuer: Der
Wissenschafts-Humorist und Physiker Vince Ebert zerpflickt im WELT-Interview die

deutsche Energiewende. Wenn Deutschland ein landestypisches
Verhalten ablegen wirde, gabe es aber noch Hoffnung...*

.--. Man kann die Energieausbeute eines ineffizienten Energietragers nur durch
hoheren Materialaufwand erkaufen, der Ressourcen und Energie verschlingt.
Um aus Wind ein Megawatt an Leistung herauszuholen, ist eine 200 Tonnen
schwere Windturbine mit einem Rotordurchmesser von 50 Metern nétig. Um aus
Benzin ein Megawatt herauszuholen, reicht ein 200 Kilogramm schwerer Formel-1-
Motor von der Grol3e eines Backofens...”

https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/plus240690713/Unuebersehbares-Problem-Vince-
Ebert-zerpflueckt-die-deutsche-Energiewende.html

Replik vom 13.4.2022 zu einem Artikel in der DMW im Januar 2022

Wer die Horschwelle und das wohlgemerkt im unhdrbaren Infraschallbereich als Maf3
der Dinge fur die Wahrnehmung verwendet und meint, diese Wahrnehmung alleine
wurde bestimmen, ob etwas gesundheitsschadlich sein kann oder nicht, hat sich selbst
auf Dauer als seridoses Mitglied der Wissenschaft disqualifiziert.

Wenn dartber hinaus auch noch Personen, die diesem Unfug NICHT hinterherlaufen,
diskreditiert werden, ist das gesellschaftlich ein Volltreffer der Klasse "Eigentor".
Genau das geschieht wiederholt und im Januar auch noch in einem Artikel der
Deutschen Medizinischen Wochenschrift, die bisher als angesehen galt.

Das ist katastrophal!


https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/plus240690713/Unuebersehbares-Problem-Vince-Ebert-zerpflueckt-die-deutsche-Energiewende.html
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/plus240690713/Unuebersehbares-Problem-Vince-Ebert-zerpflueckt-die-deutsche-Energiewende.html
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Kommentar zum Artikel ,,Windenergieanlagen und Infraschall: Keine Evidenz fiir
gesundheitliche Beeintrachtigungen - eine physikalische, medizinische und
gesellschaftliche Einordnung“ in Dtsch Med Wochenschr 2022;147, 112-118, Autoren:
Susanne Koch, Stefan Holzheu, Martin Hundhausen

Den Autoren fehlt Fundamentales. Die Naturgesetze und damit die Stoffeigenschaften in
Physik und Chemie lassen sich nicht andern durch z.B. Abstimmungen, Schaffung von
Mehrheitsverhaltnissen, Gerichtsurteile, Aktienkurse und sicher nicht durch Ideologien.

Des Pudels Kern ist der unsagliche Unfug, der zu dem Themenkreis "Wahrnehmung und
Wirkung" herumgereicht wird und der auch wieder in Gerichtsurteile in diesem Jahr
eingeflossen ist.

Eine nicht vorhandene Wahrnehmung bedeutet nicht, dass nichts vorhanden ist und ganz
sicher nicht, dass keine Wirkung mit wohlmaoglich gesundheitsschadlichen oder gar todlichen
Folgen vorliegen kann.

Dazu der Begriff ,Noxen ohne Wahrnehmungsschwelle“ an den Beispielen Blausaure (1) und
Amalgam (2):

In den Fallen ist Todesfolge und schwerste Gesundheitsschadigung méglich und dass
insbesondere bei verspateter oder nicht vorhandener Wahrnehmung.

Der typische bittermandelsaureartige Geruch von Blausaure wird genetisch bedingt oder
durch Schadigungen des Geruchsinnes von Uber 25 % der Menschen nicht wahrgenommen.
Folgt man der Logik ,keine Wahrnehmung und deshalb keine Wirkung®, hatten die
Menschen, die Blausaure nicht riechen kénnen, die Gaskammern wieder lebendig verlassen.

Im Falle des Amalgams hat man lernen missen, dass Menschen mit
Nierenfunktionsstorungen eine Akkumulation von Quecksilber im Kérper erfahren und
erkranken. Eine dementsprechende EU-Verordnung wurde erst in jingerer Zeit erlassen.

Im Zusammenhang mit Schall und Druckpulsen ist besonders wichtig, das ,Phanomen des
steten Tropfens® zu begreifen:

Ab und zu ein einzelner Tropfen auf den Kopf stort nicht. Ein Prasseln von Wassertropfen
unter der Dusche kann erfrischend sein. Ein tropfender Wasserhahn, der einen Schalldruck
von ca. 20 dB erzeugen kann, nervt. Fallen aber stetig Wassertropfen auf den Kopf und kann
man insbesondere nichts dagegen tun, so kann das zum Wahnsinn fuhren (3). Und genau
das ist Inhalt der ,,Chinesischen Wasserfolter®.

Aus den Nirnberger Prozessen ist in der Ethik der NUrnberger Kodex (4) entstanden:

Bei Versuchen mit der Gesundheit des Menschen mussen die Versuchspersonen nicht nur
freiwillig den Versuchen zustimmen, sondern sie mussen auch nachweislich das
gesundheitliche Risiko der Versuche verstehen und einschatzen konnen.

Schall und Druckpulse von Windradern reichen viele km weit. Nachweise wurden, von
unabhangiger Seite, Uber zig km erbracht — akustisch und durch optische Methoden wie
auch Satellitenauswertungen. Die sehr empfindliche Wahrnehmung von Druckpulsen im
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Tierreich ist bekannt. Tiere wie Elefanten und Wale kommunizieren durch Druckpulse iber
weiteste Strecken — Wale bis iber mehrere hundert km.

Den unter Begriffen wie dem ,Windturbinensyndrom* zusammengefassten
Erkrankungsbildern im Umfeld von Windenergieanlagen nicht gezielt nachzugehen und
weiter hemmungslos Ausbau der Windkraft zu betreiben und das angesichts von seit Gber 20
Jahren uberholten Vorschriften wie der TA-Larm und zugeordneter Vorschriften wie der DIN
45680 ist ethisch sehr klar verwerflich. Das sind unkontrollierte Versuche mit der Gesundheit
von Menschen!

Die drei Autoren aus den Fachbereichen Medizin und Naturwissenschaften férdern durch
ihre Darstellungen in der Publikation unethische und vom Gesetzgeber im Grundgesetz
untersagte Korperverletzungen. Das Verhalten und Kenntnismangel der Autoren sind eine
Schande fur ihre jeweiligen Fachbereiche.

(1) Blausaure:
https://de.wikipedia.org/wiki/Cyanwasserstoff#Genetische Wahrnehmungseinschr.C3

.Ad4nkung

"Blauséure ist hochgiftig. Ihre tédliche Wirkung wurde in der Geschichte verschiedentlich
gegen Menschen eingesetzt, vor allem bei den Massenmorden zur Zeit des
Nationalsozialismus im KZ Auschwitz, und fand auch Eingang in die Literatur
(Kriminalromane). Industriell wird Blauséure als Vorprodukt und Prozessstoff sowie zur
Schéadlingsbekédmpfung eingesetzt.

Nach verbreiteter Auffassung geht von Blauséure ein charakteristischer Geruch nach
Bittermandeln aus. Der tatséchliche Geruch der Substanz wird jedoch in der Literatur nicht
einhellig so beschrieben und von manchen Menschen abweichend wahrgenommen, z. B.
Ladumpf® oder ,scharf”. Ein erheblicher Teil der Bevélkerung nimmt den Geruch von
Blauséaure tiberhaupt nicht wahr (siehe auch Handhabung). ...

Handhabung... Genetisch bedingte Wahrnehmungseinschrdnkung

Mehr als ein Viertel der Bevélkerung kann den Geruch von Blauséure nicht
wahrnehmen, haufig wird die Wahrnehmung durch Ldéhmung der Geruchsnervenzellen
verhindert.2421122 Es mijssen daher besondere SicherheitsmalBnahmen beim Umgang mit
Blausé&ure getroffen werden. Das Bayerische Landesamt flir Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit beriicksichtigt dies bei Eignungsuntersuchungen von
Befahigungsscheinbewerbern fiir Begasungen bzw. Schédlingsbekdmpfung."

(2) Amalgam:
EU Quecksilberverordnung Link zur PDF-Datei --
> https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&g=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v
ed=2ahUKEwimkbu8pY73AhXhhfOHHTXQAAWQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F %2Feur-
lex.europa.eu%2Flegal-
content%2FDE%2FTXT%2FPDF %2F %3Furi%3DCELEX%3A52020DC0378%26from%3DE
N&usg=A0vVaw35bLJQhoUDyBV{LMScKzLi

"Es gibt ja noch weitere Beispiele unterschiedlicher Sensorik und vegetativer Reaktion bei
Menschen, z.B. Quecksilber-Ausschwemmung bei der Mehrheit und Kumulation bei einer
Minderheit ... Somit dauerte es aus Sicht der ... Minderheit ... ewig, bis die EU sich endlich
gegen die Verwendung von Amalgam eingesetzt hat.”

https://www.kzbv.de/eu-quecksilberverordnung.1250.de.html

"Was ist im Zusammenhang mit Amalgamfiillungen eine absolute Kontraindikation?


https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Auschwitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bittermandel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerisches_Staatsministerium_für_Umwelt_und_Gesundheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerisches_Staatsministerium_für_Umwelt_und_Gesundheit
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimkbu8pY73AhXhhf0HHTxQAAwQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FDE%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A52020DC0378%26from%3DEN&usg=AOvVaw35bLJQhoUDyBVtLMScKzLi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimkbu8pY73AhXhhf0HHTxQAAwQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FDE%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A52020DC0378%26from%3DEN&usg=AOvVaw35bLJQhoUDyBVtLMScKzLi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimkbu8pY73AhXhhf0HHTxQAAwQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FDE%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A52020DC0378%26from%3DEN&usg=AOvVaw35bLJQhoUDyBVtLMScKzLi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimkbu8pY73AhXhhf0HHTxQAAwQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FDE%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A52020DC0378%26from%3DEN&usg=AOvVaw35bLJQhoUDyBVtLMScKzLi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimkbu8pY73AhXhhf0HHTxQAAwQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FDE%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A52020DC0378%26from%3DEN&usg=AOvVaw35bLJQhoUDyBVtLMScKzLi
https://www.kzbv.de/eu-quecksilberverordnung.1250.de.html
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... Kbnnen Patientinnen oder Patienten aus medizinischen Griinden kein Amalgam
erhalten, sprechen Zahnérztinnen und Zahnérzte von einer absoluten
Kontraindikation. Diese liegt dann vor, wenn Patienten auf Amalgam oder Bestandteile
von Amalgam allergisch reagieren und diese Allergie durch einen speziellen Test
nachgewiesen ist. Eine absolute Kontraindikation besteht ebenfalls bei Patienten, die
an einer schweren Funktionsstérung einer oder beider Nieren leiden (Fachbergriff:
schwere Niereninsuffizienz).”

(3) ,Chinesische Wasserfolter*

Der Behauptung in Wikipedia, die Folterwirkung sei nicht bewiesen, wurde in einem
YouTube Video nachgegangen: https://www.youtube.com/watch?v=WUDwMfkWebY

(4) Niirnberger Kodex
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger Kodex

,Der Niirnberger Kodex ist eine ethische Richtlinie zur Vorbereitung und Durchflihrung
medizinischer, psychologischer und anderer Experimente am Menschen. Er gehért seit
seiner Formulierung in der Urteilsverkiindung im Niirnberger Arzteprozess (1946/1947) zu
den medizinethischen Grundsétzen in der Medizinerausbildung, &hnlich wie das Genfer
Gelbbnis. Er besagt, dass bei medizinischen Versuchen an Menschen

Ldie freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbedingt erforderlich (ist). Das heil3t, dass
die betreffende Person im juristischen Sinne fé&hig sein muss, ihre Einwilligung zu geben;
dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck,
Vortduschung oder irgendeine andere Form der Uberredung oder des Zwanges, von ihrem
Urteilsvermdgen Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen
Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine versténdige und informierte
Entscheidung treffen zu kénnen”.

Anlass flir den Niirnberger Kodex waren die wéhrend der Zeit des Nationalsozialismus im
Namen der medizinischen Forschung begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
insbesondere ,verbrecherische medizinische Experimente” und Zwangssterilisationen...*

Marburg, den 13.4.2022
Heinz-Jurgen Friesen (Dr. rer. nat., Dipl. Chem.)

Weitere Literatur:

Kompendium der Vernunftkraft Deutschland e.V., Ausgabe 2017 und neue und {iberarbeitete
Ausgabe vom 28.4.2022

https://www.vernunftkraft.de/kompendium/

Aktuelles bei Vernunftkraft.de,

Die schlummernde Gefahr in Windradern

17. Aug 2022

Am 17. August 2022 machte das ARD-Magazin plusminus auf eine bislang der Industrie
durchaus bekannte aber ansonsten weitgehend ignorierte Klimawirkung der Windkraft
aufmerksam. Der unbedingt sehenswerte Bericht benennt damit ein weiteres kaum bekanntes
bzw. unter den sprichwortlichen Teppich gekehrtes Problem, das sich — neben dem Eintrag


https://www.youtube.com/watch?v=WUDwMfkWebY
https://de.wikipedia.org/wiki/Nürnberger_Kodex
https://de.wikipedia.org/wiki/Experiment
https://de.wikipedia.org/wiki/Nürnberger_Ärzteprozess
https://de.wikipedia.org/wiki/Medizinethik
https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Gelöbnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Gelöbnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenversuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Wille
https://de.wikipedia.org/wiki/Zustimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Urteilsvermögen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenversuche_in_nationalsozialistischen_Konzentrationslagern
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwangssterilisation
https://www.vernunftkraft.de/kompendium/
https://www.vernunftkraft.de/die-schlummernde-gefahr-in-windraedern/
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von Mikroplastik in die Biosphére, der Gesundheitsgefadhrdung von CFK-Fasern und den
unzureichend erforschten Auswirkungen auf Luftstromungen und damit...

mehr lesen

Windkraft hilft uns nicht weiter

11. Aug 2022

Wer sich unvoreingenommen den niichternen Zahlen zuwendet, kann sich der Erkenntnis
kaum entziehen: Windkraft bringt es nicht. Wer noch dazu iiber die fiir Philosophen typische
Denk- und Ausdrucksfahigkeit verfiigt, kann diese Erkenntnis auch in schon les- und horbarer
Form vermitteln. So, wie Herr Matthias Gronemeyer am 11. August 2022 im
Deutschlandfunk. Folgen Sie seinen Gedanken gerne hier in Schriftform oder hier als Tonspur
— wir teilen sie.

mehr lesen

WISO diese Energiepolitik unverantwortlich ist

3. Aug 2022

Am 1. August 2022 tiberrascht das Zweite Deutsche Fernsehen mit einer sehenswerten
Dokumentation von Schieflagen der aktuellen Energiepolitik: Dem Team des Magazins
WISO um Erik Hane gelingt es, die gro3ten Defizite der gegenwirtig verfolgten Plane in 45
Minuten objektiv darzustellen. Technisch-physikalisch bedingte Restriktionen und Risiken,
auf die wir bet VERNUNFTKRAFT. seit nunmehr 10 Jahren hinweisen, wurden
thematisiert. ~Die durchaus beunruhigenden Inhalte konnen in unserem Kompendium...

mehr lesen

Unerwartet unverzerrt — die Realitit im SPIEGEL

7. Jul 2022

Die energiewirtschaftliche Realitdt erhélt ein Forum. Im SPIEGEL kommt Anna Veronika
Wendland zu Wort. Am 6. Juli 2022 veroffentlicht der SPIEGEL auf seinen online-Seiten
einen Gastbeitrag der Technikhistorikerin Anna Veronika Wendland. Gute Argumente, die
Frau Wendland auf ihrer Seite hat, haben wir am selben Tag mit unserem Rundbrief
Mandatstriagern, Abgeordneten und einschlégig Interessierten nahegebracht. Allerdings ohne
Frau Wendlands Beitrag zu kennen und ohne die Bundesregierung der...

mehr lesen

WalL.G weg. Der Umwelt zuliebe.

14. Jun 2022


https://www.vernunftkraft.de/die-schlummernde-gefahr-in-windraedern/
https://www.vernunftkraft.de/windkraft-hilft-uns-nicht-weiter/
https://www.vernunftkraft.de/windkraft-hilft-uns-nicht-weiter/
https://www.vernunftkraft.de/wiso-diese-energiepolitik-unverantwortlich-ist/
https://www.vernunftkraft.de/wiso-diese-energiepolitik-unverantwortlich-ist/
https://www.vernunftkraft.de/unerwartet-und-unverzerrt-die-realitaet-im-spiegel/
https://www.vernunftkraft.de/unerwartet-und-unverzerrt-die-realitaet-im-spiegel/
https://www.vernunftkraft.de/walg-weg-der-umwelt-zuliebe/
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Am 10. Juni 2022 luden das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz und das
Bundesministerium des Innern Verbénde und Bundesldander zur Kenntnisnahme und
Kommentierung einer “Formulierungshilfe” ein. Diese “Hilfe” richtet sich an den
Gesetzgeber und soll ihm die Verabschiedungen eines “Wind-an-Land-Gesetzes” — kurz
WaLG — und eines “Windbedarfsgesetzes” — kurz WindBG — erleichtern. Die
Formulierungshilfen und die Gesetzentwiirfe gehen an den realen energiewirtschaftlichen,
okologischen...

mehr lesen

Kompendium 2.0

28. Apr 2022
Am 28. April 2022 haben wir die aktualisierte und erweiterte Auflage unseres Kompendiums
veroffentlicht. Es soll den Weg zu einer verniinftigen Energiepolitik begleiten. Sie finden das

Dokument hier zum Download. Hier die Pressemitteilung zum Anlass.

mehr lesen

Stabiles Riickgrat und flexibles Denken statt russischem
Roulette

25. Mrz 2022

Wir sind von russischem Gas abhédngig. Das ist sehr schlecht. Starkere Abhingigkeit vom
Wetter und fragwiirdigen Regimen versprechen aber keine Losung. Frisches Denken

schon. Es hat gedauert. Aber was lange wihrt, wird endlich richtig gut: Am 23. Februar 2022
findet Herr Thomas Hummel in einem Kommentar fiir die Siiddeutsche Zeitung treffende
und ehrliche Worte: Windkraftskeptiker wurden jahrelang verédchtlich gemacht. Die
Energiedebatten in Deutschland sind absurd. Das richt sich nun. Herr...

mehr lesen

Windkraft schiitzt vor russischen Panzern! (Oder?)

3. Mrz 2022

In der Ukraine herrscht Krieg. Die deutsche Windkraftlobby ist mit Propaganda zur Stelle.
Am 24. Februar 2022 verletzt die russische Armee die ukrainische Staatsgrenze. Einen Tag
spater rollen russische Panzer in Richtung Kiew. Es sind schreckliche Ereignisse. Ein
Riickfall in Zustinde, die wir in Europa fiir alle Zeiten hinter uns wahnten. Die Tragik, die
Angst und das Leid der ukrainischen Bevolkerung sind allgegenwartig. Die geopolitische
Entwicklung bereitet grof3te Sorgen. Wahrend den...

mehr lesen


https://www.vernunftkraft.de/walg-weg-der-umwelt-zuliebe/
https://www.vernunftkraft.de/kompendium-2-0/
https://www.vernunftkraft.de/kompendium-2-0/
https://www.vernunftkraft.de/stabiles-rueckgrat-und-flexibles-denken-gegen-russisches-roulette/
https://www.vernunftkraft.de/stabiles-rueckgrat-und-flexibles-denken-gegen-russisches-roulette/
https://www.vernunftkraft.de/stabiles-rueckgrat-und-flexibles-denken-gegen-russisches-roulette/
https://www.vernunftkraft.de/windkraft-schuetzt-vor-russischen-panzern/
https://www.vernunftkraft.de/windkraft-schuetzt-vor-russischen-panzern/
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Windfall gains — volle Taschen fiir Einige, hohe Lasten
fiir Viele

13. Feb 2022

Die Windkraft-Industrie profitiert massiv von hohen Strompreisen, zu denen sie selbst
erheblich beitragt. Am 13. Februar 2022 berichtet FOCUS online {iber Zusammenhinge auf
dem Strommarkt, die unter marktwirtschaftlichen und 6kologischen Aspekten sowie im Sinne
der sozialen Gerechtigkeit untragbar sind: Die Schilderung des Marktgeschehens ist korrekt,
sollte aber durch den Hinweis ergdnzt werden, dass die Abhédngigkeit vom Energietrager Gas
auch durch die politische Fixierung auf...

mehr lesen

Pliinderung im Schatzhaus — Reinhardswald in der
“Transformation”

7. Feb 2022

Im Reinhardswald wurden Baumféllungen begonnen. Ein wertvoller Naturraum soll der
Windkraftindustrie geopfert werden. Aber noch ist nicht alles verloren. Ich komme gerade aus
dem Wald und bin schockiert Mit diesen Worten schilderte Oliver Penner, Sprecher des
Aktionsbiindnis Mirchenland, am 9. Februar 2022 seine Eindriicke nach einem Besuch des
Reinhardswalds, auch als Schatzhaus der europdischen Wiélder bekannt. Seit neun Jahren
beobachten wir beit VERNUNFTKRAFT. mit groBer Sorge, wie die...

mehr lesen

Hinsehen hilft

20. Jan 2022

Am 19. Januar 2022 ist u.a. in der WELT davon zu lesen, dass die Bundesregierung nicht
wisse, in welchem Umfang Strom aus welchen Quellen importiert wird. Konkret heif3t es, den
Fragestellern sei beschieden worden, dass es aufgrund der Komplexitét des europdischen
Verbundnetzes unmdglich sei, die Erzeugungsarten des importierten Stroms, den deutsche
Endverbraucher beziehen, aufzuschliisseln. Hinsichtlich der Frage, inwieweit die politisch
unerwiinschten Quellen Kernenergie und Steinkohle beim...

mehr lesen


https://www.vernunftkraft.de/windfall-gains-volle-taschen-fuer-einige-hohe-lasten-fuer-viele/
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Falsche Linie, falscher Start — zuriick zu Maf} und Ziel

16. Jan 2022

Am 11. Januar 2022 stellte der Bundesminister fiir Wirtschaft und Klimaschutz seine
,Eroffnungsbilanz in der Bundespressekonferenz vor. Mit dem etwas eigenartigen Satz

,» Wir starten nicht auf der Ziellinie* beginnend wies er auf vermeintlich gewaltige Riickstéinde
auf allen Feldern der Energiewende-Politik hin. Wir miissten ,,dreimal besser werden®,
beschied er. Zur Illustration nutzte der Minister Schaubilder, die einen zu geringen Zubau an
Windkraft-Kapazititen belegen und die suggerierte...

mehr lesen

Mehr Realismus wagen!

23. Dez 2021

Mitte Dezember 2021 ging die energiepolitische Verantwortung auf Bundesebene auf Herrn
Dr. Robert Habeck iiber. Bereits im Vorfeld von Amtsiibernahme und Neuzuschnitt des
bisherigen Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Energie (nun: Wirtschaft und
Klimaschutz) hatte der designierte Minister verlauten lassen, dass ,,Zumutungen‘ auf das
Land zukommen wiirden: Wenig spéter kiindigte der neue Staatssekretdr Sven Giegold an, auf
die EU-Kommission ein- und ein Aufweichen des Natur- und Artenschutz...

mehr lesen

Illegale Intentionen: Ampel-Attacke auf Artenschutz

3. Dez 2021

Seit Bekanntwerden des Vertrags zur Bildung einer sogenannten “Ampel-Koalition” sind am
3. Dezember 2021 schon einige Tage vergangen. Bereits beim ersten Uberfliegen der 178
Seiten riefen einige Passagen unser ungldubiges Entsetzen hervor. Der massive Einfluss der
Windkraftlobby war fiir Kenner der Materie und der einschlégigen Textbausteine
offensichtlich. Besonders deutlich wird die Orientierung an deren Partikularinteressen
dadurch, dass den “erneuerbaren” Energien nun erneut eine Bedeutung...

mehr lesen

Appell aus Toulouse

8. Nov 2021

Am 8. Juli 2021 erging in der slidfranzdsischen Stadt Toulouse ein Urteil, das den durch
Windkraftanlagen verursachten Beschwerden bei Anwohnern Rechnung triagt: Der ,,Cour
d’appel®, ein franzosisches Berufungsgericht, hat eine obergerichtliche Entscheidung
getroffen und ein Urteil des ,, Tribunal de Grande Instance* aufgehoben. Es hat damit den
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AV WVA 20/48 - Teil 1 73

Klédgern, die in der Ndhe von sechs Windenergieanlagen wohnen, Recht gegeben und
festgestellt, dass der Betrieb der Anlagen in einer Entfernung von 700 m...

mehr lesen

Aus der Sackgasse

3. Okt 2021

Wenige Tage nach der Wahl zum 20. deutschen Bundestag iibermittelte uns unser
Unterstlitzer Professor (em.) Dr. Giinter Specht seine Ausarbeitung “Grundlagen eines
Neuanfangs in der Stromerzeugung und -verteilung”. Die Expertise kann auch hier als

PDF heruntergeladen werden. Allen an einer neuen...

mehr lesen

Gefahrliches Panorama

2. Okt 2021

Am 30. September 2021 berichteten mehrere Zeitungen und TV-Sender vom unverhofften
Einsturz einer Windkraftanlage im Wald beim westfédlischen Ort Haltern. Am Folgetag, dem
1. Oktober 2021, kam es in nicht allzu weiter Entfernung jenes Havarie-Standorts erneut zu
einem Storfall: Ohne davon ahnen zu konnen, wandten wir uns mit dieser Stellungnahme an
die Medien: Bereits 2017 gab es eine Hiufung von Havarien — wir kommentierten dies (zum
Artikel), sahen seinerzeit jedoch von einer...

mehr lesen

Wir miissen reden.

20. Sep 2021

...uber Versorgungssicherheit Im Juni 2021 hatte Deutschland mehr Windkraftanlagen als
jedes andere europdische Land. Und die flichenmaBig hdchste Dichte dieser Anlagen
weltweit. In installierter Erzeugungskapazitdt ausgedriickt: 55.355 Megawatt. Die tatsdchliche
Stromerzeugung belief sich wahrend des ersten Halbjahrs 2021 auf 19,2 Prozent der
installierten Kapazitit. Bislang macht der Strom ein Fiinftel des gesamten Energiebedarfs aus.
Entsprechend sind die Beitrdge, die Windkraftanlagen zu...

mehr lesen

Sichere Versorgung? Chaos droht!

24. Aug 2021

Unserem Aufruf, liber Versorgungssicherheit zu reden, ist Herr Klaus-Eberhard Wagner aus
Bensheim mit einem eigenen Beitrag gefolgt. Auf seinem Blog beschiftigt sich der Diplom-
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Ingenieur seit vielen Jahren mit verwandten Themen. — von Dipl.-Ing. Klaus-Eberhard
Wagner — Die Analyse macht deutlich, dass mit ,,Wind und Sonne* eine ausreichende und
sichere Stromversorgung in Deutschland nicht moglich ist. Auch eine Vervielfachung der
Anlagenanzahl bzw. der Anlagenleistung kann keine Abhilfe...

mehr lesen
Mehr ist weniger
5. Jul 2021

Im Juni 2021 verfiigte Deutschland iiber mehr Windkraftanlagen als jedes andere europdische
Land. Und iiber die flichenméaBig hochste Dichte dieser Anlagen weltweit. In installierter
Erzeugungskapazitit ausgedriickt: 55.355 Megawatt. Die tatsdchliche Stromerzeugung dieser
Anlagen belief sich in der ersten Halfte des Jahres 2021 auf 46.700 Gigawattstunden (GWh).
Das entspricht einer durchschnittlichen Produktionsleistung von 19,2 Prozent
(Kapazitdtsfaktor). Die Giiltigkeit unserer...

mehr lesen

« Altere Eintrige
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Hessischer Industrie- und Handelskammertag (HIHK) e. V.
Karl-Glassing-Stralle 8 | 65183 Wiesbaden

Ausschuss fur Wirtschaft, Energie,
Verkehr und Wohnen

Hessischer Landtag

Schlossplatz 1-3

65183 Wiesbaden

Stellungnahme zu dem Entwurf fiir ein Gesetz zur Anderung des
Hessischen Energiegesetzes (HEG) — Drs. 20/8758

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Hessische Industrie- und Handelskammertag bedankt sich fir die
Moglichkeit, zu dem Entwurf fiir ein Gesetz zur Anderung des Hessi-
schen Energiegesetzes (HEG), Stellung nehmen zu dirfen.

Die Harmonisierung mit dem Bundesklimaschutzgesetz im Hinblick auf
den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Marz 2021 ist
nachvollziehbar und notwendig. Die Anderung des hessischen Ener-
giegesetz ist sicher wichtig, aber in vielen Teilen nicht einfach fir die
Unternehmen umzusetzen. Wie mit dem HEG gezielt Chancen der
Energiewende fir Innovation, Technologiefiihrerschaft und Arbeits-
platzsicherung erschlossen werden sollen, bleibt offen. Der Schwer-
punkt des Gesetzes, wie die Forderung zur Steigerung der Energieeffi-
zienz und Nutzung der erneuerbaren Energien, richtet sich an die Auf-
ristung der landeseigenen Liegenschaften. Der Verzicht auf die Ver-
pflichtung der Installation von Photovoltaikanlagen auf nicht-landesei-
gene Parkplatze (Unternehmensparkplatze), ware in diesem Zusam-
menhang konsequent und sollte lediglich durch eine geeignete Anreiz-
foérderung gefordert werden.

§ 1 Ziele und MaBnahmen

Forderanreize (8 1 Abs.6) zu schaffen, die bei einer Sanierung von
Gebauden in Anspruch genommen werden kénnen, wenn sie die ge-
setzlichen geltenden energetischen Mindestanforderungen tbererful-
len, ist vor dem Hintergrund der bereits bestehen Forderméglichkeiten
schwer vorstellbar. Da sie jedoch mit anderen Fordermitteln, laut
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Kommentierung des Gesetzes kombinierbar sind, geht der Ansatz in
die richtige Richtung.

Die in 8 1 Abs.7 aufgezahlten MaRnahmen zur Erreichung der Ziele in
§ 1 Abs. 1 wie die Steigerung der Energieeffizienz etc. sind zu begri-
Ren. Es erforderte jedoch ein breit angelegtes und abgestimmtes Mal3-
nahmenprogramm Uber alle Ressorts der Landesregierung.

§ 5 Forderung von MaBnahmen zur Steigerung der Energieeffizi-
enz und zur Nutzung erneuerbarer Energien und § 6 Forderung
von innovativen Energietechnologien

Die 88 5 und 6 beschreiben die Férderung von MaRnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz und zur Nutzung der erneuerbaren Ener-
gie sowie die von innovativen Energietechnologien. Die Benennung
der Foérderung von Energiespeichertechnologien ist in diesem Zusam-
menhang wichtig, da diese eine Voraussetzung ist, um den Einsatz
von der Erneuerbaren Energie voll auszuschopfen. Ebenso ist es der
richtige Weg, die Forderung von innovativen Energietechnologien nicht
nur auf Pilot- und Demonstrationsanlagen zu beschranken.

§ 9 Anforderungen an landeseigene Gebaude und Beschaffungen

Bei Sanierung bestehender landeseigener Geb&ude sowie bei landes-
eigenen Neu- und Erweiterungsbauten ist unter anderem der Einsatz
von Baumaterialien aus nachwachsenden und recyclingfahigen Roh-
stoffen vorgesehen. Mit dem Einsatz von Recyclingbaustoffen werden
sowohl die hessischen Deponien mit ihren abnehmenden Kapazitaten
entlastet als die Nutzung von Rohstoffen reduziert.

§ 11 Energiemonitoring

Das in 8 11 genannte jahrliche Monitoring sollte sich nicht nur auf die
Erfassung und Fortschreibung der Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien beschranken, sondern auf jeden Fall die Entwicklungen, die sich
aus den Zielvorgaben und der Schwerpunktsetzung des Gesetzes er-
geben, mit einbeziehen. Die hier vage Formulierung der Moglichkeit
der Einbeziehung von Zielen und Schwerpunkten reicht nicht aus.

§ 12 Photovoltaikanlagen auf nicht-landeseigenen Parkplatzen

Die Einfuhrung der Verpflichtung von Photovoltaikanlagen bei nicht-
landeseigenen Stellplatzen ab 50 Stellplatzen, kénnen wir in dieser
Form nicht nachvollziehen und trifft auf Ablehnung bei den
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Unternehmen. Die Verpflichtung bedeutet einen erheblichen staatli-
chen Eingriff in die Unternehmensfreiheit und ist mit zusatzlichen Kos-
ten verbunden. Abgemildert wird diese Verpflichtung zwar durch die
Mdglichkeit, im Einzelfall eine Befreiung durch die zustandigen Behor-
den prifen zu lassen. Dieses Vorgehen indiziert langwierige juristische
Auseinandersetzungen und bedeutet birokratischen Aufwand. Aus
Grunden der Planungssicherheit fir die betroffenen Unternehmen
sollte die entsprechende Verordnung schnellstens umgesetzt werden.

Grundsatzlich ware es besser, die Installation von Photovoltaikanlagen
durch geeignete Forderung, Planungs- und Genehmigungsunterstut-
zung zu etablieren.

§ 13 Kommunale Warmplanung

Die Zielsetzung einer kommunalen Warmeplanung (8 13) wird grund-
satzlich unterstutzt. Es gilt auf kommunaler Ebene individuelle L6-
sungsansatze zu entwickeln und Synergien zu suchen (z.B. Nutzung
von Abwarme bei Rechenzentren). Unklar bleibt die Verbindlichkeit ei-
ner solchen Warmeplanung. Wenn Kommunen zukinftig bestimmte
Energietrager zur Warmeerzeugung und andere Losungen vorschrei-
ben (Anschluss- und Benutzerzwang), wird auch dies erhebliche Be-
deutung fur die Unternehmensplanung haben und sicherlich in man-
cher Hinsicht die Standortfrage stellen.

Mit freundlichen GriRRen

LN A

Frank Aletter Thomas KlalRen
Geschaftsfuhrer Federfihrung Umwelt und Energie
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Stellungnahme zum Gesetz zur Anderung des Hessischen Energiegesetzes — Drucks. 20/8758

Stellungnahme der Mainova AG zum Gesetzentwurf der Landesregierung , Gesetz zur An-
derung des Hessischen Energiegesetzes” — Drucks. 20/8758 —

Vorbemerkung

Die Mainova AG ist der filhrende Energiedienstleister in Frankfurt am Main und Energiepartner
fur Privat- und Firmenkunden in ganz Deutschland. Das Unternehmen beliefert mehr als eine
Million Menschen mit Strom, Gas, Warme und Wasser und erzielte mit seinen rund 3.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 2021 einen bereinigten Umsatz von fast 2,9 Milliarden
Euro. Mainova erzeugt in grolem Mal3stab selbst Energie und bietet neben klassischen
Versorgungsinfrastrukturen auch Produkte und Dienstleistungen rund um Erneuerbare Energien,
Elektromobilitat, Car-Sharing, Energieeffizienz und digitale Infrastrukturen. Die Mainova-Tochter
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH stellt mit ihren mehr als 14.000 Kilometer umfassenden
Energie- und Wassernetzen die zuverldssige Versorgung in Frankfurt und dem Rhein-Main-
Gebiet sicher. Die SRM StralRenBeleuchtung Rhein-Main GmbH sorgt mit Uber 70.000
StralRenleuchten sowie innovativen Dienstleistungen fir die Beleuchtung im 6ffentlichen Raum.
Die MSD Mainova ServiceDienste GmbH bietet mehrfach ausgezeichneten Service fir Kundinnen
und Kunden. GroRte Anteilseigner der Mainova AG sind die Stadtwerke Frankfurt am Main
Holding (75,2 Prozent) und die Minchener Thiiga AG (24,5 Prozent). Die tbrigen Aktien (0,3
Prozent) befinden sich im Streubesitz.

Die Mainova AG nimmt zum Gesetzentwurf ,Gesetz zur Anderung des Hessischen
Energiegesetzes” — Drucks. 20/8758 — der Landesregierung wie folgt Stellung:

1. Grundsatzliche Einschétzung

Die Mainova AG begril3t es sehr, dass das Hessische Energiegesetz, das bis zum 31. Dezember
2022 befristet ist, nun angepasst wird. Damit wird den Anderungen des Bundes-
Klimaschutzgesetzes (KSG) vom 24. Juni 2021 Rechnung getragen und auch in Hessen der
politische Rahmen fiir einen ambitionierten Klimaschutz geschaffen.

Als Hessens groldter regionaler Versorger stehen wir zu dem Ziel der Klimaneutralitdt und sind
davon uberzeugt, dass die Energiewende gerade auch vor Ort stattfindet. Aus Sicht der Mainova
AG ist Technologieoffenheit und -vielfalt ein Schlissel, um die Klimaziele erreichen zu kdnnen.
Wir setzen uns dabei flr pragmatische, zeitnah realisierbare und sozialvertragliche Malinahmen
zum Schutz des Klimas ein. Die Energieversorgung muss sich auch kunftig auf mehrere Saulen
stiitzen, um gerade den vielfaltigen Bedingungen in den Kommunen Rechnung zu tragen. Wir
bendtigen eine sichere und zuverlassige Energieversorgung. Klimaneutrale Gase — dazu zahlen
Biogas, Wasserstoff und synthetisches Methan — sind sektoreniibergreifend eine der tragenden
Saulen einer COz-neutralen Energieversorgung der Zukunft. Dies schlief3t ausdriicklich den
Warmesektor mit ein. Dieser umfasst mehr als 50 Prozent des deutschen Endenergiebedarfs und
ist gekennzeichnet durch extreme Leistungsspitzen im Winter. Diese Leistungsspitzen
abzudecken bedeutet, enorme Mengen an Energie, mittels Elektronen und Molekilen, auf einmal
bereitstellen zu missen — und dies zuverlassig tber Wochen und Monate hinweg. Gerade auch
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wéhrend sogenannter Dunkelflauten — also Zeitrdumen, in denen Photovoltaik- und
Windkraftanlagen sehr wenig bis keine Strommengen erzeugen koénnen. Ohne eine
groRvolumige, uber mehrere Wochen oder Monate funktionierende Speichermoglichkeit wird
Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gelingen kdnnen. Langfristig werden wir deshalb auf
klimaneutrale Gase als Speichermedium in Deutschland und Hessen fiir die Systemstabilitat und
Resilienz der Versorgung nicht verzichten kdnnen. Klar ist, dass wir Erdgas und spéater
klimaneutrale Gase von anderen Landern als Russland beschaffen missen. Die Diversifikation
von Bezugsquellen und der Energieversorgung missen wir weiter vorantreiben. Unstrittig ist es,
dass wir zudem den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien durch schnellere
Planungs- und Genehmigungsverfahren ermdglichen und vorantreiben missen.

Die Flachenausbauziele fiir Windenergie und PV — wie sie dieser Gesetzentwurf vorsieht — sind
sehr ambitioniert, begiinstigen aber aus Sicht der Mainova AG den Ausbau der erneuerbaren
Energien, insbesondere auch die Errichtung von PV-Freiflachenanlagen. Diesem beschleunigten
Ausbau stehen allerdings weiterhin starke Hindernisse entgegen. Die Genehmigungsfristen fir
Wind- und Solarparks, aber auch fir den Netzausbau, missen deutlich verkirzt,
Genehmigungshemmnisse abgebaut werden. Darlber hinaus muss es auch gelingen,
ausreichend Flachen zur Verfigung zu stellen und gleichzeitig die Akzeptanz fir einen
beschleunigten Ausbau sicherzustellen.

Weiterhin merken wir an, dass die Strom- und Gasverteilnetze das Rickgrat der Energiewende
bilden. Wir benétigen einen investitionsfreundlichen Regulierungsrahmen fir die Netze. Dies gilt
auch fur die Transformation der bestehenden Gasnetzinfrastruktur zu Wasserstoffnetzen. Aktuelle
Plane der EU-Kommission, die vorsehen, dass Wasserstoffnetzbetreiber und Erdgasnetzbetreiber
eigentumsrechtlich getrennt sein missen, geféahrden diesen volkswirtschaftlich sinnvollen
Transformationsprozess. Die Verteilnetzbetreiber werden nicht in die Transformation des
Verteilnetzes investieren bzw. Fachpersonal aufbauen, wenn das Netz spater unter heute noch
vollig unbekannten Bedingungen an einen H,-Netzbetreiber verkauft werden muss. Den heutigen
Erdgasnetzbetreibern muss daher die Transformation ihrer Netze in H.-Netze ermdglicht werden.

Aus unserer Sicht stellt Energieeffizienz die wirksamste Methode dar, CO, in urbanen
Ballungsraumen zu reduzieren. Effizienztechnologie senkt den Energieverbrauch substantiell und
ist damit ein weiterer Schlussel fir eine erfolgreiche Energiewende. Eine entsprechende
Forderung ist demnach sinnvoll. Forderprogramme auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
sollten sich sinnvoll ergénzen.

Eine zuverlassige, bezahlbare und zunehmend erneuerbare Warmeversorgung ist nur dann
moglich, wenn die Kommunen die Potentiale vor Ort bestmdglich erschlief3en kdnnen. Aus Sicht
der Mainova AG spielt eine kommunale Warmeplanung als verlassliche Planungsgrundlage fur
die Dekarbonisierung der Warmeversorgung eine entscheidende Rolle. Auch hier ist es aus
unserer Sicht entscheidend, dass alle Technologien, die einen Beitrag zur CO»-Minderung leisten,
nicht von Beginn an ausgeschlossen werden. Kommunale Warmeplanung darf nicht bestimmte
Technologien bzw. (Primarenergie-)/Warmequellen von vornherein festsetzen beziehungsweise
ausschlief3en.
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2. Bewertung im Einzelnen

Zu 8 1 — Ziele und MalRnahmen

Absatz 1:

Zum Erreichen der Klimaneutralitéat bis zum Jahr 2045 missen zwar die erneuerbaren Energien
massiv ausgebaut werden, jedoch ist eine vollstandige Deckung des Endenergieverbrauchs von
Strom und Wéarme aus erneuerbaren Energiequellen daftr weder erforderlich noch sinnvoll — und
auch nicht bundesrechtlich vorgesehen. Denn auch andere klimaneutrale Energiequellen tragen
zu einer sicheren, nachhaltigen und wirtschaftlichen Energieversorgung bei. Hierzu gehért im
Bereich der Warmeversorgung die Nutzung von Abwarme. So lasst sich Abwéarme aus der
Industrie oder von Rechenzentren in die Nah- und Fernwdrmeversorgung einbinden. Dariber
hinaus lassen sich klimaneutrale Gase wie beispielsweise Wasserstoff nicht nur aus erneuerbaren
Energien, sondern auch mittels anderer Verfahren erzeugen. Deshalb sollte durchgehend von
.erneuerbaren und klimaneutralen Energiequellen gesprochen werden.

Absatz 5:

Besonders stadtisch gepréagte Netze stehen vor enormen Herausforderungen, gerade durch
Verédnderungen auf der Abnehmerseite (etwa durch Warmepumpen, E-Mobilitdt, neue
Volatilitaten und Gleichzeitigkeiten, Sektorkopplung). Damit es Netzbetreibern gelingt, die Umbau-
und Ausbauerfordernisse zu stemmen, sind entsprechend Anreize zu schaffen und fur eine ent-
sprechende Vergitung zu sorgen. Auch der Netzausbau sollte im ,iberragenden offentlichen
Interesse” liegen.

Absatz 7:

Bei den Malinahmen zur Erreichung der Ziele des Gesetzes sollte die Nutzung von Abwéarme
aufgenommen werden. Dadurch kénnen nicht nur die Energieeffizienz gesteigert und
Energieeinsparungen erreicht, sondern auch der Bedarf an erneuerbarer Warmeerzeugung
verringert werden. Auch hier sollte von ,erneuerbaren und klimaneutralen Energiequellen®
gesprochen werden.

Zu 85— Forderung von MalBnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung
erneuerbarer Energien

Bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen sollten auch klimaneutrale Energiequellen ergénzt
werden, um insbesondere Abwarme und Wasserstoff beriicksichtigen zu kénnen.

Zu 8 6 — Forderung von innovativen Energietechnologien

Bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen sollten auch klimaneutrale Energiequellen ergénzt
werden, um insbesondere Abwarme und Wasserstoff beriicksichtigen zu kénnen.
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Zu 8 7 - Forderung von kommunalen Energie- und Klimaschutzkonzepten,
Energieeffizienzpldnen und Konzepten zur Erzeugung und Verteilung von erneuerbaren
Energien

Neben den Potenzialen zur Kraft-Wéarme-Kopplung sollten auch Abwarmepotenziale explizit
erwahnt werden.

Zu 8 9 — Anforderungen an landeseigene Geb&ude und Beschaffungen

Bei den Anforderungen an landeseigene Geb&ude, sowohl bei Sanierung als auch bei Neu- und
Erweiterungsbauten, sollte der Anschluss an ein Warme- und/oder Kéltenetz zumindest als Option
aufgenommen werden. Bei Warmenetzen kann unterstellt werden, dass diese schrittweise bis
spatestens 2045 vollstandig auf klimaneutrale Warme umgestellt werden. Dies geht auch aus dem
gemeinsamen Konzept von BMWK und BMWSB zur Umsetzung der Vorgabe ,65 Prozent
erneuerbare Energien beim Einbau von neuen Heizungen ab 2024 hervor, in dem diese Vorgabe
durch den Anschluss an ein Wéarmenetz unabhéngig vom Anteil an erneuerbaren Energien am
Erzeugungsmix des Netzes erflllt werden kann.

Zu § 11 — Energiemonitoring

Auch beim Energiemonitoring sollten neben der Nutzung erneuerbarer Energien zusatzlich
klimaneutrale Energien wie Abwéarme und Wasserstoff berticksichtigt sowie Abwéarmepotenziale
aufgenommen werden.

Zu 8§ 12 — Photovoltaikanlagen auf nicht-landeseigenen Parkplatzen

Grundsatzlich gilt, dass die Mainova AG die Installation von PV-Anlagen auf Parkplatzen unter-
stitzt. Neben den politischen Vorgaben sollte es dartiber hinaus auch Anreize finanzieller Art
geben, wie entsprechend ausgestattete Fordermittel, um die Installation von PV-Anlagen auf
Parkplatzen zu fordern.

Zu 8§ 13 — Kommunale Warmeplanung

Wie eingangs beschrieben spielt die kommunale Warmeplanung als verlassliche Planungsgrund-
lage fur die Dekarbonisierung der Warmeversorgung eine entscheidende Rolle. Aber es gibt aus
Sicht Mainovas keine ,One-size-fits-all* L6sung, denn die Ausgangslage in den Kommunen ist
nicht per se vergleichbar. Auch in den 50 grof3ten Stadten Hessens herrschen sehr unterschied-
liche Voraussetzungen und somit gibt es verschiedene Losungsmaéglichkeiten, wie die Warme-
versorgung der Zukunft aussehen kann. Um die kommunale Warmeplanung als Ubergeordnetes
Leitmotiv der Warmewéande etablieren zu konnen, setzt dies insbesondere voraus, dass samtliche
regenerative Warmeversorgungstechniken, differenziert nach regenerativer (Primér-)Energie
bzw. -warmequellen, aber auch der Frage Warmeverteilung (direkt mittels Fernwarme / indirekt
Uber Gas- und Stromnetze) und damit der Anwendungstechnologie beim Kunden gleichrangig
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bericksichtigt werden kdnnen. Dennoch muss die kommunale Warmeplanung ausreichende Len-
kungswirkung entfalten, um die ambitionierten Ziele der Warmewende zu erreichen. Hierzu wer-
den in bestimmten Gebieten Einschrankungen bei der Energietrdgerauswabhl erforderlich werden,
die aber aus einem stimmigen Gesamtkonzept abzuleiten sind.

Absatz 1:

Hinterfragt werden sollte, ob die Schwelle von 20.000 Einwohnern fur die Verpflichtung zur kom-
munalen Warmeplanung in Hessen angemessen ist. Anders als z. B. in Baden-Wrttemberg, wo
Gemeinden ab 20.000 Einwohnern auf Antrag zur Grof3en Kreisstadt erklart werden kénnen und
damit zusétzliche Verwaltungskompetenzen wahrnehmen, gibt es in Hessen keine sachgerechte
Begruindung fir diese Schwelle. In Hessen gibt es etwa 50 Gemeinden mit zwischen 15.000 und
25.000 Einwohnern, die nah an dieser Schwelle liegen, sich aber verwaltungsrechtlich nicht un-
terscheiden. Allein aus einer etwas gréReren Gemeindegrol3e kann daher keine gréf3ere Kompe-
tenz zur kommunalen Warmeplanung abgeleitet werden.

Absatz 3:

Dessen geschuldet ist in Verbindung mit dem Abs. 4 unsere Anregung, hier nicht eine Warmever-
sorgungstechnik explizit hervorzuheben. Jede Konzeption muss die jeweils vor Ort herrschenden
lokalen Gegebenheiten betrachten, unter Einbeziehung der vorhandenen Ressourcen sowie der
wirtschaftlichen und raumlichen Rahmenbedingungen. Gerade mit Hinblick auf die Grol3e der Auf-
gabe, die innerhalb weniger Jahre zu meistern ist, spielt die Technologieoffenheit auch hier die
entscheidende Rolle. Sogar innerhalb einer Kommune werden sich einzelne Stadtteile durch un-
terschiedliche Warmekonzepte-/techniken unterscheiden.

Absatz 5:

Da sich jede Kommune aufgrund ihrer Gré3e und den individuellen Voraussetzungen unterschei-
det, sollte es ihr auch tberlassen bleiben, welche Methodik sie der kommunalen Warmeplanung
zugrunde legt. Schon jetzt kdnnen wir feststellen, dass in einer Grof3stadt durch die Anzahl der
Maoglichkeiten die Komplexitat der Losung auch entsprechend ausfallt, wahrend kleinere Stadte,
die bspw. knapp tber 20.000 Einwohnern liegen, in der Umsetzung ganz anders vorgehen wer-
den. Beziglich des Begriffs ,Beteiligungsprozesse” unter Ziff. 2 Abs. 5 merken wir folgendes an:
Wie das BMWK analog in seinem Konzept zur kommunalen Warmeplanung korrekt beschrieben
hat, gilt es eine geeignete Methodik zu entwickeln, die jede Kommune fir sich selbst zu verant-
worten hat. Von daher sind die Vorgaben, dass Mindestergebnisse, (Etappen-)Ziele und die Art
der Veroffentlichung vorgegeben werden, zu begrif3en. Aber das Leitmotiv bei jeder kommunalen
Warmeplanung ist das formale Festsetzen von Zeitpunkten, wann welche Ziele erreicht werden,
und die verbindliche Vorgabe, bis wann CO.-Neutralitat erreicht ist (Land Hessen 2045, Stadt
Frankfurt 2035). Wie das Ergebnis erreicht wird, sollte demnach i. d. R. von den volkswirtschaftlich
zu erwartenden Gesamtkosten, Uber die lokalen, technischen, geologischen, topologischen und
raumlichen Mdglichkeiten sowie Ressourcen getragen werden. Geeignete Modelle kénnen dies-
beziglich sehr gut den bestmdglichen spezifischen Transformationspfad tber alle Ebenen aufzei-
gen.
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